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Resümee 

In der vorliegenden Studie werden das System der Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses in der DDR beschrieben und die zu dieser Thematik in den 80er Jahren auf 

zentraler Ebene geführte hochschulpolitische Debatte dokumentiert. 

Das zentralistisch gesteuerte Hochschulwesen der DDR ,Nar Bestandteil des aeseUschaft!i

chen Systems mit seinen politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Zielsetzungen. Es 

agierte in einem engen, durch parteipolitische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen und 

volkswirtschaftliche Planauflagen gesetzten Rahmen. 

Seine vorrangige Aufgabe bestand darin, "für aiie Bereiche der sozialistischen Gesellschaft 

wissenschaftliche Kader auszubilden und zu erziehen sowie in Einheit von Lehre und For

schung, von Theorie und Praxis die Wissenschaft zu entwickeln und auf dem international 

fortgeschrittensten Stand zu vermitteln ... ", 

Dies sctlloß die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses - nicht nur für den 

eigenen Bedarf, sondern für die gesamte Volkswirtschaft - ein. 

Das System der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der DDR war ambivalent. 

Es zeichnete sich durch intensive Betreuung der Promovenden, deren Integration in den 

Lehr- und Forschungsbetrieb, soziale Absicherung und Arbeitspiatzgarantie aus, Im Vergleich 

zur Bundesrepublik verlief eine wissenschaftliche Karriere in der DDR risikoärmer und 

berechenbarer - sie konnte sogar von Studienbeginn bis zur Emeritierung an ein und dersel

ben Hochschule absolviert werden. 

Auf der Negativseite standen neben mange!hafter materiell-technischer Ausstattung und nur 

sehr eingeschränkter Teilnahme am internationalen wissenschaftlichen Leben vor allem das 

staatliche Mitsprache- und Kontrollrecht, die Beschränkung individueller Entfaltungsmöglich

keiten - spezial! die Themenwahl betreffend - sowie die gesetzlich fixierte Regeldichte. 

Die staatiichen Grundsätze der Verleihung, Führung, Anerkennung und Aberkennung akade

mischer Grade wurde DDR-weit durch eine vom Ministerrat erlassene Verordnung verbindlich 

geregelt Diese Verordnung belegt, daß ungeachtet der in 40 jahren DDR entstandenen 

Besonderheiten, in grundlegenden Fragen an der Tradition deutscher Universitätsgeschichte 

festgehalten wurde. Ähnlich wie auch in den aiten Bundesländern gab es zwei Doktorgrade: 

den Doktor eines Wissenschaftszweiges (Promotion A/Dr.) und darauf aufbauend den Doktor 

der Wissenschaften (Promotion B/Dr. sc.). Voraussetzung der Verleihung eines akademi

schen Grades war die Vortage und Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit in Form einer 

Dissertationsschrift. Zusätzlich hatte der Kandidat in der Regel Kenntnisse auf dem Gebiet 

des Marxismus-Leninismus und in zwei lebenden Fren1dsprachen nachzuweisen. 
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Ausgehend von dieser Verordnung erließ der Minister für Hoch·· und Fachschulwesen 

ebenfalls landesweit gültige Anordnungen zur Verleihung der akademischen Grade - die 

Promotionsordnung A und die Promotionsordnung B. Der Minister führte - unterstützt vom Rat 

für akademische Grade - die Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

und erteiite wissenschaftlichen Einrichtungen das Promotionsrecht. Im Unterschied zu den 

aiten Bundesländern verfügten nicht nur Hochschulen, sondern auch wissenschaftliche 

Akademien und einige Forschungsinstitute über das Promotionsrecht. 

Auf der Einrichtungsebene wurden die Promotionsordnungen durch Verfahrensordnungen 

untersetzt. Sie bedurtten der Bestätigung durch den Minister. 

Der Erwerb höherer akademischer Grade war auf verschiedenen Wegen möglich, die den 

unterschiedlichen Erfordernissen und Bedingungen der Volkswirtschaft, des Hochschulwesens 

und des einzelnen Nachwuchswissenschaftlers Rechnung trugen. Es gab spezifische Promo

tionswege für ieistungsstarke Studenten, für Wissenschaftler an Hochschulen und Akademien, 

für außerhalb des Hochschulwesens tätige Hochschulabsolventen (Praxiskader) und für 

Fiauen mit Hochschulabschluß. Darüber hinaus hatte _jeder Bürger, der die Promotionsvor

aussetzungen erfüllte und die geforderten Prüfungen abgelegt hatte, das Recht, eine Disser

tation einzureichen und die Eröffnung des Promotionsverfahrens zu beantragen. 

Die Promotion erfolgte im wesentlichen über 

die Assistenz, 

das Forschungsstudium, 

die Aspirantur oder 

die externe Qualifizierung. 

Die in der Assistenz tätigen wissenschaftiichen Hochschulmitarbeiter untergliederten sich in 

in die Beschäftigtengruppen befristete Assistenten, unbefristete Assistenten und Oberassi

stenten. 

Nur die befristete Assistenz stellte ein auf den Erwerb der Promotion ausgerichtetes Arbeits

verhältnis dar. In der unbefristeten Assistenz war der Erwerb der Promotion erwünscht, aber 

es gab keine gesetzlich vorgeschriebene Verbindung von wissenschaftlicher Tätigkeit und 

Qualifizierung. 

Die befristete Assistenz war auf vier Jahre begrenzt. Das Tätigkeitsspektrum befristeter 

Assistenten umfaßte� neben der eigenen Qualifizierung - die Durchführung von Seminaren, 
Übungen, Praktika und ähnlichen Lehtveransta!tungen, die Betreuung von Diplomarbeiten, die

Übernahme wissenschaftsorganisatorischer Aufgaben, die Mitwirkung an Forschungsvorha

ben und die Mitarbeit bei der medizinischen Versorgung. 
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Laut Gesetz sollte der befristete Assistent bereits promoviert sein oder über einen Hochschul

abschluß und Praxiserfahrung verfügen. In der Realität wurde die befristete Assistenz jedoch 

überwiegend zum Erwerb der Promotion A genutzt. Mitte der 80er Jahre war nur jeder zehnte 

befristete Assistent A-promoviert. 

Die Übernahme befristeter Assistenten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an der Hoch

schule war zumindest bis Anfang der 80er Jahre problemlos möglich und auch danach trotz 

einer stagnierenden Anzahl von Dauerste!len nicht ausgeschlossen. 

Mit Hilfe des stipendienfinanzierten Forschungsstudiums wurde die unmittelbare Verknüpfung 

der Heranbi!dung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit dem Hochschu!direktstudium „ d. 

h. ein noch innerhalb des Diplomstudiums ermöglichter Übergang leisiungsstarker Studenten

in das Promotionsstudium (Promotion A) - angestrebt. Das Forschungsstudium wurde

integriert in ein Forschungskol!ektiv und gestützt auf einen Arbeitsplan absolviert

Gegenüber anderen Wegen der Nachwuchsförderung zeichnete es sich durch größere

Planmäßigkeit, kürzere Promotionszeiten und geringeres Durchschnittsaiter der Promovenden

bei Abschluß der Qualifizierung aus.

In die planmäßige Aspirantur wurden vor aliem Kandidaten aufgenommen, die nach dem 

Hochschulstudium mindestens drei Jahre in der Praxis tätig gewesen waren. Die wissen

schaftliche Qualifizierung erfolgte bei vollständiger Freistellung von der beruflichen Tätigkeit 

Für die Dauer der Aspirantur ruhte das bisherige Arbeitsverhältnis. Der Aspirant war während 

der Aspirantur Angehöriger der Ausbildungseinrichtung. Er emielt ein Stipendium. Regulär 

erstreckte sich die Qualifizierung über drei Jahre. 

Die Dauer der auBe anmäßi en As irantur war gesetzlich auf vier Jahre festgelegt. Die 

Zulassung zu dieser Foim der Aspirantur war in der Regel an eine Delegierung durch die 

Einrichtung, an der der Kandidat tätig war, gebunden. Die wissenschaftiiche Qualifizierung 

erfolgte in enger Verbindung mit der beruflichen Tätigkeit, ohne diese zu unterbrechen. Der 

Aspirant hatte Anspruch auf eine mehrwöchige Fieiste!lung von der Arbeit. 

An den genannten, bereits iangjährig etablierten Wegen zum Erwerb der Promotion wurde in 

den 80er Jahren festgehalten. Nicht das System der Nachwuchsförde rung, sondern seine 

effektivere Ausgestaltung stand im Mittelpunkt der in den 80er Jahren auf zentraler Ebene 

geführten hochschulpolitischen Debatte. Dabei wurden durchgängig zwei Problemkreise 

thematisiert. Diskussionsbestimmend war zum einen der näher n1ckende sprunghafte Anstieg 

altersbedingter Emeritierungen in den 90er Jahren. Da der Hochschullehrerbestand gemäß 

den zentralen Vorgaben in seiner bisherigen Größenordnung beibehalten werden sollte, 

sahen sich die Hochschulen rnit dem Problem eines steil anwachsenden Ersatzbedarfs kon

frontiert. Um die Besetzung freiwerdender Dozenturen und Professuren abzusichern, mußte 
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die Nachwuchsförderung ., speziell die Promotion B - quantitativ ausgebaut werden. 

Zum anderen sollte dle wissenschaftliche Qualifizierung flexibler und leistungsorientieiter 

gestaitet werden. Gefordert wurden der Abbau von Formalismus und Schematismus bei der 

Durchführung von Promotionsverlahren sowie die Erweiterung des Spektrums anerkennens

werter Forschungsleistungen über die traditionelle Dissertationsschrift hinaus. 

Das wissenschaftliche Anspruchsniveau sollte angehoben, die Ausprägung von Talenten und 

Begabungen ermöglicht und die Praxisrelevanz der Foischungsergebnisse verbessert 

werden. Gleichzeitig wurde eine deutliche Verkürzung der Promotionsphase angestrebt. 

Durch die möglichst frühzeitige Fördettmg der Promovenden sowie ihre Einbindung in ein 

Wissenschaftlerkollektiv, intensive Kontakte zwischen Nachwuchswissenschaftlern und 

betreuenden Hochschullehrern. spezie!ie Betreuung in der Anfangsphase der Promotion und 

die ständige Kontrolle des Arbeitsfortschritts sollte die Planmäßigkeit dei Qualifizienmgs

vorhaben durchgesetzt werden. 

Die Umsetzung der auf zentralen Hochschul- und Nachwuchskonferenzen von staatlicher 

Seite erhobenen Forderungen bereitete Probleme. Planzahlen für die Neuaufnahme der 

Qualifizierung wurden reai nicht erreicht Die Erfolgsquoten biieben hinter den Erwartungen 

zurück. Promotionen wurden gegenüber der gesetzlich vorgesehenen Qualifizierungsfrist 

häufig mit Terminverzug abgeschlossen. Promotionszeiten von 5 bis 6 Jahren waren keine 

Seltenheit Hinzu kam häufig ein erheblicher Zeitverzug durch den Abstand zwischen Eröff

nung der Ver1ahren und Verteidigung bzw. Urkundenüberreichung. 

Der Abstand zwischen Hochschulabschluß und Promotion .A betrug durchschnittlich 8 Jahre. 

Der Altersdurchschnitt zum Zeitpunkt der Erlangung des ersten Doktorgrades !ag bei fast 34 

Jahren. Nach der Promotion A vergingen weitere 8 ·· 10 Jahre bis zum Abschluß der Pro

motion B. Der zunehmende zeitliche Abstand zwischen Promotion .A und B führte zu einer 

Erhöhung des Durchschnittsalters bei Erstbemfungen. 

Prinzipiell strebte die staatliche Seite eine Verbesserung der Gesamtsituation unter Beibehal

tung des bestehenden Systems der Heranbi!dung des wissenschaftlichen Nachwuchses an, 

Neue Förderformen standen nicht zur Diskussion. Die geltenden gesetzlichen Regelungen 

blieben im wesentlichen unverändert, Die vom Ministerium für Hoch- und Fachschu!wesen in 

Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen wiederholt initiierte Handlungs

kette Analyse-Forderung-Kontrolie-Auswertung-Kritik konnte die generei!en Schwächen des 

Anreiz- und Sanktionssystems auf institutioneller und individueller Ebene nicht kompensieren. 

Letztendlich blieb es bei Appellen an die Hochschulen, an Hochschullehrer und Nachwuchs

wissenschaftler, von denen man unter Aufrechtert\altung der hohen staatlichen Regelungs

und Vorgabendichte unkonventionelles und eigenverantwortliches Handeln erwartete. Die 

Überwindung der Diskrepanz von erforderlicher Flexibilität und verordneter Starre wurde nie 

emsthaft in Angriff genommen. 
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1. Nachwuchsförderung - eine Vorbemerkung zur aktuellen Diskussion

Das Thema "Wissenschaftlicher Nachwuchs" ist in den vergangenen Monaten zunehmend in 

das Blickfeid von Hochschulpolitik und Hochschulforschung gerückt. 

Weitgehender Konsens besteht über die Notwendigkeit des wissenschaftlichen Leistungs

nachweises in Form der Promotion. Auf der Tagesordnung steht hier nicht das 11ob", sondern 

das "wie". Entsprechende Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neustrukturierung der 

Doktorandenausbildung und --förderung liegen seit Mai 1995 vor1 • Diskussionsbestimmend 

sind Fragen nach der Gestaltung der Promotionsphase, nach den Promotionsmög!ichkeiten 

für Fachhochschulabsolventen und - eingebettet in die Personalstrukturdebatte - nach der 

Stellung und den späteren Beschäftigungschancen der Doktoranden an den Hochschulen. 

Das Thema Habilitation wird dagegen prinzipieller erörtert. Strittig ist, ob die Habilitation - als 

allgemein übliche, werm auch gesetzlich nicht zwingend vorgeschriebene (vgl. Anlage 3) -

Berufungsvoraussetzung an deutschen Universitäten beibehalten werden soll. Die zuneh

mende Internationalisierung von Forschung und Lehre führt zu einem neuen Niveau der Aus

einandersetzung mit den in anderen Staaten geltenden Vorschriften, denn dort wird in der 

Regel auf die Hürde eines zweiten Doktorgrades verzichtet. 

Kontroversen zur Nachwuchsthematik sind keineswegs neu (weder im Ost- noch im Westteil 

Deutschlands) .. doch hat der Grundtenor der Diskussion in den alten Bundesländern eine 

wesentiiche Änderung erfahren. 

Ein Rückblick zeigt, daß in den 80er Jahren vor allem die sich dramatisch verschiechternden 

Berufs- und Berufungschancen der Nachwuchswissenschaftler und die damit im Zusammen·• 

hang stehende tendenziell abnehmende Habilitationsneigung problematisiert wurden. 1986 

lag die Jahreserneuerungsrate für Professoren bei sehr niedrigen 1,4 Prozent. Die Anzahl der 

jährlichen Habilitationen übertraf die der wiederzubesetzenden Professorenstellen um ein 

Vielfaches, Lediglich jeder fünfte Habilitierte der Jahre 1980 bis '1985 konnte das Berufsziel 

Professor auf Lebenszeit erreichen. Bis zum Jahr 1999, für das Prognosen ein Überschreiten 

der 4 Prozent-Grenze der Professoren-Erneuerungsrate auswiesen, schien ausreichend Zeit, 

um für ein in Umfang und Struktur adäquates Berufungsreservoire zu sorgen, um Maß

nahmen gegen die zu lange Habilitationsdauer, das hohe Durchschnittsalter der Habilitanden 

und den geringen Frauenanteil einzuleiten.2 

1 Empfehlungen zur Neustrukturierung der Doktorandenausbildung um:! -iörderung/Wisaanschaftsrat. - Köln, 1995

2 Vgl. hierzu: Die vom Hochschulverband initiierte und vom Stifterverband für difl Deulsci'le Wissenschaft finanzierte S!udie von 
Karpen, lJ.; Borchert, M.: Zur Lage des hablliliarten wissenschaftlichen Nachwuchses / H"dischu!verbam:l, Bcrm-Bad 
Godesberg. - Bonn, 1986 sowie die im Auftrag der Westdeutschen Rekt.orenkonferenz und mit Unterstützung des Bundes
ministeriums für Bildung und Wissenschaft erarbeitete Studie vori Kossbiel, H .. Halfen, P.: F!oock, G.: Situation und 
Perspel-.iivon ti,1r Habiiitanden an bundeadeutachen Hochschulen ! Westoout&:he Raktoronkonfere11z, Bonn-Bad Godesberg. -
Borm, 19137, • (Dokumento zur Hochschuimfo1m; 59). Eine Zusammenfasaung der Ergebnisse ls, in den Mitteilungen des 
Hochschuiverbandes. - Bomi 35(1987)1, S, 23 • 25 sowie 35(1987)2, S, 68 - 70, enthalten. 
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Inzwischen ist die Jahrtausendwende näher gerückt und mit ihr der Anstieg des Profes

sorenersatzbedarfs. Nach einer Analyse des Wissenschaftsmtes werden in den Jahren ·1995 

bis 1999 jährlich durchschnittiich 790 Universitäts-Professoren aus Altersgründen die Hoch

schulen verlassen, in den Jahren 2000 bis 2004 jähriich über 1.000. Die Abgangsquote wird 

bei 5,2 Prozent liegen3
• Die Kultusministerkonferenz erwartet, daß in einzelnen Fakuitäten bis

zu 8 Prozent der Professorenstellen pro Jahr neu zu besetzen sein werden4
• 

Bei den auf der 1989er lndividualerhebung an westdeutschen Hochschulen basierenden 

Angaben5 ist der im Zuge der personellen Erneuerung an ostdeutschen Hochschulen einge

tretene Persona!transfer von West nach Ost noch nicht berücksichtigt Untersuchungen der 

Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Kartshorst6 weisen eine deutliche Verjüngung des 

Professorenbestandes an ostdeutschen Hochschulen nach. Bis zum Jahr 2000 sind jährlich 

folgende altersbedingte Ersatzquoten zu erwarten: 

an Universitäten 

an Kunsthochschulen 

an Fachhochschulen 

2,7 Prozent 

3,6 Prozent 

1,8 Prozent. 

Diese Werte Hegen deutlich unter dem Normalwert von etwa 4 Prozent und weit unter der 

Ende der 80er „lai1re für das DDR-Hochschulwesen berechneten altersbedingten Ersa1z

bedarfsquote von jährlich 5,5 Prozent im Zeitraum 1994 bis 20007
, 

Der Verjüngungseffekt tritt um so deutlicher zu Tage, je geringer der Hausberufungsanteii und 

desto höher der Anteil westdeutscher Professoren bei der erstmaligen Besetzung der Profes

sorenstellen nach HAG-Recht ist. Bei Abschluß des Erstberufungsgeschehens wird auf annä

hernd jede zweite der 7.400 Professorenstellen (darunter 4-.700 an Universitäten) ein west

deutscher Wissenschaftler berufen sein. Dies dürfte zu einer weiteren Erhöhung der Pro--

Benz, W.: Die Zukunft des wissenschaftlichen Nachwuchses. - !n: Forschung & Lehre. Mitteilungen des Deutschen 
Hochschulvemam:!as. - Bonn 1(1994)5, S. H:l7 

Zur Situation das wissenschaftlk:hen Nachwuchses/ KMK zur 269. Plenarsitzung am 6.fl. 10. 1994 in Bremen.• !n: 
Forschung & Lehre. Mitteilungen doo Deutschen Hochschulverbandes.·· Bonn 1(1994)12 , S. 532 

Grunddaten zum Personalbestand dar Hochschulen und zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses - Fort
:,chreibung de, i 988 vorgelegten Ergebnisse auf dar Basis der Personaiindividua!erhebung von 1 S89 i \i'Vlssen:,chaft,;
rat • l(öln, 1995 

8urkhardt, A; S;;heror, D .. Zur Aitem- und Fächergmppenstruktur der Professoren an ostdeutschen Hochschulen. 
Persona.1- und Ste!lenanaiyse / Projektgruppe Hochsctmiforschung Be11in-Karishorat. • Berlin, 1994 

Scht,mr, D. u.a.: Arbeitskraf'.e0rsatrtiooart für die Universitäten und Hochschulen des MHF nach Beschäffigtengruppen 
bis zum Jahr2010 / Zentralinstitut für Hochschulbildung Beilin. - Berlin, 1988. · (Forschung uber das Hochschulwesen; 
1988. 66) 
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deutscher Wissenschaftler berufen sein. Dies dürfte zu einer weiteren Erhöhung der Pro
fessoren-Erneuerungsrate bzw. einer Verminderung der Anzahl berufungsfähiger Nach
wuchswissenschaftler in den alten Bundesiändern führen. 

Der Ernst der Lage wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, daß 1993 nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 1.418 Habilitationen an den deutschen Hochschulen8 abge
schlossen wurden - deutlich weniger als die von der Bund-Länder-Kommission für Bildungs
planung und Forschungsförderung für erforderlich gehaltenen 2.000 Habilitationen pro Jahr. 
Im Gegensatz zu den Promotionen, deren Anzahl in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, 
wies die Anzahl Habilitationen nur eine bescheidene Steigerung auf. Zwar lag die Gesamtan
zahl rein rechnerisch über dem Ersatzbedarf, trotzdem sind bedingt durch die abweichende 
fachliche Struktur von Habilitationen und Ersatzbedarf Probleme bei der Besetzung von 
altersbedingt freiwerdenden Professuren nicht auszuschließen. 

"Besonders signifikant ist das Bild in den Leitwissenschaften der Industriegesellschaft: 1992 
wurden in den Ingenieurwissenschaften keine sechzig Kandidaten habilitiert, weniger als fünf 
Prozent von allen, in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zusammen gut -1 1 o
oder weniger als neun Prozent von a!len"10

• 

Die Kultusministerkonferenz schätzt ein, daß für einzelne Fächer vor allem in den Rechts
wissenschaften, in Betriebswirtschaft, in den Naturwissenschaften und der Informatik nicht 
genügend wissenschaftlicher Nachwuchs zur Verfügung steht. Eklatante Nachwuchsprobleme 
resultierten nicht zuletzt daraus, daß junge Wissenschaftler außerhalb der Universität attrakti
vere Berufs- und Einkommenschancen und auch bessere Arbeitsbedingungen voriinden wür
den 11. In den Wirtschaftswissenschaften entfallen auf jede freiwerdende Professorenstel!e 
gegenwärtig noch zwei Nachwuchswissenschaftler. in den nächsten sieben jahren wird man 
aber immer seltener die Wahl zwischen mehreren Bewerbern haben. Das Berufungsgesche
hen könnte sich sogar zu einem "Nachfrager" Markt entwickeln 12•

1Q 

Statistisches Bundesamt Mitteilungen fOr dia Presse. • Nr. 5/1995. • Wiesbaden, 5. i. 1995 

Raith, KA-1.: Verhandeln statt varorclnan. •- in: Erziehung und \lllisoon1'iCha!t Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW. 
- Frankl\.irt a. M. -47(1995)1, S. :25

Homtkotie, H.: Mangelberuf Universitätsprofessor. Ist die Habilitation noch zaitgemäf:l?. - In: Bildung und W1sserischaft 
- Inter Natkines. a.V. (Hrsg.).• Heft IV/1994. • Bonn, 1994, • S. Hi

Zahafinair, H,: At!raklivltät der Hochschu!iaufbahn entscheidet !loor HabilitalionswiUigkait. - !ri: Zweiwoohem:lienst. 
Bildung· '1'\lis&c-'!1schait • Kulturpolitik. • Köln, 9(1994)'19/20, S, 7 

Borchart, M.; Gülk:hsr, H.: Bemfungachancen künftiger Habilitarn::!tin. Ergebnisse einer Umfrage lm Fach Wirtadlafts
\c;,1�r.schaiten. - In: Forschung undl.ehre. Mitteiiungen das Deuts""i1an Hochschulverbandes.· Bonn, ·1994, • Heft 5. •· 
s. 186
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Während an westdeutschen Hochschuien vor allem aus der Überalterung der Professoren

schaft neue Anforderungen an die Nachwuchsförderung erwachsen, könnten sich an ostdeut

schen Hochschulen angesichts der stark rück!äufigen Entwicklung des Habiiitationsgesche• 

hens seit der politischen Wende und eines - aufgrund steigender Studienanfängeranzahlen -

erheblichen Erweitenmgsbedarfs an Professorenstellen Probleme bei der Stellenbesetzung 

ergeben. 1989 wurden an DDR-Hochschulen und Akademien 951 B-Promotionen (Deutsche 

und Ausländer) abgeschlossen. 1993 eiwarben dagegen nur 100 Wissenschaftler an einer 

ostdeutschen Hochschule den zweiten Doktorgrad13
• 

Die Gründe für diesen Rückgang sind vielfältig. Die Emeuerung war für ostdeutsche Wissen

schaftler häufig mit einer Neubestimmung ihrer Bildungs-, Berufs- und Karriereziele ver

bunden. Abwicklung von Hochschulen und/oder deren Tei!elmichtungen, Personalabbau in 

Folge politischer und fachlicher Überprüfung, Ste!!enreduzierung und bedartsbedingte 

Kündigungen, Statusänderungen der Hochschulen mit Auswirkungen auf das Recht zur

Verleihung akademischer Grade, Einführung neuer Promotions- und Habilitationsordnungen 

u. ä. erschwerten die kontinuierliche Weiterführung von Quaiifizierungsvorhaben. Die Formen

der Nachwuchsförderung, die Arbeitsbedingungen junger Wissenschaftler und ihre beruflichen

Perspektiven an der Hochschule haben sich grundlegend geändert.

Über das Nachwuchsfördersystem der alten Bundesländer, das nunmehr auch für die neuen

Bundesländer Gültigkeit erlangt hat, und die Notwendigkeit des Leistungsnachweises in Form 

einer Habilitation gehen die Meinungen weit auseinander. Aktue!le Konferenz- und Tagungs

berichte, Stellungnahmen in der Presse, Einschätzungen wissenschafts- und hochschulpoliti

scher Gremien belegen dies eindrucksvoll. 

So plädiert der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Beibehaltung der 

Habilitation "als notwendiges und sinnvolles Auswahlverfahren für die besten Forscher" - ihre 

Abschaffung "würde mit einem unüberlegten und törichten Federstrich zahlreiche Fächer 

zerstören. "14 Allerdings sei das deutsche Bildungs- und Forschungssystem im internationalen 

Vergleich durch Unterfinanzierung, administrative Regelungswut, Überlast und Stellenkürzung

� vor allem auch der Nachwuchsstellen� und durch Wissenschaftsfeindlichkeit benachteiligt. 

"In Deutschland herrschL. für junge Menschen ein entmutigendes wissenschaftspolitisches 

Klima, das sich der wissenschaftsfeindlichen Gesamtentwicklung einfügt. Wissenschafts-

Frühwald, W.: Platz zum Atmen. Die 'Förderung des wissenschafüichen Nachv,,ichses in Deutschland. • In: Forschung 
& Lehre. Mitteilungen des Deut,:chen H,,chschulw,roandea. • Borm (1994) 5. • S. 174 
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Enthusiasmus, wie er für ein auf die kreative Phantasie seiner Intelligenz auch wirtschaftlich 

angewiesenes Land nötig ist, kann in einem solchen Klima nicht gedeihen" 15• 

Im Grundtenor positiv fällt die Einschätzung des Präsidenten des Deutschen Hochschul-· 

verbandes aus. Er beschreibt die Habiiitationsphase als eine unverzichtbare Partnerschaft, 

die davon lebt, daß der lehrende den lernenden in die Geheimnisse seiner Wissenschaft 

einweiht. Diese Partnerschaft würde jedoch nur dann mit Leben erfüllt, wenn Habilitations

vater und Fakultät ihre Fürsorgepflicht gegenüber dem wissenschaftlichen Nachwuchs 

verantwortungsbewußt wahrnehmen. Durch eine Formalisierung des Habiiitationsverhältnisses 

könnte dle Lage der Nachwuchswissenschaftler verbessert werden. 16 

Kritiker bezeichnen die Habilitation dagegen als "veraltetes Ritual"17 oder "instrumentalisierte 

Mittelmäßigkeit"18• Der Nachwuchs sei "auf eine unerträgliche Weise in unbeständige Ar

beitsverhältnisse eingezwängt: Weder weist seine Stellung Stabilität auf, noch sind seine For

schungsmittel zuverlässig verfügbar." Befristete Wissenschaftler werden verabschiedet, 

"kaum, daß sie in die komplizierte Materie etwas eingearbeitet sind. ihre Motivation hält sich 

in Grenzen, denn sie akkumulieren keine Verdienste um Forschung und Forschungseinrich

tung. sie liefern schneile Arbeit ab und wissen, daß sie schnell vergessen sind. !hre Qualifika

tion wird nicht aufgebaut, sondern abgeschöpft und verschlissen. " 19 

Das Durchschnittsalter der 1993 Habilitierten betrug in den alten Bundesländern 39,8 Jahre 

(neue Bundesländer 43,6 Jahre). Es blieb 1m Vergleich zu den Vorjahren stabii. in der Mitte 

des Lebens und noch immer Nachwuchs? Der akademische Werdegang bis zum Berufsziel 

"Professor" hat eine Ausdehnung erreicht, wie sie in keinem anderen Beruf üblich ist2°. 

"Zu keiner Zeit in der Geschichte der Universitäten und in keinem Land der Erde wurde und 

1l 

1$ 

Fruhwa!d, W.: 'Wir haben die Zeichen der Zeit er1<.annt". - in: Bildung und Wissenschaft! Inter Natlones eV (Hrsg.). 
Heft IV/1004. - Bonn, 1994. - S. 17 

Schiedeimair, H.: Die Wahl der Besten? Zur Lage des wisser;;,cha!tlichen Nachwuchses. - !n: Forschung & Lehre. 
Mitteilungen des Deutschen Hochschulverbandes. - Bonn (1994) 5. • S. 182 

Bergfort, C.: rne Habilitation als Hemmschuh dar Frauenföroorung? Empfeh!ungen der Kommission 'Förderung von 
Frauenfo13Chung und zur Förderung von Frauen in Lehre und Forschung' der nic""\Jersächsischen Landesregierung. 
In: dpa - Dienst für Kuitrnpoiitik. - Nr. 8/1994. - Bonn, 21. 2. i994. • S. 19 

Hartrner, M.: Wie organisiert man KraatMtäl. Ein Streiti}espräch über Sinn und Ummn de, Hs.bilita.tlon. - In: Forschung 
& Lehn;,. Mittei!ungen des Deutschen Hochschulverbandes. - Nr. 5/1994. - Bcmn, 1994. - S. 183 

Meyer, H.: Ab!::m]che - vertane Chance? Systemzusammenhanga. - In: Das Hooh:;;;::hu!wesen. - 42(1994)2. • Ne:;wied, 
1994. • S. 80 um::181 

Nach einer Untersuchung des Statistischen B11ndesamtes aus dem ,iahr ·19eo betrug das durchschnittliche Alts, bei 
Habili!a!ionsabschlui3 zwischen 1850 und 155g 2s.s bis 28,4 Jahre, zwischen 1890 und 1910 28,4 bis 32,3 Jahro und 
zwischen i910 um:J i930 31 ,4 bis 34,9 Jahre. - In: Hochschullehrer und sonstiges wissenschaftliches Personal an den 
v,ri�nschaftJichen Hochschu1en ! Statistisches Bum„-l,esamt. • Fachserie Bevölkerung und Kultur. • Zitiert in: Benz, W.: 
Dia Zukun!t di.,s vJiss,msch&f!lk:hen Nac:hwuohses. Vortrag auf dem 44. Hochschulvarbandstag 1994 in Rostock 



wird eine Auslese kreativer Köpfe im schöpferischen Lebensalter von 25 bis 40 Jahren in so 

weitgehender Unselbständigkeii und Unsicherheit gehalten, wie zur Zeit an deutschen 

Universitäten. Dies sind die ungeeignetsten Rahmenbedingunge,1 für Motivation und Mut zum 

Risiko, ohne die nicht nur in dei Wirtschaft, sondern auch in der Forschung die Innovationen 

ausbieiben"21
• 

Im Kontext der hochschulpolitischen Auseinandersetzung wächst das Interesse an anders 

gestaiteten Systemen der Nachwuchsförderung. Darin eingeschlossen ist eine zunehmende 

Nachfrage nach informationen über die entsprechenden DDR-Regeiungen und die Neuord

nung des Promotions- und Habiliiationsgaschetiens in den neuen Bundesländern. 

Das DDR-Hochschulwesen wies im Vergleich zu dem der alten Bundesländer 

eineiseits einen Grad an Analogien auf, der in der Umbruchphase eine ununter

brochene Fortsetzung des Hochschulbetriebes - speziell der studentischen Aus-· 

bildung, aber auch der Nachwuchsqualifizierung - ermöglichte, 

andererseits einen Grad an Besonderheiten, der einen unveränderten Fortbestand im 

vereinten Deutschland ausschloß. 

Aus der Einheit von Gleichheit und Differenz erwuchs die Chance, durch eine partielle, die 

neuen Bedingungen berücksichtigende Überführung von DDR-Spezifika in das neue Hoch

schulsystem Innovatives zu entwickeln. Der Einigungsvertrag räumte den neuen Bundes

ländern einen rechtlichen Handlungsspielraum von drei jahren ein. Während der Übergangs

phase bis zur Verabschiedung regulärer Hochschulgesetze bestand die Möglichkeit, unkon

ventionelle Regelungen zu erproben und Ansätze für eine eventuelle Novei!iernng des 

Hochschuirahmengesetzes herauszuarbeiten. 

Allein im ietzten Jahrzehnt der DDR wurden an staatlichen Hochschulen und wissenschaftli

chen Akademien rund 42.600 Promotionen A und rd. 8.200 Promotionen B erfolgreich abge

schlossen22. Nach Abschluß des emeuerungsbedingten Berufungsgeschehens an ost

deutschen Hochschulen wird etwa die Hälfte der rd. 7.400 Professuren mit Wissenschaftlern 

besetzt sein, deren wissenschaftliche Biographie in der DDR begründet ist. Welchen Einfluß 

wird dies auf die Nachwuchsförderung haben? 

Zahlreiche Promovenden und Habilitanden, die sich gegenwärtig in der Quaiifizienmg 

Neuweiler, G.: Früher Perspekiiven lür den Nachwuchs schaffen. •· In: Erziehung und Wissemichaft Zeitschrift der 
Bildungsgewerkschaft GEW.• Frankfurt a. M., 47(199�)8, S 2 

Die ert,orbener. akademischen Grade behio!ten auch nach i 989 ihre Gültigkeit. Die Umsetzung des nacr1 Arl!ksi �°17, 
Absatz 1 des Einigungavartragaa beslehenden Anspruchs auf Feststellung der Gleichwertigkeit von DDR·Absch!Gsser. 
lag in der Zuständigkeit ds, Länder und Hochschulen. 
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befinden oder diese in den Nachwendejahren abtJeschlossen haben - unter ihnen die Profes

soren der Zukunft -, verfügen über Erfahrungen mit dem alten und dem neuen System der 

Nachwuchsförderung. Wo sehen sie Handlungsbedarf? 

Ostdeutsche Hochschulpolitike; engagieren sich auf Bundes- und Landesebene. Werden sie 

ihre Kenntnis der Stärken und Schwächen des DDR-Bildungswesens in die Hochschulrefonn•· 

debatte einbringen? 

Dies sind Fragen, deren Beantwortung sich die Projektgruppe Hochschulforschung zur 

Aufgabe gemacht hat. Es wird zu untersuchen sein, ob sich im Zuge des Umbruchprozesses 

neue Formen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an ostdeutschen Hoch

schulen herausgebildet haben, ob und wie Elemente aus DDR-Zeiten übernommen und in die 

neue Hochschullandschaft integriert wurden. 

Mit dem vorliegenden Pro.iektbericht soli anhand der Beschreibung der Ausgangslage ein 

erster Schritt zur Beantwortung dieser Fragen geleistet werden. Es werden das System der 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der DDR und die zu dieser Thematik auf 

zentraler Ebene geführte hochschulpolitische Debatte dokumentiert. 

Kapitel 2 und 3 infonriieren über die in den 80er Jahren gültigen gesetzlichen Grundlagen 

und die Ausgestaltung der verschiedenen Qualifizierungwege. 

Bildungsökonomische Hintergründe der Personal(Kader)politik im Hochschulwesen, offizielle 

Einschätzungen zum Stand der Nachwuchsförderung, hochschulpolitische Forderungen und 

Maßnahmen zur Forderung der Nachwuchsentwick,ung stehen im Mittelpunkt des 4. Kapitels. 

Gestützt auf Materiaiien zentraler Hochschul-, Nachwuchs- und Rektorenkonferenzen wird die 

in den 80er Jahren verstärkt geführte Diskussion über die Deckung des Hochschuilehrerer

satzbedarfs und die Ursachen der "Planrückstände" speziell bei Promotionen B (Habiiita

tionen) abgebildet. 

Das letzte Kapitel bietet einen statistischen Überblick zu Umfang und Struktur der Promotio

nen A und B. Ausgewiesen werden Daten ab i 970. Die Differenzierung erfolgt nach Qualifi

zierungsweg, Fächergruppe, (späteres) Bundesland, Geschlecht und Einrichtung. 

Der Projektbericht gibt im wesentlichen das zu DDR-Zeiten offiziell vermittelte Bild wider. 

Die reaie Situation der Nachwuchswissenschaftler dürfte in zahlreichen Fällen eine andere 

gewesen sein. Unberücksichtigt bleibt im folgenden auch das Problem der staatlichen Einfluß

nahme auf die ThemenwahL Hier sei auf die Untersuchungen von Bieek/Me,tens und 

Voigt/Gries verwiesen23
• 

Bleek, W.; Martern�. L: DDR·Diss;;;rtatlonen. Promotionspraxis ur.d Geheimhaltung von Doktorarbeiten im SED-Staat.• 
Op1aden: Wa:�;deutscher Ver1ag, 1004 
Voigt. D.; Gries, S.: Zur wlssanschaftlichon Qualität von Doktorarbeiten (Dissertationen A) und Habi!itationsschritten 
(DiMertationan 8) in der DDR. • In: hochschule ost Leipzig, September/Oktober 1994. ·· S. 46 • 58 





2. Gesetzliche Grundlagen der Nachwuchsförderung in der DDR

2.1. Rahmenbedingungen 

Die Hochschulen der DDR agierten in einem durch parteipolitische Beschlüsse, gesetzliche 

Bestimmungen und volkswirtschaftliche Vorgaben gesetzten - in den 80er Jahren zunehmend 

erstarrten und aufgrund der schlechten Wirtschaftslage auch mehr und mehr eingeengten� 

Rahmen. 

Gemäß der 1970 er!assenen "Verordnun über die Auf aben der Universitäten wissen

schaftlichen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtun en mit Hochschulcharakter''24 

halten sie ihre Leistungen in Forschung, Erziehung, Aus- und Weiterbildung, medizinischer 

Betreuung und Nachwuchsförderung auf der Grundlage der Verfassung der DDR, in Ver

wirklichung der Beschlüsse der SED, der Gesetze und anderer Rechtsvorschriften (ein

schließlich der Festlegungen in Fünfjahrplänen, Volkswirtschaftsplänen und Staatshaushalts

plänen), der zentralen staatlichen Vorgaben, der Anweisungen und Weisungen des Ministers 

für Hoch- und Fachschulwesen bzw. des Leiters des zentralen staatiichen Organs, dem die 

Hochschule unterstand, zu erbringen /18, § 1/.25

Ihr Auftrag lautete: 

" ... für alle Bereiche der sozialistischen Gesellschaft wissenschaftliche Kader auszubil

den und zu erziehen sowie in Einheit von Lehre und Forschung, von Theorie und 

Praxis die Wissenschaft zu entwickeln und auf dem international fortgeschrittensten 

Stand zu verrnitteln .. !'/'10, S. 366/. 

Dies schloß die Heranbiidung des wissenschaftlichen Nachwuchses - nicht nur für den 

eigenen Bedarf, sondern für die gesamte Volkswirtschaft - ein. 

Oberste Rechtsgrundlage war die Verfassung der DDR /21. Die Ausgestaltung der verfas

sungsmäßig garantierten Grundrechte, zu denen auch das Recht auf Biidung und Arbeit 

zählten, erfolgte u. a. über das Bildung_ g set{ /7/ und das Arbeitsgesetzbuch /5/. 

Die Verordnung von 1970 wurde mit dar Verordnung über Hochschulen (Voriäufige Hochschu!ordmmg) vom 18. 9. 
1000. •· in: Gesat.cbiatt Tei! i !'k 63 vom :26. 9. 1990. • Berlin, 1990 • außer Kraft gesetzt 

An!aga 1 ,,mthäit eine Auswahl von Auszügen aus der Verfassung der DDR, dem A!baitsgf',setzbuch, dem Biidungs
gesetz, SED-Dokumenten, gewerkichafttichen Richtlinien 1.t ä, de Auskunft über gesellschaftliche und bildungs
po!iti9Che Grundlagen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs.t:.is gaben. 
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!n Artikel ·17 der Verfassung war die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung ais

Staatsziel verankert. Jeder Bürger eihie!t das gleiche Recht auf Biidung, Zugang zu den

Bildungsstätten und kontinuierliche Weiterbildung. Explizite Aussagen zum Erwerb akademi

scher Grade fehlten zwar, doch wurde dieser Bereich indirekt in Artikel 26 ( 1) angesprochen:

"Der Staat sichert die Möglichkeit des Übergangs zur nächsthöheren Bi!dungsstufe bis 

zu den höchsten Bildungsstätten, den Universitäten und Hochschulen, entsprechend 

dem Leistungsprinzip, den gesellschaftlichen Erfordernissen und unter Berücksichti

gung der sozialen Struktur der Bevölkernng." 

Hier wird ein Grundprinzip sozialistischer Bildungspolitik deutilch. Bildung war nicht Selbst

zweck, das Bildungsangebot nicht primär auf die Verwirklichung individueller interessen 

ausgerichtet. Vielmehr konnte der Einzelne seine Bildungswünsche 111 der Rege! nur insoweit 

verwirklichen, wie sie mit den gesellschaftlichen Erfordernissen in Einklang standen. 

Im Interesse der Konfliktvermeidung einerseits und der Umsetzung des Rechts auf Arbeit26

andererseits wurde eine möglichst große Übereinstimmung von gesellschaftlichem Bedarf und 

persönlichen Bedürfnissen angestrebt. Dementsprechend setzte die staatlich organisierte 

Beratung über Bildungswege und -inhalte sowie spätere berufliche Einsatzmöglichkeiten 

schon frühzeitig im schulischen Bereich an. 

Bereits beim Übergang in die hochschulvorbereitende Abiturstufe und bei der Entscheidung 

über die Aufnahme eines Studiums ergab sich für jeden DDR-Bürger die Notwendigkeit, seine 

Wünsche mit Blick auf gesellschaftliche Vorgaben auf ihre Realisierbarkeit hin zu überprüfen. 

Dies setzte sich im Vertauf der wissenschaftlichen Karriere fort. 

Nach dem offiziellen Selbstverständnis qualifizierte sich der Promovend nicht nur im persönli~ 

chen Interesse. Mit der Qualifizierung hatte er auch einen gesellschaftlichen Auftrag zu 

erfüllen. Daraus resultierte zum einen sein Anspruch auf Unterstützung staatiicherseits. Zum 

anderen wurde daraus ein Mitsprache- und Kontrollrecht der Hochschule bzw. des betreuen

den Hochschul!ehrers begründet. 

Die Einbindung der Nachwuchsentwicklung in die volkswirtschaftliche Arbeitskräfteplanung -

und darunter der Hochschulpersonalplanung /95, S. 123/ "' war ebenso eine Selbstverständ· 

lichkeit wie die Mitwirkung gesellschaftlicher Organisationen an der Hochschule bei der 

Auswahl von Assistenten, Forschungsstudenten und Aspiranten. 

Der Übergang vorr, Studium zur beruflichen Tätigkeit war gesetzlich geregelt (Absolventenordnung, GbL der DDR vom 
i6. 4. 1971. Teii 11, Nr 37). Der Absoiventenelnsatz arfo!gte auf der Grundage staal:lk:her Plankenn:;rif!ern. Var
an!wortlioh für die Durchführung waren di'<! zentralen Absolventenverrn1ttlur.gen dar Hoohschukm. Ende dar 80er Jahre 
mitz!en mir noch etwa 70 Prozent der Absolventen das Vermittlungsangebot 
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zu nennen. 

in 

Univeraitäten und Hoohschu!en des Ministariums für Hoch- und Fachschu!weoon. ,t„mt<>,r:h aus,:ie1/lfäl"1lte!r Zahkm 
und Fakten 1983. • Ministerium für Hoch• und Fachschuiwesen. • Be1iin, 1983 

Am:!ars als an Hoch$Chuien im alten !::mna,sS!:ietllet wurden im Hochschu!wesen der DDR ooi der mH

=·n"""" Ausnahmen l{eine Nom1ative oder F-lichtwerte für den Einsatz des wissenschaftlichen Personals angewendet 

Verbindlich war dar der LA!ut;:;,tlt,ik;;il der Lektoren Stunden je Wor;he 

und der Lehrer im Hochoohuldienst (20 Stunden je 
Hc,cliscihui:!etm::ir oab e.s keine dem westdeutschen Le!rm:!e�;ut,;t ""'..,,'"'"·m''"'"" '"''"""''"''-""' 

11::,,r:1111,a,,mn<>r waren 

.A11001t,1tlecliri1;iu11gi�n wissen;;ichaftlicher i\lachwuchskader 
,ll,riooi:tstle,aumg des MHF Ober die EntwicKl!tma 



Hausbemfungen waren der Regeifall. Tendenziell führte die Zentralisierung zu einer ian·· 

desweiten Konfonnität des Hochschulwesens. Wenn Studienablauf, Wege der wissenschaftii

chen Qualifizierung, personelle, finanzieile und materielle Ausstattung, Lehr-· und Forschungs
kuitur, Verdienstaussichten u. ä. sich von Hochschule zu Hochschule kaum unterscheiden, 

warum dann die Hochschule wechseln? 
Restriktionen erwuchsen aber auch aus dem Hochschulumfeld. Sollte der Wechsei der 
Hochschule mit einem Wohnortwechsel verbunden werden, war mit erheblichen Schwie

rigkeiten bei der staatlich gelenkten Wohnraumversorgung zu rechnen. 

Das DDR-System der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war ambivalent. Es 
zeichnete sich durch intensive Betreuung der Promovenden, Integration in den Lehr- und For

schungsbetrieb, soziale Absicherung und Arbeitsplatzgarantie aus. Auf der Negativseite 
standen neben mangelhafter materiell-technischer Ausstattung und begrenzter Teilnahme am 

intemationalen wissenschaftlichen Leben vor allem die Bindung an staatiiche Vorgaben und 
die Beschränkung individueller Entfaltungsmöglichkeiten - sowohl den Promotionsver1auf als 

auch die Themenwahl betreffend. 
Zu größeren Forschungsvorhaben - in die sich Promotionsthemen in der Regel einzuordnen 
hatten - erfolgte die Beschlußfassung auf höchsten Planungsebenen (MHF, Staatliche Plan

kommission). Planänderungen waren möglich, _jedoch bezogen sie sich selten auf ein z:en

tra!es Forschungsthema in seiner Gesamtheit, sondern eher auf dessen konkrete, zeitliche 
und inhaltliche Umsetzung an der Hochschu!e. 

2.2. Verordnung über die akademischen Grade 

Grundsätze der Verleihung, Führung, Anerkennung und Abert<ennung akademischer Grade 
wurden 1968 in einer Verordnung durch den Ministerrat neu erlassen. /27/ 
Darin wurden akademische Grade (Diplom eines Wissenschaftszweiges, Doktor eines 

Wissenschaftszweiges - Promotion NDr. -, Doktor der Wissenschaften - Promotion B/Dr. sc.) 

als gesellschaftlich notwendige Qualifikationsstufen beschrieben, deren Verleihung das 

Streben nach hohen wissenschaftlichen Leistungen stimuliert. 

Der Kandidat hatte folgende allgemeine AnfordeiUngen zu erfüllen: 

Lösung eines wissenschaftlichen Problems von geselischaftiichem Interesse, 

Beherrschung wissenschaftiicher Arbeitsmethodiken, 

wissenschaftsorganisatorische Kenntnisse, 

Fähigkeit zur Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis, 
Einblick in den Stand der internationalen Wissenschaftsentwicklung, 
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waren: 

in 

Neben dem Wisoonschaftlichen Rat 
Hochsc.tmle die Räte der Sektionen. 

F,;eh1mi.1�i<>tP.riar, i verant• 
wortlich und 
mievertmter, Ver!mter ge,seii,scharmi:nEir

Dem Rat ra<>i,nr,,,,, Praxisvertreter, Akade• 
zentraler, örtlicher oder Hochschulebene, Flektor 

Prorektoren sowie andere nr'""""""'

Der Rat der Sektion dierr!e der 
der Sektion setzte er sk•h aus Vertretern 

und ru"lderar Sektionen sowie 

hierzu: L.; Schad, Ct; Schneider, S .. Zum po,iHi�.c�hen
der Ha,tst:i.ru,eri an der HochoohLde f Zentr.:dinstitut für Hc1cnsc,nrn:D11am
beitsberichte; 1984, 

den Vorsitz führte. Neben 
Vartretem der 



"(1) Der Wissenschaftliche Rat .. ist das wissenschaft!iche Gremium, das den Rektor 

in Fragen der wissenschaftlichen Entwicklung .... und bei der Lösung der inhaltlichen 

Hauptaufgaben in Erziehung und Ausbildung, Weiterbildung und Forschung berät 

sowie die Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens der Hochschule fördert." (§ 1) 

Neben seiner Funktion als kollektives Beratungsorgan hatte er auch beschließende Funktio

nen. Das betraf die Wahl des Rektors, die Verleihung der Facultas docendi und der akademi

schen Grade. 

Der Wissenschaftliche Rat setzte sich wie folgt zusammen: 

Rektor (Vorsitzender des Rates) und Prorektoren aufgrund ihrer Funktion, 

je ein durch die jeweiiige Leitung delegierter Vertreter geseilschatuicher Or

ganisationen (Sozialistische Einheitspartei Deutsch!ands - SED, Freie Deutsche 

Jugend - FDJ, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - FDGB) sowie 

Angehörige des wlssenschaftlichen Personals und der Studentenschaft nach Wahl 

durch die Sektionsversammlung. 

Die Versammlung aller Ratsmitglieder bi!dete für eine Amtsperiode von drei Jahren das 

Plenum, dem u. a. die Wahl des Rektors oblag. Das Plenum tagte mindestens zwe!ma! im 

Studienjahr. Zwischen den Plenartagungen nahm der Senat die Ratsaufgaben wahr. Ihm 

gehörten der Rektor (Leiter des Senats), die Prore�ctoren, die Dekane der Fakultäten, die 

Vertreter gesellschaftlicher Organisationen sowie durch das Plenum gewählte Ratsmitglieder 

an. Der Wissenschaftliche Rat konnte entsprechend Größe und Profü der Hochschule in 

Fakultäten untergliedert werden. Den Vorsitz übernahm der betreffende Dekan. Die Fakuitä· 

ten tagten mindestens alle zwei Monate. 

Bei Promotionsverfahren hatten sowohl der Rektor als auch der Kandidat Einspruchsrecht 

gegen Entscheidungen des Wissenschaftlichen Rates. In strittigen Fällen traf der Rektor nach 

Anhören des Wissenschaftiichen Rates der Hochschuie die endgültige Entscheidung. 

Die Aufsicht über die Einhaltung der gesetziichen Bestimmungen obiag dem Minister für 

Hoch- und Fachschu!wesen (Minister). Er erteilte auf Antrag den Hochschulen und anderen 

wissenschaftlichen Einrichtungen das Recht zur Verieihung akademischer Grade.<" Für 

Hochschulen, die ihm nicht direkt unterstellt waren. bedurften die Anträge außerdem der 

Zustimmung ihres zuständigen Fachministeriums. 

Entspredienda Fastle,gungen enthält die Verordnung über das Statut des Ministeri1Jms für Hoch- und Fachschulwesen 
!171: • Der Mirn$ter ist berechtigt, auf oor Grunclage der geilenden Rechtsvorschri!tsn 1;viss.im.schafllichen Einrichtungen
das Recht zur Verleihung akadem ischr.,r Grade 2.u übertragen.' (§ 21)
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Ende der 80er Jahre unterstanden dem MHF 29 Hochschulen, davon 6 Universitäten, vier 

Technische Universitäten, 14 Technische Hochschulen/ingenieurhochschulen, drei Medizini

sche Akademien und zwei wirtschaftswissenschaftiiche Hochschulen. 

Weitere 25 Hochschulen waren foigenden Staatsorganen (Fachministe,ien) zugeordnet: 

Ministerium für Kultur 

Ministerium für Volksbildung 

Ministerium für Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft 

Staatssekretariat für Körperkultur und Spo1t 

Sekretariat des Ministerrates 

·12 Kunst- und Musikhochschulen,

9 Pädagogische Hochschulen,

2 Hochschulen. 

1 Hochschule sowie 

i Hochschule. 

Dieses Verwaltungsprinzip hatte seit den 50er ,Jahren Gültigkeit, wobei die Kompetenz der 

Fachministerien vor allem im Bereich der inhaltlichen Gestaltung des Studiums lag. Das MHF 

war für die aufgeführten Hochschulen das bilanzierende Organ in bezug auf Zulassungen, 

Stellen- und Personalausstattung, Nachwuchsentwicklung bis hin zu den Berufungen. 

Für Hochschulen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der DDR, der Volkspolizei, 

des Ministeriums für Staatssicherheit sowie geseiischaftlicher Organisationen (SED, FDGB, 

FDJ, FDGB) galten Sonderregelungen. 

Neben den Hochschulen verfügten auch die staatiichen wissenschaftlichen Akademien und 

Institute über das Promotionsrecht. Es war in den Statuten verankert (vg!. hierzu: Akademie 

der Wissenschaften der DDR /26, § 32/, Bauakademie /23, § 13/, Akademie der Landwirt

schaftswissenschaften der DDR /25, § 17i, Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der 

DDR /21, § 23/, Akademie für Ärztliche Fortbildung der DDR /22, § 16/, Zentralinstitut für 

Hochschulbildung /24, § 6f/. Gleiches galt für die Akademie für Gesellschaftswissenschaften 

beim Zentralkomitee der SED. 

Sowei1: eine wissenschaftliche Institution kein Recht zur Verleihung des akademischen Grades 

Doktor eines Wissenschaftszweiges besaß bzw. nur das für bestimmte Wissenschaftszweige, 

konnte der Minister in Einzelfällen Ausnahmeregelungen treffen. 

Die Eröffnung von Verfahren zur Verleihung eines Doktorgrades an Ausländer mußten durch 

den Minister genehmigt weiden. Die Genehmigung gait bei erfolgreichen p!anmäßigen bzw. 

außerplanmäßigen ausländischen Aspiranten automatisch als erteilt. /32/ 
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Der akademische Grad konnte zeitweilig oder ständig entzogen werden, wenn sich der 

Inhaber durch sein Verhalten ais unwürdig erwies oder im Fall einer Täuschung bzw. des 

Verschweigens von Tatsachen, die die Verleihung ausgeschlossen hätten. 

Als Beratungsorgan des Ministers in Fragen der Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen 

fungierte der Rat für akademische Grade. Aufgaben, Befugnisse und Zusammensetzung des 

Rates wurden 1988 in einer Ordnung neu geregelt. i20I

Der Minister berief die Mitglieder für die Dauer von 5 Jahren. Dem Rat sollten nicht mehr als 

80 Mitglieder angehören - vor a!!em Hochschullehrer, Professoren anderer wissenschaftlicher 

Einrichtungen mit Erfahrungen in der Nachwuchsbetreuung, Vertreter des Zentralvorstandes 

der Gewerkschaft Wissenschaft und wissenschaftliche Sekretäre von Wissenschaftlichen 

Räten der Hochschuien. 

Der Rat bestand aus dem Plenum und ständigen (für Grundsatzfragen und die einzelnen 

Wissenschaftszweige) sowie zeitweiligen Arbeitsgruppen. 

Dem Rat gehörte auch die Nationale Kommission der DDR zur Anerkennung von Studien, 

Diplomen und Graden der höheren Bildung (Nationale Äquiva!enzkommission) an. 

Zu den Hauptaufgabenfeldern des Rates zählten 

die Klärung grundsätzlicher Fragen der Promotionsverfahren, der Anforderungen an 

die Kandidaten, der Ausübung des PromoUonsrechts u. ä., 

der Entwurf rechtlicher Regelungen, 

die Vorbereitung internationaler Vereinbarungen, 

die Behandlung von Anträgen auf Erteiiung des Promotionsrechts bzw. der Aberken

nung dieses Rechts, 

die Beratung von Einsprüchen der Rektoren oder der Kandidaten sowie 

die Empfehlung zur Änderung akademischer Grade oder deren Bezeichnung. 

Der Rat hatte keine Entscheidungsbefugnis. Er unterbreitete dem Minister Stellungnahmen, 

Vorschläge bzw. Empfehiungen. Durch den Minister bestätigte Mitteilungen des Rates für 

akademische Grade wurden in den "Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Hoch

und Fachschulwesen" veröffentlicht (vg!. hierzu /33/ /34/). 

Ausgehend von der Verordnung über akademische Grade er1ieß der Minister Anordnungen 

zur Verleihung der akademischen Grade Doktor eines Wissenschaftszwei Promotionsord

nun A /28/ /36/ und Doktor der Wissenschaften Promotionsordnun B /29/ /37/. Die 

Bezeichnung der akademischen Grade wurde 1969 noch ,n zwei gesonderten Anordnungen 

geregelt. /30/ /31/. Ab 1988 war die Bezeichnung Bestandteil der neugefaßten Promotionsord•· 

nungen (vgl. Anlage 2). 
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Nachfolgend werden die Festlegungen der Promotionsordnungen von 1988 dargestellt, soweit 
sie über die bereits beschriebenen allgemeinen Grundsätze der Verleihung akademischer 
Grade hinausgehen. Auf wesentliche Neuerungen gegenüber den Vorgängerordnungen von 
1969 wird an den entsprechenden Stellen verwiesen. 

2.3. Promotionsordnung A /36/ 

Die Durchführung von A-Promotionsverfahren lag in der Verantwortung des Wissenschaft
lichen Rates der Hochschule bzw. seiner zuständigen Fakultäten. Ergänzend wurde festge
legt, daß zur Durchführung der Verfahren Promotionskommissionen gebildet werden können. 
Der Rat bzw. die Kommission hatte über die Eröffnung des Promotionsverfahrens, die 
Gutachter, die Gestaltung der Disse rtation und der Thesen, die Annahme der Dissertation, die 
Durchführung der Verteidigung und die Verleihung des akademischen Grades zu entschei
den. 

Dem schriftlichen Antrag des Kandidaten auf Durchführung des Promotionsverfahrens waren 
u. a. die Dissertation, der Lebenslauf, ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Liste der Ver
öffentlichungen und eine Beurteilung durch den zuständigen Leiter beizufügen. Der Antrag
durfte nur an den Wissenschaftlichen Rat einer Hochschule gestellt werden. Erforderlich war
der Nachweis des Erwerbs von Fremdsprachenkenntnissen und Kenntnissen auf dem Gebiet
des Marxismus-Leninismus.

Es wurden Promotionsgebühren in Höhe von 200 M erhoben. Forschungsstudenten und 
planmäßige Aspiranten (d. h. Stipendienempfänger) waren von dieser Zahlung befreit, wenn 
das Verfahren in der planmäßigen Qualifizierungszeit beantragt wurde. 

Über die Eröffnung oder Nichteröffnung des Promotionsverfahrens mußte innerhalb von zwei 
Monaten entschieden werden (vorherige Regelung: 4 Wochen)'. 

Mit der eingereichten Dissertation hatte der Kandidat den Nachweis über die Lösung einer 
wissenschaftlichen Aufgabe auf hohem theoretischen Niveau, mit Erkenntnisgewinn, unter 
Auswertung der internationalen Literatur und mit Hinweis auf mögliche praktische Anwendung 
zu erbringen. 
Verlangt wurde die Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesen. 

Es waren Einzel- und Kollektivdissertationen zugelassen. Mehrere Leistungen gleicher oder 
zusammenhängender Thematik konnten als Dissertation anerkannt werden. In Erweiterung 
der 1969er Ordnung wurde die· Anerkennung von Ergebnissen auf der Grundlage von 
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Forschungsberichten oder erfinderischen Leistungen ermöglicht. Neu aufgenommen wurde 

auch die auf Antrag des Kandidaten mögliche Genehmigung der Abfassung der Dissertation 

in einer Fremdsprache. 

Die Dissertation mußte durch drei Gutachtei beurteilt werden, darunter höchstens zwei 

Angehörigen der Hochschule, an der das Verfahren durchgeführt wurde. 

Als Gutachter konnten Professoren, Hochschuldozenten und B-promovierte wissenschaftliche 

Mitarbeiter der Hochschulen, wissenschaftlicher Akademien und selbständiger wissenschaftli

cher Institute (wissenschaftliche Mitarbeiter an wissenschaftlichen Akademien/Instituten 

wun:ien ergänzend in die 88er Anordnung aufgenommen) sowie wissenschaftlich ausgewie

sene Praxisvertreter tätig werden. 

Die Gutachten sollten innerhalb von drei Monaten vorliegen. In ihnen war die Annahme oder 

Nichtannahme der Dissertation zu empfehlen und eine Note zu erteilen. 

Der Gutachtei konnte die Überführung in ein Promotionsverfahren B vorschlagen. Die 

Entscheidung darüber traf nach Zustimmung des Kandidaten der Senat des Wissenschaftli

chen Rates. 

Mit der Promotionsordnung von 1988 wurde dem Kandidaten das Recht eingeräumt, minde

stens zwei Wochen vor der Verteidigung Einsicht in die Gutachten zu nehmen. 

Auf Grundlage der Gutachten entschied der Rat bzw. die Kommission über Annahme oder 

Nichtannahme der Dissertation. Es konnten weitere Gutachten eingeholt und bei Annahme 

auch Änderungsauflagen erteilt werden. 

Bei Nichtannahme konnte der Kandidat frühestens ein halbes Jahr nach dem Beschluß ein 

neues Promotionsvertahren mit einer wesentlich überarbeiteten oder thematisch anderen 

Dissertation beantragen (vorherige Regeiung: ein Jahr). 

Grundsätzlich war jede Dissertation in einer öffentlichen Veranstaltung (mit Ausnahme von 

Arbeiten, die dem Geheimnisschutz unterlagen) zu verteidigen, und zwar durch ein Autorrefe

rat und eine anschließende Diskussion. Der in der 69er Anordnung enthaltene Passus 

"Ansteile der Verteidigung können auch andere geeignete FOimen treten." (§ 8, 

Absatz 1) 

wurde 1988 durch die Festlegung ersetzt, daß anerkannten, bewährten Wissenschaftlem und 

Praktikern die Verteidigung erlassen werden kann (§ 10, Absatz 1 ). 

Über die Bewertung der Verteidigung wurde im Anschluß in nichtöffentlicher Beratung 

entschieden. Eine nichtbestandene Verteidigung konnte nur innerhalb von 6 Mona!.en auf 

Antrag des Kandidaten wiederholt werden. 

Vergeben wurden die Prädikate: 
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magna cum laude (sehr gut) 

cum laude (gut) 

rite (genügend) 

non sufficit (nicht genügend) 

Die Dissertation, die marxistisch-leninistischen Kenntnisse (die Note wurde bei Abschluß der 

obligatorischen marxistisch-leninistischen Weiterbildung für Doktoranden erteilt) und die 

Verteidigung wurden jeweils gesondert bewertet. Die drei Prädikate wurden in einem Gesamt

prädikat zusammengefaßt. Lauteten alle drei Prädikate magna cum laude, so konnte das 

Gesamtprädikat summa cum laude (ausgezeichnet) verliehen werden. 

Die Verleihung des akademischen Grades wurde beurkundet. 

Es mußten 6 Pflichtexemplare der Dissertation an die Hochschulbibliothek übergeben 

werden.32 

Die neue Promotionsordnung räumte dem Kandidaten Beschwerderecht ein. Die Beschwerde 

war innerhalb von vier Wochen schriftlich beim Senat des Wissenschaftlichen Rates ein-· 

zulegen. Dieser hatte seine Entscheidung innemaib von drei Monaten zu fällen. 

Ausgehend von der Promotionsordnung erließ der Wissenschaftliche Rat jeder Hochschule 

eine Verfahrensordnung, die durch den Minister zu bestätigen war. In den Verfahrensordnun

gen wurden in der Regel die gesetzlichen Vorschriften in gekürzter Fonn wiederholt und um 

hochschulinteme Verfahrensvorschriften ergänzt Letzteres betraf z. B. die Zusammensetzung 

der Prornotionskommission, die Auflistung der Wissenschaftsdiszip!inen, für die ein aka

demischer Grad verliehen werden konnte, die Gestaltung der Dissertation und der Thesen, 

den formalen Ablauf der Verteidigung, die Anzahl der Pflichtexemplare und die Abfassung der 

Urkunde. An der Mehrzahl der Hochschulen gab es für die Promotionen A und 8 getrennte 

Verfahrensordnungen. /35/ 

Disaar..ationan wurden 1987 in der •Anordnung Ober cie Abiieferung von Pflictltexemplaren'i46/ als ablie!enmgs
pflichtige Veröffentlichungen benannt (§ 2 d). D61nnach mußten zusätzlich zu den Exemplaren für die Hochsd1ulbiblio-
thek oo, Deut.sehen Bücherei Leipzig ein Exemplar und der Ur.ivarnitätooibliothek oor Humboh:lt-Univ1;;Jrsität zu 8!:i!iir, 
zwei Exemplare unentgelttlch zur Verfügung gestallt we;zlen, und zwar irmomaib eines Monats nach Beschlußfassung 
üoor die Verleihung des akademischen Grades(§ 7). Die Ve1antwortung oblag dem Promovem::len. 8!:il Verletzung der 
Ablieferungspflicht wurden Ve121J989eb0hren erhoben bzw .. Beschaffungskoslen in Rechnung gestallt (§ 8). 
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2.4. Promotionsordnung B /37 / 

in Fragen dar Promotion B besaß ebenfalls der Wissenschaftliche Rat der Hochschule die 

Entscheidungsbefugnis. Die Ver1eihung des akademischen Grades Doktor der Wissenschaf

ten oblag jedoch dem Senat des Rates. Mit der Durchführung des Verfahrens konnten die 

Fakultäten bzw. Prornotionskommissionen beauftragt werden. 

Voraussetzung der Verleihung 1Naren neben dem akademischen Grad Doktor eines Wissen·
schaftszweiges, die Vorlage einer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) sowie ihre positive 

Bewertung und erfolgreiche Verteidigung. Ein erneuter Nachweis von Fremdsprachenkennt·· 

nissen und einer formalen Weiterbildung auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus war

nicht erforderlich. 

Die Vorschriften in bezug auf Antragstellung und Eröffnung des Promotionsverfahrens ent

sprachen denen für die Promotion A Über die Eröffnung des Promotionsverfahrens hatte der 

Senat innerhalb von 2 Monaten zu entscheiden (vorherige Anordnung: ohne Befristung). 

Promotionsgebühren wurden nicht erhoben. 

Von der Dissertation wurde ein theoretischer und praktischer Er'1<enntnisgewinn erwartet. Der 

Kandidat sollte Ergebnisse vorlegen, "die dazu beitragen, die internationale Entwicklung in 
den entsprechenden Wissenschaftsdisziplinen mitzubestimmen oder zu fördern." (§ 5, Absatz 

2) 

Zugelassen waren Einzel- und Kollektivdissertationen. Mehrere Einzelleistungen gleicher oder 

zusammenhängender Thematik in einer dem Wissenschaftszweig entsprechenden Form 

konnten als Dissertation anerkannt werden. Im Gegensatz zur Promotion A fehlte die aus

drückliche Erwähnung der möglichen Anerkennung erfinderischer Leistungen. 

Die Dissertation war von drei Gutachtern zu beurteilen, von denen höchstens zwei der verfah

renstragenden Hochschule angehören durften. 
Ais Gutachter kamen Professoren und (in der Rege! B-promovierte) Hochschuldozenten der 

Hochschulen und wissenschaftlichen Akademien sowie wissenschaftlich ausgewiesene 

Praxis-Vertreter in Frage (vorherige Anordnung: nur Professoren und hochqualifizierte 

Praxisvertreter). 
in den Gutachten wurde die Annahme oder Nichtannahme der Dissertation empfohlen; eine 

Benotung fand nicht statt 

Dauer der Gutachtertätigkeit, Zeitpunkt der Einsichtnahme in die Gutachten durch den 

Doktoranden, Ablauf der Verteid�gung, Verzicht auf Verteidigung bei bewährten und aner

kannten Wissenschaftlern und Praktikem u, ä. waren analog zur Promotion A geregelt. 
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Bei Nichtannahme der Arbeit konnte die erneute Einreichung frühestens nach einem Jahr 

erfolgen, 

Nach der Verteidigung wurde in nichtöffentlicher Beratung entschieden, ob dem Senat des 

Wissenschaftlichen Rates die Verleihung oder Nichtverleihung des akademischen Grades zu 

empfehlen sei. Ein Prädikat wurde nicht vergeben. 

In Ausnahmefälien konnte der Senat die Wiederholung der Verteidigung (innerhalb von 6 

Monater.) beschließen. 

Die Festlegungen in bezug auf die Beurkundung, die Abgabe von Pflichtexemplaren, das 

Beschwerderecht, die zu erlassende Veriahrensordnung an der Hochschule entsprachen 

denen der Promotionsordnung A. 

2.5. Marxistisch--leninistische Aus- und Weiterbildung 

Die Promotionsordnung A schrieb in§ 3 den Nachweis marxistisch-leninistischer Kenntnisse 

durch den Promovenden vor /36/. 

Die Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus war obligatorischer 

Bestandteii der Doktorandenausbildung. Ziele, Prinzipien, Verfahrensweise, Nachweisformen 

u. ä regelte eine gesonderte Anordnung /40//41/.

Das Studium, dem verbindliche Literaturlisten zugrunde lagen, wurde in einer Kombination 

von angeieitetem Selbststudium (die thematischen Schwerpunkte waren vorgegeben} und 

Teilnahme an unterstützenden Lehiveranstaltungen realisiert. Es erstreckte sich in der Regel 

über die gesamte planmäßige Vorbereitungszeit auf die Promotion A. Für die Durchführung 

der Lehrveranstaltungen, die Anwendung von Ausnahmeregelungen und die Zusammen

setzung des Prüfungsausschusses trug der Direktor der Sektion/des instituts für Marxismus•• 

Leninismus die Verantwortung. Die betreuende Sektion hatte ihre Doktoranden zu unter

stützen und auch zu kontrollieren. 

Der Erwerb des Kenntnisnachweises, der an allen DDR-Hochschulen anerkannt wurde, 

konnte in Form einer mündlichen Prüfung und/oder einer schriftlichen Arbeit e11olgen. Eine 

Prüfungswiederholung war innert1alb eines halben Jahres möglich. 

Die Bewertung war wesentlicher Bestandteil des späteren Gesamtprädikats der Promotion. 

Mit der Anordnung von 1986 wurde - vor allem im Interesse der Beschleunigung von Promo

tionsvorhaben - al!gemeinverbindlich festgelegt, daß der Kenntnisnachweis nur für die Dauer 

von drei Jahren Gü!Ugkeit besaß /41, § 8/, 
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Abweichend von dieser Verfahrensweise konnten ein erfolgreicher Abschluß eines Direkt

studiums (mindestens ein Jahr) an einer SED-, FDGB- oder FDJ-Hochschule sowie eigene 

Lehrtätigkeit im marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium als Äquivalent anerkanr.t 

werden. Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und/oder die Prüfung entfielen dann ganz 

oder teilweise. 

Sonderregelungen waren auch für externe Doktoranden zulässig, wenn diese nicht an den 

vorgesehenen Lehrveranstaltungen teilnehmen konnten. 

2.6. Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen 

Nach § i 2 der Promotionsordnung A von 1988 hatte der Kandidat in der Rege! Kenntnisse 

in zwei lebenden Fremdsprachen nachzuweisen /36/. 

Für Forschungsstudenten, Aspiranten und externe Promovenden wurden gesonderte Anforde

rungen an die Fremdsprachenkenntnisse gestellt. /42/ 

Forschungsstudenten und planmäßige Aspiranten mußten vor Beginn der Ausbildung Kennt

nisse der mssischen und einer weiteren Fremdsprache mindestens auf dem Niveau der 

obligatorischen Sprachprüfung für Studenten nachweisen bzw. schneHstmögiich erwerben. 

Veriangt wurde die Sprachkundigenprüfung il a oder m in mindestens einer Fremdsprache (in 

der Regel Russisch), 

Die erforderliche fremdsprachliche Weiterbildung sollte sofort nach Aufnahme des For

schungsstudiums bzw. der Aspirantur beginnen. Als günstigste Form galten lntensivlehr

gänge. 

Die Entscheidung darüber, weiche Sprachprüfung in weicher Stufe abzulegen war, traf - auf 

Antrag des Promovenden � der zuständige Dekan in Abstimmung mit der betreuenden 

Sektion. 

Außerplanmäßige Aspiranten und externe Doktoranden hatten den Kenninisnachweis der 

obligatorischen Sprachprüfung für Studenten oder der Sprachkundigenprüfung {mindestens 

II b) in Russisch und in einer zweiten Fremdsprache zu erbringen. 

Altersbedingt waren in dieser Promovendengruppe Ausnahmen zulässig: für über 40jährige 

konnte der Dekan den Nachweis in einer zweiten Fremdsprache ertassen, für über 5Qiährige 

den in beiden Fremdsprachen. Bei der Entscheidung waren die Gesamtleistung des Kandi

daten - spezieil in der Praxis�, seine Persönlichkeit und sein Entwicklungsweg zu berücksich

tigen. Die Befreiung er
f

olgte auf Antrag des Kandidaten und Vorschlag der betreuenden 

Sektion sowie im Einvernehmen mit dem wissenschaftlichen Betreuer 
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2. 7. Hochschulpädagogische Qualifizierung

Um die Stellung hochschulpädagogischer Qualifizierung an DDR-Hochschulen richtig ein

zuordnen, muß man sich vor Augen führen, daß Lehraufgaben nicht nur von Hochschul

lehrern (Professoren, Dozenten), sondern auch von Angehörigen anderer Gruppen des 

wissenschaftlichen Personals, darunter von Nachwuchswissenschaftlern wahrgenommen 

wurden - und zwar in weitaus größerem Maße als dies im westdeutschen Hochschulwesen 

der Fali ist Unterschiede zwischen und lnnerhalb der Beschäftigtengruppen gab es hinsicht

lich des Lehrumfangs (maximal zwei Wochenstunden im Studienjahresdurchschnitt für 

Forschungsstudenten und befristete wissenschaftliche Assistenten bis hin zu 20 Wochen
stunden für Lehrer im Hochschuldienst /14, § 14/) und den Lehrveranstaltungsformen. Vor

lesungen wurden in der Regei durch Hochschullehrer gehalten, während befristete Assi

stenten und Forschungsstudenten ausschließlich mit der Durchfühn.mg von Seminaren, 

Übungen und Praktika betraut wurden. 

Dem Grundverständnis der Hochschule als Ort der Kenntnisgewinnung, Wissensvermittlung 

und -aneignung entsprechend zählten der Nachweis hochschu!pädagogischer Befähigung 

bzw. die ständige Quaiifizierung auf diesem Gebiet zu den gesetzlich verankerten Pflichten 

des wissenschaftlichen Hochschulpersonals. 

In der Mitarbeiterverordnung (MVO) wird dazu in § i 2 /65/ ausgeführt: 

"(1) Die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben die Pflicht, sich zur qualifizierten Aus
führung der ihnen übertragenen Aufgaben durch intensives Selbststudium, durch 

eigene wissenschaftliche Arbeit, durch Teilnahme an Lehrgängen im System der 

Weiterbildung und andere unmittelbare Mitarbeit bei der Lösung von Aufgaben in der 

Praxis ständig weiterzubilden. Dazu gehören Forschungsarbeiten, fachliche, gese!i
schaftswissenschaftliche und fremdsprachliche sowie bei wissenschaftlichen Mit·· 

arbeitem, die regelmäßig Lehrtätigkeit ausüben, hochschu!pädagogische Studien." 

Besondere Bedeutung hatte die hochschulpädagogische Qualifizierung für Nachwuchs
wissenschaftler, die eine Hochschulkar riere anstrebten; denn die Bernfung zum Hochschulleh

rer setzte die Facultas docendi voraus /59, § 6/. Deren Erteilung war an die an einer Hoch
schule erworbene Lehrbefähigung, praktische Erfahrungen in der Lehre sowie ergänzend � 

nach Maßgabe des Wissenschaftlichen Rates der Hochschule - an ein Kolloquium zu den 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Hochschuiiehrer und gegebenenfalls an eine Lehr

probe gebunden /60, § 1/. 

Anfang der 80er ,Jahre wurde die hochschulpädagogische Qualifizierung von Nachwuchs

wissenschaftlern und Lehrkräften ·inhaltlich und struktureli neu gestaltet. 
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Damit wurde einer Forderung des für das DDR-Hochschulwesen richtungsweisenden SED

Politbürobeschlusses vom 18. 3. i 980 entsprochen: 

"Die wissenschaftliche Ausbildung, die pädagogisch-methodische Befähigung und die 

politische Qualifizienmg und Erziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind so 

zu verbinden, daß ein hohes Qualifikationsniveau erreicht und die Zeiträume für die 

Erlangung wissenschaftiicher Grade verkürzt werden." /10, S. 381/ 

Mit der Einführung eines zweistufigen Modells wurde die schrittweise Entkopplung von hoch

schulpädagogischer Quaiifizlerung und Erwerb der Facultas docendi sowie die stärkere Ein

beziehung jüngerer Wissenschaftler angestrebt. 

Der "Kurs Einführung in die Hochschulpädag gik" ermöglichte Wissenschaftlern, die in der 

Regei noch am Beginn ihrer Lehrtätigkeit standen und an der Promotion A arbeiteten, die 

Aneignung hochschulpädagogischer Kenntnisse, die sie zur Bewältigung ihrer derzeitigen 

Aufgaben benötigten. Wissenschaftliche Assistenten, Forschungsstudenten und Aspiranten 

unterschiedlicher Fachrichtungen sollten befähigt werden, "unter Anleitung ihres Hochschul-· 

lehrers die ihnen übertragenen Lehr- und Erziehungsaufgaben möglichst selbständig und in 

guter Qualität zu erfüllen. "33 Das 1980 herausgegebene zentrale Rahmenprogramm mit 

Empfehlungscharakter wies ein Kursvolumen von 36 Stunden und 1 O Schwerpunktthemen 

aus. Zur Diskussion standen solche Themen wie 

Dialektik von Persönlichkeit und Koi!ektiv, 

Grundsätze dei Kollektiverziehung, 

Lehm1ethoden, 

Einsatz von Lehr- und Lernmitteln, 

Wesen des Lehr- und Studienprozesses, 

Leistungsbewertung sowie 

Tätigkeit des Seminargruppenberaters. 

In bezug auf die Lehrveranstaltungsform hatten die Hochschulen bei diesem Einführungskurs 

Entscheidungsfreiheit. Nach Erfahrungsberichten lag das Vert1ältnis von Vortesungen und 

Seminaren bei 1 : 3. Besonderer Wert wurde auf aktivitätsfördernde Veranstaltungen, z. B. 

Gmppenhospitationen mit anschließender Auswertung unter Teilnahme des lehrenden oder 

Lehrübungen, gelegt. Genereil zeichnete sich der Einführungskurs durch Pra
x

isnähe und 

einen unkonventionellen, experimentell ausgerichteten Charakter aus. 

Kiel, S.: Zum Profi! hochschulpädagogischar Einführungskurse. • in: Das Hoch&,lm!wesan. • 30(1982)10. • Berlin, 
1982. - S, V· V!L • hier S. VI 
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Para!!el laufend wurde der einjährige "Kurs zum Studium der Hochschul äda ik" eingerich·· 

tet. Er war speziell an Lehrkräfte adressiert, die unbefristet an der Hochschule tätig waren 

und bereits über die Promotion A und praktische Lehrerfahnmg verfügten. Nach einer 

mehrjährigen Erprobungsphase an ausgewählten Hochschuien (Universitäten in Berlin, Halle, 

Leipzig und Rostock) wurde der Kurs in ein postgrad4ales Studium HochschulpädagCl.9.i!i 

überführt. 

Das Studium hatte zurn Ziel 

''- Eriahrungswerte theoretisch zu verallgemeinern und zu einem höheren Grad an 

Bewußtheit pädagogischen Handelns beizutragen, 

bereits vorhandenes Wissen und Können theoretisch zu fundieren, zu vertiefen, 

anzureichern und anwendungsorientiert zu systematisieren, 

erzieherisch relevante Einstellungen und Vemaltensweisen zu bestätigen, zu vertiefen, 

aber eventuell auch zu korrigieren sowie 

die Teilnehmer zu befähigen, die eigene Lehrtätigkeit se!bstkritisch einzuschätzen und 

unter Anwendung theoretischer Erkenntnisse und Erfahrungen aus erfolgreicher 

Lehrtätigkeit weiterzuentwickeln. "34 

Eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirates für Hoch- und Fachschulpädagogik beim 

MHF konzipierte einen zentralen Studienplan35
, der 1987 vom Minister in Kraft gesetzt 

wurde. Es wurden vier Themengruppen vorgegeben: 

Grundlagen des pädagogischen Prozesses an der Hochschule, 

Aufgaben und Methoden der kommunistischen Erziehung und die Gestaltung sozialer 

Beziehungen der Studenten, 

Gestaltung des Lehr- und Studienprozesses an der Hochschule und 

Einführung in die hochschulmethodische Arbeit 

Das Verhältnis von Vorlesungen zu Seminaren, Übungen und Kolloquien wurde mit 1 : 1 bis 

1 : 1,5 festgelegt. Vorgesehen waren eine Reihe aktivitätsfördemder und praxisnaher Studien

elemente wie Kurzvorträge, Hospitationen, eigene Lehrveranstaltungen und Grnppenarbeit. 

Es mußten drei Leist.ungsnachweise erbracht werden: Abschlußarbeit, Abschlußprüfung 

(einschließlich Verteidigung der Abschlußarbeit) und Lehrprobe. Der erworbene Abschluß 

erfüilte zugleich die Anforderungen an die hochschulpäaagogische Qualifizierung zur Erteilung 

ill 

Klei, S.; Kottc,wakl, W,: ZIJ, künftigen Gestaltung des poetgradualen Studiums Hochschu!pädagogk. • In: Das Hoch• 
schu!wesen • 36(1985)5. • Berlin, 1988. - S. 130 • 132. • hier S. 131 

Studienplan für da:;, postgraduale Srudiurn Hochschulpädagogik an llniversi'!ät!l>n und Hochschu!en der DDR/lVlinis!errat 
der Demsch1<m Demokratischen Repub!ik, Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. - 1?,er!ln, Hl87 

33 



der Facultas docendi. 

Die Zulassung erfolgte auf Grundlage einer Deiegierung durch die jeweilige Sektion. Das 

Studium zeichnete sich durch variable Gestaltung aus. Es wurde in der Regel innerhalb eines 

Studienjahres als kombiniertes Direkt-Fern-Studium durchgeführt. 

2.8. Interdisziplinäres Doktorandenseminar 

Den zu Beginn der 80er Jahre verstärkt geäußerten Forderungen nach einem Ausbau diszip

!inübergreifend angelegter Fördennaßnahmen für Nachwuchswissenschaftler wurde 1985 

durch die Gründung des lnterdiszipiinären Seminars für wissenschaftliche Kader an der 

Universität Leipzig entsprochen. 

Das Seminar stellte keinen gesonderten Qualifizierungsweg mit Promotionsabschluß dar. Es 

war ein Zusatzangebot für leistungsstarke Doktoranden36 und hatte die Aufgabe, diese 

" ... mit aktuellen Ergebnissen und erkennbaren Entwicklungstendenzen der Geseli

schafts-, Natur-, Ingenieur-, Agrar- und medizinischen Wissenschaften, mit den Prog

nosen der Wissenschaftsentwicklung, neuen wissenschaftlichen Hypothesen und 

Theorien sowie Fortschritten in der Forschungsmethodik vertraut zu machen." /47, § 

2/ 

Angestrebt wurde die Befähigung der Nachwuchswissenschaftler zu wissenschaftskonzeptio-· 

neller Arbeit und zur Lösung kompiexei gesellschaftlicher Aufgaben. 

Die Qualifizierung erfolgte in der Regel in ein� bis mehrwöchigen Kursen. Die Teilnehmer 

waren bei voller Gehaltsfortzahlung von der Arbeit freizustelien. Die Teilnahme war gebühren

frei. Der Zugang war sowohl über Delegierung als auch durch Bewerbung (bei vorliegender 

Zustimmung des zuständigen Leiters) möglich. 

Die Leitung des Seminars oblag einem vom Rektor der Universität Leipzig vorgeschlagenen 

und vom Minister berufenen Direktor. Er wurde durch einen Gelehrtenrat unterstützt, dem 

Wissenschaftler verschiedener Hochschulen und Akademien sowie Vertreter der Praxis ange

hörten, Für die Durchführung der Kurse sollten die besten Nachwuchswissenschaftler von 

ihren Hochschulen delegiert und anerkannte Hochschullehrer als Referenten abgeordnet wer

den. 

In gewisser 'NQisa lassen sich Anaiogien zur aktua!lr.m Nachwuchsfördsrung in Fonn von Graduiertenl<.oliegs leststel• 
ien. •0raduiertankollegs sind langfristige, aber nicht auf Dauer angelegte Einrichtungen der Hochschulen zur Fön:IGrung 
das graduierten wissenschaf!!ichan Nachwoohsas (Doktoranden) dumh Beteiligung an dar Forschung. Doktoranden 
51'.:!llen in Graduiertenkollega die Gelegenheit flncl'2n, im Rahmen eines systematisch angeiegian Studianprogrammas 
ihre Promotion vorbereiten :w körman um:! mit ihrer Disseriation in einem umfag,sendsn Forschungszusammenhang 
zu arbeiten ... Eine intan:iszipiinare· Ausrichtung d\llS Forschungs- und Studienp1ugrammes ist erwünscht'. - In: 
,lahrosbe!icht 1992 / DfJUtsrJ.Gl Forschungsgemeinschaft.• Köln, 1003. • S. 192 

34 



3. Qualifizierungswege

Der Erwerb höherer akademischer Grade war auf verschiedenen Wegen möglich, die den 

unterschiedlichen Erfordernissen und Bedingungen der Volkswirtschaft, des Hochschulwesens 

und des einzelnen Nachwuchswissenschaftlers Rechnung trugen. Es gab spezifische Quaiifi

zierungswege für Studenten, wissenschaftliches Hochschulpersonal, außerhalb der Hoch

schulen tätige Hochschulabsolventen (Praxiskader) sowie für Frauen mit Hochschu!abschluß, 

über die in den nachfolgenden Abschnitten infonniert wird, 

Dem vorangestellt sei eine kurze Übersicht zur guantitativen Struktur der Promotionen A und 

B nach Qualifizierungswegen: 

Die Promotion A (Dr.) wurde über die Assistenz (hochschulintemes Arbeitsverhältnis mit 

Gehaltszahlung „ vg!. 3.1.), das Forschungsstudium (Studium mit Stipendienzahlung - vgl. 

3.2.), die Aspirantur (hochschulextemes Arbeitsverhältnis mit Gehaltszahlung bzw. Studium 

mit Stipendienzahlung - vgl. 3.3.) oder extern erworben. 

Die Aspirantur (in der Regel eine Tei!aspirantur) stand auch B (Dr. sc.)-Promovenden offen. 

Weitaus größere Bedeutung hatte hier jedoch die Qualifizierung A·•promovierter Hochschul� 

assistenten und -oberassistenten im Rahmen ihrer Tätigkeit an der Hochschule sowie die 

Betreuung externer Promovenden aus anderen Bereichen. 

Darüber hinaus hatte jeder Bürger, der die Promotionsvoraussetzungen erfüllte und die 

geforderten Prüfungen abgelegt hatte, das Recht, eine Dissertation beim Wissenschaftlichen 

Rat einer Hochschule einzureichen und die Eröffnung des Promotionsverfahrens zu be

antragen /91, S. 2021.

1983 lag die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Promotionen A erstmais seit 1970 wieder 

über der Jahresmarke von 4.000. Für das Jahr 1989 weist die Statistik rd. 5.000 Promotionen 

aus (vgl. Tab.1 und Abb. 1 ). 

Ab 1984 wurden jährlich über 800 Promotionen B abgeschlossen, 1989 gab es rd. 950 

Abschlüsse (vgl. Tab. 6 und Abb. 3), 

Über die Anteile der einzelnen Qualiflzierungswege am Promotionsgeschehen, die Promo

tionsdauer und die Erfolgsquoten gibt die DDR-Hochschulstatistik nur begrenzt Auskunft. 

Neuaufnahmen und in der Qualifizierung befindliche Pmmovenden wurden nicht vollständig 

erfaßt. Es fehlen Angaben zur Promotion von Hochschul- bzw. Akademiemitarbeitern (au

ßerhalb dei Aspirantur) und zu den externen Promotionen. 
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Eine komplette Übersicht ermöglichen die statistischen Daten nur für die erw0i1Jenen Ab

schlüsse. Hier erfolgte der Ausweis jedoch in der Qualifizierungsiorrn, in der sich der Promo

vend bei Abschluß des Verfahrens befand. So wurden Aspiranten und Forschungsstudenten, 

die ihre Promotion nicht fristgemäß abgeschlossen hatten, der Gruppe externer Promovenden 

zugeordnet bzw. bei Verbleib an der Einrichtung der Mitarbeitergruppe. Damit wurden d!ese 

Qualifizierungswege in der Statistik quantitativ aufgewertet. 

Von den 1989er Promotionen A (DDR-Bürger an DDR-Hochschulen - vgl. Tab. 11 und Abb. 

5) wurde fast die Hälfte der Abschlüsse als externe Promotionen ausgewiesen. Rund ein

Vlertel entfiel auf Hochschul- bzw, Akademiemitarbeiter und 17 Prozent auf Forschungs

studenten. Aspiranten hatten einen Anteil von 11 Prozent.

In bezug auf diese Rangfolge der Qualifizierungswege lagen zwischen männlichen und 

weiblichen Promovenden keine Unterschiede vor. Der Frauenanteii betrug 38 Prozent. Ge

genüber der paritätischen Beteiligung von Frauen am Hochschulstudium trat somit in der 

nächsthöheren Stufe der wissenschaftlichen Karriereleiter ein deutlicher Rückgang ein. Das 

betraf sogar das unmittelbar an das Direktstudium anschließende Forschungsstudium. Über

durchschnittiich war der Frauenanteil nur in der planmäßigen Aspirantur, die zwar eine volle 

Konzentration auf die wissenschaftliche Arbeit ermöglichte, aber auch mit finanziellen Ein

bußen (Stipendium statt Gehaltsfortzahlung) verbunden war. 

Die Promotion B (DDR-Bürger an DDR-Hochschulen (vgl. Tab. 12 und Abb. 6) wurde 1989 

zu zwei Dritteln von Hochschul- bzw. Akademiemitarbeitern erworben. Ein Viertei der Ab

schlüsse wurde ais externe Promotion erfaßt. Aspiranten hatten lediglich einen Anteil von 

acht Prozent. 

Nur 15 von 100 B-Promovenden waren weiblich. Wie schon bei der Promotion A war der 

Frauenanteil in der pianmäßigen Aspirantur mit 40 Prozent auffallend hoch. 

3.1. Assistenz 

Das wissenschaftliche Personal an DDR-Hochschulen gliederte sich in die Beschäfti�1ten

gruppen Hochschullehrer (Professoren und Hochschuldozenten) und wissenschaftliche Mitar·· 

beiter. 

Es umfaßte 1989 rd. 38.900 hauptberuflich Tätige, davon 7.500 Hochschullehrer (3.500 

Professoren, 4.000 Hochschuidozenten) und 31.400 wissenschaftliche Mitarbeiter. Hochschui-· 

lehrer hatten somit einen Anteil von rd. 20 Prozent und wissenschaftliche Mitarbeiter von rd. 

80 Prozent am wissenschaftlichen Personai, 
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Die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter setzte sich zu knapp 20 Prozent aus befriste

ten Assistenten und rd. 80 Prozent aus unbefristeten wissenschaftlichen Mitarbeitern, :zu 

denen auch Assistenten und Oberassistenten gehörten, zusammen. 

i 989 waren an DDR-Hochschulen (ohne Medizin} rd. 5.400 befristete Assistenten tätig (vgl. 

Tab. 13). Der Frauenanteil lag bei 36 Prozent. Besonders hoch war er in den Sprach- und 

Kulturwissenschaften (60 Prozent) sowie den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

(54 Prozent), unterdurchschnittlich dagegen in den Ingenieurwissenschaften (16 Prozent). 

Die Anzahl der unbefristeten Assistenten und Oberassistenten übertraf die der befristeten 

Assistenten. Ende der 80er Jahre waren an DDR-Hochschulen (ohne Medizin) rd. 8.000 

unbefristete Assistenten und ca. 3.500 Oberassistenten auf Dauerstellen tätig. Exakte An

gaben stehen nicht zur Verfügung, da diese Beschäftigtengruppen in der DDR-Hochschul

statistik nicht getrennt ausgewiesen wurden. 

Die Assistenz wurde 1968 in der Verordnung über wissenschaftliche Mitarbeiter an den 

wissenschaftlichen Hochschulen (Mitarbeiterverordnung „ MVO) rechtlich verankert. /65/ 

Unterschieden wurde zwischen 

wissenschaftlichen Assistenten mit befristetem Arbeitsverhäitnis (sowie Assistenz

ärzten bzw. -zahnärzten in der Fachausbildung), 

wissenschaftlichen Assistenten mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (sowie Assistenz

ärzten bzw. -zahnärzten mit Facharztanerkennung) und 

Oberassistenten mit unbefristetem Arbeitsverhältnis. 

Befristete und unbefristete Assistenten bzw. Obemssistenten unterschieden sich nicht nur im 

Hinblick auf den zeitlichen Horizont des Arbeitsverhältnisses, sondern auch in bezug auf ihre 

Tätigkeitsmerkmale und Vergütung. 

Nur die befristete Assistenz stellte ein auf wissenschaftliche Qualifizienmg ausgerichtetes 

Beschäftigungverhältnis dar. Jedoch konnten auch Mitarbeiter auf Dauerste!len promovieren. 
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3.1.1. Befristete Assistenz 

In § 3 der Mitarbeiteiverordnung (MVO) wird ausgeführt: 

"( 1) Wissenschaftliche Assistenten mit befristetem Arbeitsrechtsverhältnis37 sind 

an den Hochschulen in Forschung, Ausbildung, Erziehung und Weiterbildung sowie 

in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung hauptamtlich tätige wissenschaftli

che Mitarbeiter, die in diesei Tätigkeit ihre Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen und 

entwickein ... " 

Bestandtei!e ihrer Tätigkeit waren die Durchführung von Seminaren, Übungen; Praktika und 

ähnlicher Lehrveranstaltungen. die Betreuung von Diplomarbeiten, die Übernahme wissen

schaftsorganisatorischer Aufgaben, die Mitwirkung an Forschungsvorhaben und die Mitarbeit 

bei der medizinischen Versorgung. !n Vorbereitung der Facu!tas docendi konnten promovier

ten befristeten Assistenten Vortesungen bis zu zwei Wochenstunden übertragen werden. 

Die Befristung umfaßte vier Jahre (kürzere Fristen waren möglich). Gestattet war eine 

einmalige Verlängerung um ein Jahr. 

Laut Gesetz sollte der befristete Assistent bereits promoviert sein oder über einen Hochschul

abschluß und Praxiserfahrung verfügen. 

"(4) Als wissenschaftlicher Assistent mit befristetem Arbeitsrechtsverhältnis kann 1m 

Regelfall eingestellt werden, wer promoviert hat oder wer ein Hochschulstudium 

erfolgreich abgeschlossen hat und über praktische Erfahrungen auf dem Fachgebiet 

veriügt, auf dem er arbeiten soll." (§ 3) 

!n der Realität wurde die befristete Assistenz jedoch überwiegend zum Erwerb der Promotion

A genutzt. Mitte der 80er Jahre waren lediglich 11 Prozent der befristeten Assistenten A-pro

moviert.

Anm. d. Autorinnen: Der in der DDR verwendete Begriff 'A1beitsrechtsverhältnis' entspricht dem In den alten 
Bum:!al'!!ändern gebräuchlichen Begriff 'Art)eitsverhältnis" Mit Ausnahme von Zitaten entschieden wir uns im Interesse 
der Verständlichkeit für den letztgenannten Tem,irms. 

38 



Mit nichtpromovie1ten Assistenten wurde ein Quafüizierungsvertrag38 abgeschlossen, der Lt 

a. Festlegungen zu Dissertationsthema, Arbeitsschritten, Ergebnisformen, Zeitplan, wissen

schaftlicher Betreuung und Weiterbildung (Marxismus-Leninismus, Fremdsprachen) enthielt.

Bereits vor Ablauf der Beflistung sollte eine Entscheidung über den weiteren beruflichen 

Werdegang des Assistenten an der Hochschule oder ln der Praxis getroffenen werden. Die 

Verantwortung für die rechtzeitige Vorbereitung des späteren Einsatzes trug der Sektions

direktor. In der Phase des extensiven Personalste!lenausbaus an den Hochschulen in den 

70er Jahren war die Übernahme befristeter Assistenten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

in der Regel probiemlos mögiich. In den 80er Jahren wurden die Stellenpläne der Hoch

schulen schrittweise "eingefroren". Dies setzte einer Weiterbeschäftigung befristeter Assisten

ten engere Grenzen, obwohl der altersbedingt steigende Hochschullehrerersatzbedarf bereits 

absehbar v,,,ar. 

3.1.2. Unbefristete Assistenz 

In der unbefristeten Assistenz waren Assistenten und Oberassistenten tätig. Für diese 

Beschäftigtengruppen wurde in der MVO�Funktionsbeschreibung im Unterschied zur Gruppe 

der befristeten Assistenten der o. a. Qualifizierungsaspekt nicht angesprochen. Das heißt, 

wissenschaftliche Qualifizierung stellte für die Angehörigen dieser Beschäftigtengruppe keine 

Pflicht dar. Laut Gesetz waren weder der Aufstieg in die Gruppe der Oberassistenten noch 

die Berufung zum Hochschullehrer zwingend an die B--Promotion gebunden. 

In der Praxis war jedoch der Erwerb höherer akademischer Grade durch unbefristete wissen

schaftiiche Mitarbeiter nicht nur möglich, sondern auch erwünscht, da vor ailem der Anteil B

promovierter (d. h. berufungsfähiger} Wissenschaftler erhöht werden sollte. 

Unbefristete Assistenten werden !n der MVO wie folgt beschrieben: 

"(1) Wissenschaftliche Assistenten mit unbefristetem Arbeitsrechtsverhältnis ... sind 

wissenschaftliche Mitarbeiter für die Forschung, Ausbildung, Erziehung und Weiterbil

dung sowie die medizinische Versorgung der Bevölkerung ... " (§ 4} 

Der Abschluß von Qualifizierungsvarträgen war gängige Praxis in fast allen Beraichoo der DDFP/o!k:swirtschaf!. Der 
Inhalt dieser Verträge, die Rechte und Plllchten des Werktätigen und oos Betriebes, die Vertragsgestaitung (Musterver
trag) ,t ä. waren gesetzlich geregelt. 
'Quaiiflziemngsverträge sind arl:mitsw .. ,htliche Vereinbarungen zwischen Werkt.!!ligen und Bet,ieben über die Durch
führung der Aus- und We.iterbildung zur Erreichung der in der betrteb!ichen Planung vorgesehenen Qua!ifizierungs
ziele.' /4, § 2, Absatz 1/ 
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Ihr Aufgabengebiet umfaßte die Durchführung von Lehrveranstaitungen, die Ertüllung von 
Forschungsaufgaben, experimentelle Tät!gkeiten, die Bedienung und Wartung wissenschaftli
cher Geräte u. ä. Es konnten Vor1esungen bis zu zwei Wochenstunden übertragen werden. 
Die Facultas docendi war hieriüi nicht erforderlich. 
Ähnlich wie bei der befristeten Assistenz setzte der Gesetzgeber bei Einstellung die Promo
tion oder Praxiserfahrung voraus. 

"(2) Als wissenschaftliche Assistenten mit unbefristetem Arbeitsrechtsver11ältnis kann 
eingestellt werden, wer promoviert und sich als wissenschaftlicher Assistent mit

befristetem Arbeitsrechtsverhältnis bewährt oder wer ein Hochschulstudium erfolgreich 
abgeschlossen und mehrere Jahre in der Praxis gearbeitet hat." (§ 4) 

Wurden die genannten Anforderungen nicht ertüllt, war ein Qualifizienmgsvertrag abzuschlie
ßen. 
Mitte der 80er Jahre waren rund zwei Drittel der unbefristeten Assistenten A-promoviert. 

Im Gegensatz zu den befristeten Assistenten, die nach heutigem Sprachgebrauch auf Qualifi
l<ationsstellen tätig waren, stellte die Gruppe der unbefristeten Assistenten eine stabile Größe 
in der Personaleinsatzplanung dar. Sie erbrachte einen beträchtlichen Teil der Lehr- und For
schungsleistungen. 

Das Aufgabengebiet der Oberassistenten zeichnete sich gegenüber der Tätigkeit unbefristeter 
Assistenten durch einen höheren Grad an Selbständigkeit in Forschung und Lehre sowie eine 
stärkere Betonung wissenschaitskonzeptioneller Arbeiten aus. Sie wurden mit der Leitung von 
Forschungskollektiven bzw. -projekten und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses betraut. Es konnten ihnen Vor1esungen bis zu vier Wochenstunden übertragen werden. 
Der Anteil der Oberassistenten lag bei knapp 20 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter. 
Fast alie Oberassistenten besaßen die Promotion A (96 Prozent), jedoch nur jeder fünfte die 
Promotion B. 

3.1.3. Vergütung 

Die tarifliche Vergütung des wissenschaftlichen Hochschu!persona!s wurde im '.'Rahmenkoi
lektiwertrag Hochschulwesen" (RKV) /14/ geregelt. Der Tarif umfaßte eine Abstufung nach 
Gehaltsgruppen sowie die Gewährung von Steigerungssätzen bzw. die Festlegung einer Von
Bis-Spanne für die einzelnen Gehaltsgruppen. A!s Grundprinzip galt: die Höchstgrenze einer 
Gehaitsgruppe entsprach in etwa der Grundstufe der nächsthöheren Gehaltsgruppe. Al
lerdings war der Abstand zwischen den Gehaltsgruppen nicht allzu groß. In Abhängigkeit von 
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Beschäftigungszeit und Qualifikation konnten Überlappungen auftreten. 

Steigenmgssätze konnten jedoch nur im Rahmen des vom MHF jährlich vorgegebenen 

Lohnfonds vergeben werden. Dieser war so dimensioniert, daß nur etwa drei Viertel der in 

Frage kommenden Beschäftigten berücksichtigt werden konnten. 

Aufgaben, Voraussetzungen und Dienststellung der Hochschullehrer regelte die "Verordnung 

über Berufung und Stellung der Hochschullehrer an den wissenschaftlichen Hochschuien -

Hochschu!lehrerberufungsverordnung (HBVO)" aus dem Jahr 1968. /59/ Nach § 2 gehörten 

der Grnppe der Hochschullehrer Professoren und Dozenten an, Ihnen wurden die gleichen 

Aufgaben in Erziehung, Aus- und Weiterbildung, Forschung und Förderung des wissen

schaftlichen Nachwuchses übertragen. 

Erhebliche Unterschiede wies ihre Vergütung auf: Für ordentliche Professoren (Gehaltsgruppe 

!) betrug die Grundstufe 2.450 M monatlich39
• Jeweils nach zwei_iähriger Tätigkeit konnte 

eine Steigerungsstufe gewährt werden. Professoren mit dem höchsten (10.) Steigerungssatz 

erhielten 3.650 M monatlich. 

Das Tarifgehalt der Professoren wurde seit ·1952 nicht erhöht. Der Durchschnittslohn ging 

aufgrund der Verjüngung des Professorenbestandes bis 1981 zurück. Erst 1988 erreichte er 

in etwa wieder das Niveau von 1966 /106, S. 3/. Für Hochschuidozenten (Geha!tsgruppe I!) 

war die Grundstufe auf 1.550 M festgelegt Die Endstufe betrug 2.550 M monatlich. 

Die Entlohnung der wissenschaftlichen Mitarbeiter nach den Gehaltsgruppen 111, IV und V war 

in der Tariftabe!le WM geregeit. In Berlin wurde ein Ortszuschlag in Höhe von etwa 60 M ge·· 

zahlt. 

Oberassistenten wurden nach der Gehaltsgruppe 11 ! vergütet: Grundgehalt 1,230 M, Höchst

betrag nach Gewährung des 10. Steigerungssatzes 1.880 M. Steigerungssätze konnten in 

Abhängigkeit vom akademischen Grad gewährt werden. Für Oberassistenten ohne Promotion 

A war höchstens der 5. Steigerungssatz zulässig (1.605 M). Ohne Promotion B konnte der 8. 

Steigerungssatz erreicht werden (1.770 M). Die beiden letzten Steigerungsstufen waren B

promovierten Oberassistenten vorbehalten. 

Die Gehaltsgruppe IV galt für unbefristete wissenschaftliche Assistenten mit Promotion A brw.

mehrjäh ·ger Praxiserfahrung. Das Grundgehalt betrug 1.040 M. Es waren ebenfalls 10 

Steigerungssätze möglich. Das Endgehalt iag bei 1.640 M. 

,fi\ile Gehaitsangaoon geben die Höhe des. Elrutto.Verciiem.'ites an, von dem noch Sozialvers1charungsbeitrag und 
ma."{jma! 20 Pmzant Lohnsteuer zu entrichten waron, 
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Die differenzierte Gewährung von Steigenmgssätzen konnte dazu führen, daß ein unbefriste

ter A-promovierter Assistent nach langjähriger Tätigkeit im Hochschulwesen annähernd das 

gleiche Gehalt erhielt wie ein A-promovierter Oberassistenten. 

Wissenschaftliche Assistenten im befristeten Arbeitsverhältnis wurden nach der Tariftabeile 

WM, Gehaltsgruppe V vergütet. Das monatliche Gehalt bewegte sich in der Spanne von 950 

M bis 1.250 M. Verfügte der Assistent über eine mindestens vierjährige Praxistätigkeit 

außerhalb des Hochschulwesens, konnte ein zusätzlicher Betrag in Höhe bis zu 150 M 

monatlich gewährt werden. 

Wissenschaftliche Assistenten im unbefristeten Arbeitsverhältnis ohne Promotion A und 

vierjährige Praxiserfahrung waren befristeten Assistenten gehaltlich gleichgestellt. 

Nach§ 74 des RKV konnten unabhängig vorn Beschäfügt:enstatus Sonderzuwendungen in 

Anerkennung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet der Erziehung und Ausbildung 

sowie der Nachwuchsbetreuung gewährt werden. Es waren einmalige jährliche Zahlungen 

von 400 bis 800 M möglich. 

Zuschläge gab es des weiteren für clie Ausübung von Leitungsfunktionen, die Serninargrup

penbetreuung und die Mitarbeit in Wissenschaftlichen Beiräten des MHF. 

In Abhängigkeit von der Größe ihres Lohnfonds stand den Hochschulen außerdem ein 

Prämienfonds zur Anerkennung kollektiver und individueller Leistungen zur Verfügung. Als 

wesentliche Prämienformen sind zu nennen: Jahresleistungs-, Ziel- und Sofort- bzw. lnitia.tiv

prämien. 

Die Vergabe einer Jahresleistungsprämie erfolgte mii Bezug auf die Erfüllung des Jahres

arbeitspianes und die Einsatzbereitschaft des Mitarbeiters. Über die Gewährung entschied der 

staailiche Leiter mit Zustimmung der Gewerkschaft. 

Zielprämien wurden insbesondere für die Erfüllung wichtiger Planvorhaben (speziell in der 

Forschung) vergeben. Sie wurden vorab schriftlich vereinbart. 

Sofort- bzw. lnitiativprämien wurden z. B. gewährt, wenn Leistungen in hervorragender 

Qualität, vorfristig oder außerplanmäßig realisiert wurden. 

1985 wurden an MHF-Hochschu!en 53,8 Mio M aus dem Prämienfonds gezahlt Im Jahres

durchschnitt erhielt jeder Beschäftigte Prämien in Höhe von 585 M. 

Von dem zur Verfügung stehenden Prämienfonds wurden 1985 41 Prozent für Jahreslei

stungsprämien, 24 Prozent für Zielprämien und 25 Prozent für Sofortprämien eingesetzt. 

in der zweiten Hälfte der S0er Jahre wurden die Bemühungen in Richtung einer !eistungs

abhängigen Entlohnung im Hochschulbereich verstärkt. Ein entsprechendes Piiotprojekl: lief 

u. a. am Zentralinstitut für Hochschulbildung Berlin. In Abhängigkeit von der Ertüllung vor-
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gegebener Leistungskriterien und gestützt auf eine jährliche verbale Leistungseinschätzung 

durch den staatlichen Leiter (unter Mitwirkung der Gewerkschaft) wurde ein leistungsorientier

ter Gehaltszuschlag (als LOG oder LOZ bezeichnet) für die Dauer von einem ,Jahr gewährt. 

Die Höhe des Zuschlags richtete sich im wesentlichen nach dem Beschäftigtenstatus (von 

rnonat!ich 50 M für befristete Assistenten bis 300 M für Hochschullehrer), dem Grundgehalt 

sowie der Qualifikation. Bei mindestens zweijähriger Gewährung des Zuschlages konnte das 

Grundgehalt um die entsprechende Summe aufgestockt und nachfolgend ein weiterer 

Zuschiag gezahlt werden. 

Etwa zeitgleich z:ur Erprobung des LOG/LOZ wurden schrittweise aufgabengebundene 

Leistungszuschläge in der Hochschulforschung eingeführt. Diese Zuschläge wurden nur im 

Zusammenhang mit Staatsplanthemen vergeben. Ein Teil wurde monatiich in Abhängigkeit 

vom Arbeitsfortschritt, der Restbetrag bei erfolgreichem Abschluß des Forschungsvorhabens 

ausgezahlt 

leistungsorientierte Zuschiäge gab es jedoch auch in anderen Volkswirtschaftsbereichen, 

Damit reiativierte sich ihr Einfluß auf die Entscheidung junger Wissenschaftler für eine 

Hochschuikarriere. 

Außerhalb des Hochschulwesens standen ausreichend Arbeitsplätze für Hochschulabsolven

ten zur Verfügung. Dort boten sich ihnen oft gleiche oder bessere Verdienstmögiichkeiten -

ohne lange Anlaufzeit und Bindung des beruflichen Aufstiegs an den Erwerb des ersten und 

zweiten Doktorgrades. 

1988 lag das durchschnittliche Bruttoarbeitseinkommen der vollbeschäftigten Arbeiter und 

Angestellten in volkseigenen Betrieben nach Angaben des Statistischen Jahrbuches der DDR 

bei 1.280 M. Dies war mehr als ein befristeter Assistent im Regelfall erhalten konnte. 

Im Hochschulwesen betrug der monatliche Durchschnittslohn des Fachpersonals, einschließ

lich der besser verdienenden Gruppe der Hochschullehrer, 1988 rd. 1.350 M. Trotz des 

wesentiich höheren Qualifikationsniveaus lag das Einkommen im Hochschulwesen somit nur 

um 70 M über dem der Industrie. 

Der Jahresdurchschnittslohn der Beschäftigten in der volkseigenen Wirtschaft hatte sich 1987 

im Vergleich zu i 960 mehr als verdoppelt, der des wissenschaftlichen Hochschulpersonals 

stieg in diesem Zeitraum lediglich um ein Drittel. 

Die relativ geringe Differenzierung der DDR-Gehälter nach Qualifikationsniveau bzw. die 

begrenzte finanzielle Anerkennung e,worbener Bildungsabsch!üsse war nicht nur zwischen, 

sondem auch innerhalb einzelner Wirtschaftszweige zu beobachten. Eine Mitte der 80er 

,Jahre durchgeführte vergleichende Analyse der Gehälter von Hochschulabsoiventen und 

Facharbeitern in der Industrie ergab, daß Hochschulabsolventen bis zu ihrem 30. Lebensjahr 

(Alter der Hochschulabsolventen b"ei Studienabschluß: Männer 26 bis 28 Jahre, Frauen 24 bis 
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26 Jahre) nur etwa zwei Drittel des Nettoeinkommens von Facharbeitern realisiert hatten.40

Dieser Einkommensverlust konnte erst nach langjähriger Berufstätigkeit kompensiert werden. 

3.2. Forschungsstudium 

Die Einführung des Forschungsstudiums wurde 1967 auf der !V. Hochschulkonferenz i6ß' 

vorgeschiagen und im Zuge der 3. Hochschulreform realisiert. 

Ausgangspunkt war eine Neugliederung des Hochschulstudiums in foigende aufeinander 

abgestimmte Phasen: 

Grundstudium, 

Fachstudium (Abschluß mit Hauptprüfung) 

Spezialstudium (im Anschluß an das Fachstudium; Abschluß mit Diplom) un<:Voder 

Forschungsstudium (im Anschluß an das Fachstudium; Abschluß mit Promotion). 

"Das Forschungsstudium hat die Aufgabe, planmäßig hochqualifizierte Kader auszubilden, die 

die Entwicklung der Wissenschaften, der Produktion und der Gesellschaft wesentlich mit

gestalten." /68, S. 6/ 

Mit Hilfe des Forschungsstudiums wurde die unmittelbare Verknüpfung der l-leranbildung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses mit dem Hochschuldirektstudium � d. h. ein noch innerhalb 

des Diplomstudiums ermöglichter Übergang leistungsstarker Studenten in das Promotions

studium - angestrebt. 

Besonderes lnteressse galt der Verkürzung der Promotionszeit, der Verjüngung der Pmmo

venden und der Erhöhung der Planmäßigkeit von Qua!ifizierungsvorhaben durch 

die Vorver1egung der Auswahl geeigneter Kader in die Studienphase (Auswahlkrite

rien: hervorragende Lelstungen, Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, hohe Ein

satz- und Leistungsbereitschaft, poiitische Bewußtheit, parteiliches Verhalten, gesell

schaftliche Aktivität u. ä.), 

die Festlegung der Anzahl jähriicher Neuaufnahmen in den staatlichen Plänen (Festle

gung von Ausbildungskontingenten durch das Ministerium für Hoch- und Fachschul

wesen), 

die Aufnahme in das Forschungsstudium unmittelbar nach der Hauptprüfung (Auf

nahme von Diplomanden war im Ausnahmefall möglich), 

vgl. hierzu Gebuhr, K.: Gehälter von 1fochsohu!absci!venter: in der Industrie im Vergleich zu; Facharbeiterqualifikation 
! Zenlralinsfüut für Hochschulbildung Ba,1in • Beriin, 1986 (Wissenschaftliche Arbeitsbe1ichte; 1986. 35)
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eine zwei- bis dreijährige Studiendauer und 

den Abschluß mit der Verleihung des akademischen Grades Doktor eines Wissen

schaftszweiges. 

Die 1968 herausgegebene Anweisung des MHF über die Einrichtung des Forschungsstudi

ums an direkt nachgeordneten Hochschulen /48/ erhielt 1970 in einer erweiterten Fassung als 

gesetzliche Anordnung für alle DDR-Hochschulen Gültigkeit. /51/ Für Lehrerstudenten galten 

gesonderte Richtlinien. /49/ /52/ 

!n den 80er Jahren bildete die Anordnung Nr. 1 von 1978 in der Fassung der Anordnung

Nr. 2 von ·1981 die gesetzliche Grundlage /53//54/:

"Im Forschungsstudium erwerben wissenschaftlich geeignete und geselischaftlich 

bewährte Studenten entsprechend den Bedürfnissen der Wissenschaftsentwicklung 

und den Erfordernissen der gesellschaftlichen Praxis den akademischen Grad 'Doktor 

eines Wissenschaftszweiges' in unmittelbarem Anschluß an das Hochschulstudium." 

(§ 2, Absatz ·1)

Die Aufnahme in das Forschungsstudium erfolgte in der Regel ein halbes bis ein Jahr vor 

Abschluß der lt Studienplan vorgesehenen Studienzeit auf Antrag des Studenten oder auf 

Vorschlag von Hochschullehrern, Leitungen gesellschaftlicher Organisationen an den Hoch

schulen oder Praxispartnern. Die Verantwortung für die Auswahl der Kandidaten oblag den 

Sektionsdirektoren bzw. ihnen gleichgestellten Leitern. Die endgültige Entscheidung trafen die 

Rektoren der Hochschulen. Strukturell und quantitativ mußten die Zulassungen zum For

schungsstudium mit den Kennziffern des Jahresvo!kswirtschaftsplanes übereinstimmen(§ 4). 

Die Auswahl und Förderung (z. B. vorzeitige Ablegung von Prüfungen oder vorfristiger Erwerb 

des Dipioms auf der Basis individueller Studienpiäne) sollte möglichst frühzeitig einsetzen. 

Auf der 1985er Nachwuchskonferenz wurde von zentraler staatlicher Seite eine Übernahme 

besonders geeigneter Studenten bereits ab dem 3, Studienjahr angeregt (13, S. 147/. 

Das Forschungsstudium wurde integriert in ein Arbeitskollektiv absolviert. 

Auf Vereinbarungsbasis konnte seine Durchführung ganz oder teilweise anderen wissen

schaftlichen Einrichtungen oder Betrieben übertragen werden. 

Es stand � soweit es zwischenstaatliche Vereinbarungen gab - auch Ausländern offen. Für sie 

konnten Sonderregeiungen zu Ablauf, Dauer und Finanzierung getroffen werden . 
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Zu den Bestandteiien des Forschungsstudiums gehörten neben der selbständigen wissen

schaftlichen Arbeit außerdem das Studium des Marxismus-Leninismus, die fremdsprachliche 

Aus- und Weiterbildung sowie die hochschulpädagogische Qualifizierung. Zwei Wochen

stunden vergütete Lehrtätigkeit im jeweiligen Fachgebiet waren als Richtwe,1 gesetzlich fixiert. 

Forschungsstudenten wurden durch einen vom Sektionsdirektor bestätigten Hochschuilehrer 

betreut. Dieser hatte u. a. zu gewährleisten, daß mit Beginn des Studiums ein Dissertations

thema aus dem offiziellen Forschungsplan ausgewähit wurde. Gemeinsam mit dem Betreuer 

hatte jeder Forschungsstudent einen Arbeitsplan zu erarbeiten. Aufzunehmen waren die 

erforderlichen Arbeitsschritte, um innerhalb des ersten Jahres (soweit noch nicht erfolgt) den 

Erwerb des Diploms abzusichern. Das Diplomthema sollte bereits im inhaltlichen Zusammen

hang mit dem Dissertationsthema. stehen. (§ 7) 

Über die Erfüllung des Arbeitsplanes hatte der Forschungsstudent Rechenschaft vor dem 

Arbeitskollektiv abzulegen. 

Die Regelstudienzeit betrug drei jahre. In begründeten Ausnahmefällen war eine Verlänge

rung bis zu einem Jahr möglich. Ausfallzeiten durch Schwangerschaftsuriaub, reguläre Frei

stellung für Kinderbetreuung oder Reservistendienst wurden nicht auf die Dauer des For

schungsstudiums angerechnet. 

Der Forschungsstudent galt als Angehöriger der Hochschule, die ihn in das Forschungs

studium aufgenommen hatte. !n der Regel war dies auch die Hochschule, an der das Direkt

studium absolviert worden war. 

Im Fal!e einer Delegierung wurde die Zeit des Forschungsstudiums auf die Dauer der 

Zugehörigkeit zur delegierenden Einrichtung angerechnet, wenn die Tätigkeit dort nach dern 

Studium wieder aufgenommen wurde. 

Die Festlegung des späteren beruflichen Einsatzes hatte bereits vor oder bei Beginn des 

Forschungsstudiums zu erfolgen. War eine Tätigkeit außerhalb des Hochschulwesens 

vorgesehen, kam der Hochschule bzw. dem Betreuer eine vermittelnde Funktion zu. 

Das Grundstipendium betrug 500 M monatlich. !n Berlin hatten Forschungsstudenten An

spmch auf eine monatliche Zulage von 50 M. Für jedes zu versorgende Kind und für Ehepart

ner ohne eigenes Einkommen wurde ein monatlicher Zuschuß gezahlt. 

Bei Freistellungen im Zusammenhang mit Erkrankung, Kur, Schwangerschafts- und Wochen

urlaub sowie Pflege erkrankter Kinder blieb der Anspruch unverändert. 

Bereits vom 1. Studienjahr an konnte ein zusätzliches monatliches Leistungsstipendium in 

Höhe von 100 bzw. 150 M gewährt werden. Über Vergabe bzw. Entzug wurde jährlich ent

schieden. Hervorragende Leistungen konnten darüber hinaus aus Mitteln des Studentenfonds 

der Hochschule oder aus Mitteln im Rahmen auftragsgebundener Forschung prämiert werden. 
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Zu Beginn des 1,, 2. und 3. Studien,iahres standen dem Forschungsstudenten jeweils 500 M 

für d!e Anschaffung von Arbeitsmitteln und Literatur zur Verfügung. 

Die Teilnahme an notwendigen Weiterbildungsveranstaltungen war für Forschungsstudenten 

gebührenfrei bzw. die Hochschule übernahm anfallende Kosten. Sie zahlte auch die Reise

kosten für genehmigte Dienstreisen sowie die Kosten der technischen Fertigstellung der 

Dissertationsschrift. Für Forschungsstudenten wurden keine Diplom- bzw. Promotionsgebüh

ren emoben. 

Gegenüber anderen Wegen des Erwerbs der Promotion A zeichnete sich das Forschungs

studium durch größere Planmäßigkeit aus. Anzahl und fachliche StruktUi der jähr1ichen 

Neuaufnahmen waren zentral für .iede Hochschule vorgegeben. Die Planaufiagen wurden in 

den 80er Jahren erfüllt bzw. überboten. Während das MHF in seiner Planung ab Mitte der 

80er Jahre eine Steigerung der bisher rd. 800 jähr1ichen Neuaufnahmen auf 1.200 vorsah, 

wurden 1988 mehr als 1.400 Studenten aus dem Direktstudium in das Forschungsstudium 

übernommen (vgl. Tab. 14). 

Vier von 1 0 Neuaufnahmen waren Frauen. Viele von ihnen schafften es, die Promotionszeit 

mit der Phase der Familiengründung zu verbinden. So erhielt ·1989 über die Hälfte der For

schungsstudentinnen einen Kinderzuschuß. 

Die Erfolgsquote lag bei etwa 75 Prozent. Im Zeitraum 1980 bis 1989 gab es rd. 5.600 

Absolventen (Abschluß mit Promotion A) und rd. 1.900 Studenten, die die Hochschule ohne 

den geplanten Abschluß verließen. 

Die dreijährige Regelstudienzeit bis zum Abschluß der Promotion wurde zwar nicht in 

gewünschtem Maße durchgesetzt (vgl. Tab. 16). Trotzdem kann das Fo rschungsstudium - vor 

allem gemessen am durchschnittlichen Abstand von 8 Jahren zwischen Hochschulabschluß 

und Promotion „ als zügiger Weg der Nachwuchsqua!ifizierung eingestuft werden. 

Mit einem Durchschnittsaitervon knapp 28 Jahren (1985} bei Abschluß der Promotion stellten 

Forschungsstudenten die jüngste Gruppe innerhalb des wissenschaftiichen Nachwuchses /73, 

s. 148/.
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3.3. Aspirantur 

Die wissenschaftliche Aspirantur (wissenschaftliche Qualifizierung bei Fortsetzung des 

hochschulextemen Arbeitsverhältnises und Gehaltsfortzahlung oder bei ruhendem Arbeits« 

verflältnis und Stipendienzahlung) wurde 1951 als Fenn der Heranbildung des wissenschaftli

chen Nachwuchses eingeführt'\ In den 80er jahren galten die 1972 eriassene Aspiranten

ordnung /56i und die gesonderte Anordnung über finanzielle Regelungen aus dem Jahr 1974 

/57/. 

Im Unterschied zum Forschungsstudium zielte die Aspirantur auf die Qualifizierung praxiser„ 

fahrener Kader, insbesondere aus Arbeiter- und Bauernkreisen sowie von Frauen. 

"Die wissenschaftliche Aspirantur ist eine Form der Qualifizierung für Kader mit 

Erfahnmgen in der sozialistischen Praxis, die ihre besondere Befähigung für wissen

schaftlich-schöpferische Arbeit bewiesen und erfolgreich für die sozialistische Gesell

schaft gewirkt haben."(§ 1, Absatz 1) 

Über die Aspirantur wurde in der Rege! der akademische Grad Doktor eines Wissenschafts

zweiges erworben; in genehmigungspflichtigen Ausnahmefällen auch der Grad Doktor der 

Wissenschaften. 

Die Aufnahme in die Aspirantur setzte in der Regel ein mit Diplom beendetes Hochschul

studium und mehrjährige Praxistätigkeit nach dem Studium voraus, Für DDR-Bürger gab es 

sowohl die Möglichkeit einer Delegierung durch den Betrieb oder eine gesellschaftliche 

Organisation als auch die einer individue!!en Bewerbung. Ausländer, deren Aufnahme an eine 

staatlich anerkannte Delegierung gebunden war, mußten über einen adäquaten Bildungs

abschluß und ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 

Die Aufnahmeentscheidung traf der Leiter der Ausbildungseinrichtung in Übereinstimmung mit 

den staatlichen Plankennziffern bzw. das MHF für ausländische Bewerber. 

Aspiranten waren in ein Arbeitskol!ektiv integriert. Die wissenschaftliche Betreuung, ein

schließlich der Erteilung des Prornotionsthemas und der Einbeziehung in die Forschung, 

oblag einem Hochschullehrer bzw, einem ausgewiesenen Wissenschaftler. Er hatte die 

Erstellung eines Arbeitsplanes durch den Aspiranten zu unterstützen und dessen Umsetzung 

auch zu kontrollieren. 

41 vgl. Verordnung Gbar die wissent'!Chaftliche Aspirantur vom 15, 11, 1951. - Zitiert in: Köhler, R u.a.: Ge,r.::hichte des 
Hochschulwesens cklr Deutschen D'emokratischen Republik (1945 • 1961) •Überblick· Kapitel 1 und 2 / Institut für 
Hochschulbildung Berlin.• Berlin, 1976. • (Studien zur Hochschulentwicklung; 1976, 69/2). • S, 52 
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Es gab zwei Hauptformen der Aspirantur42
: 

1. planmäßige Aspirantur,

einschließlich Frauen-Sonderaspirantur, lndustriea.spirantur, Teilaspirantur, Voll- bzw.

Teilaspirantur im Ausland (vgl. Tab. 17)

2. außerplanmäßige Aspirantur,

einschiießlich der Fernaspirantur an einer ausländischen Hochschule (vgl. Tab. 18).

3.3.1. Planmäßige Aspirantur 

In die planmäßige Aspirantur wurden vor allem Kandidaten aufgenommen, die nach dem 

Hochschulstudium mindestes drei Jahre außerhalb des Hochschuiwesens tätig gewesen 

waren. Die wissenschaftliche Qualifizierung erfolgte bei voilständiger Freistellung von der 

beruflichen Tätigkeit. Für die Dauer der Aspirantur ruhte das bisherige Arbeitsverhältnis. Die 

Aspirantenzeit wurde aber auf Dienst�, Berufs-· und andere Zugehörigkeitszeiten angerechnet. 

Die Ausbildung erstreckte sich über drei Jahre. In begründeten Fällen konnte eine Ver

längerung genehmigt werden. Während dieser Zeit war der Aspirant Angehöriger der Ausbil

dungseinrichtung, 

Die Erarbeitung eines Arbeitsplanes und dessen regelmäßige Abrechnung waren Pflicht. 

Auf Vereinbarungsbasis konnte die wissenschaftliche Arbeit auch außerhalb der Ausbildungs

einrichtung in der Praxis geleistet werden (lndustrieaspirantur). 

Es wurden Stipendien und vier Wochen Jahresurlaub gewährt. 

Die Stipendienhöhe hing vom vorherigen Gehalt ab. War der Aspirant nach Studienabschluß 

drei Jahre berufstätig gewesen (bei Erwerb des Diploms im Fernstudium entfiel die zeitliche 

Befristung), erhielt er ein monatliches Stipendium in Höhe von 80 Prozent seines durch

schnittlichen monatlichen Nettoverdienstes der letzten 12 Monate. Einschließiich nachfolgen

der Zuschläge wurden mindestens 600 M, höchstens 1.200 M monatlich gewährt: 

40 M für jedes zu versorgende Kind, 

70 M für den Ehegatten, sofern er kein eigenes Einkommen hatte oder arbeits

unfähig war, 

Wis-.<s;;nschaftlicha <�ualilizierung von Ausländern in dar DD!'i und von DDR-Bürgern im Ausland wiesen eine Reihe von 
Beoondema!ten auf. Det-·l.Hliarte lnfcm,ationen sind folgendem Projektbericht zu entnehmen: Last, B.; Schäfer, l-t-.0.: 
Die intemaoona!a Dimanskm der Hochschu!landschatt: Am;;!änder- und Auslandsstudium unter oooondemr Berur.ksich· 
tigung der Wissen!chaftsbeziehungen zu Osteuropa / Projektgruppe Hochschulforachur.g Ber!in-Kans!1ornl. • Berlin, 
Hl9i. - (Projaktberichta 4/1991} 
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·100 M Leistungsstipendium sowie

50 M für Aspiranten in Berlin.

Leistungsstipendien konnten an 25 Prozent der planmäßigen Aspiranten vergeben werden, 

Die Entscheidung über Gewährung bzw. Entzug war jährlich zu treffen. 

Analog zum Forschungsstudium gab es finanzielle Regelungen im Hinblick auf 

Jährliche Zuschüsse für Arbeitsmittel (500 M jährtich für die Dauer von drei jahren}, 

Reisekostenübernahme durch die Hochschule, 

Befreiung von Weiterbildungsgebühren, 

Übernahme der Kosten für die technische Fertigstellung der Dissertationsschrift durch 

die Hochschule sowie 

Befreiung von Promotionsgebühren. 

Auf Antrag des Aspiranten wurde eine Umzugsbeihiife gezahlt. 

Ihre Lehrtätigkeit wurde erst bei einer über zwei Wochenstunden hinausgehende Leistung 

entsprechend der Honorarordnung vergütet. 

Diese Bestimmungen galten in der Regel auch für hausha!tsfinanzierte ausländische Aspiran

ten. 

Die Frauen�Sonderaspirantur (§ 13) gehörte zu den planmäßigen Aspiranturen. Sie konnte a!s 

Teil� oder Vollaspirantur durchgeführt werden. Das erklärte Ziel dieser Qualifizierungsform 

bestand in der Förderung werktätiger Frauen unter Berücksichtigung ihrer sozialen Bedingun

gen. 

Dem delegierenden Betrieb wurde eine Reihe von Pflichten auferlegt. Mit der Aspirantin war 

ein Fördervertrag abzuschließen. Er enthielt Festlegungen über den späteren beruflichen 

Einsatz, Maßnahmen zur Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit, die Sicherung der 

Kinderbetreuung in Kindergärten bzw. -krippen sowie die Einbeziehung in die Urlaubsver

sorgung und die gesundheitliche Betreuung. Die Betriebsleitung hatte sich in Aussprachen mit 

der Aspirantin regelmäßig über den Stand der Arbeit zu informieren. 

Es war ein Arbeitsplan zu erstellen, der tL a.. Festlegungen zur Dauer der Aspirantur enthielt. 

Ein Abbruch der Aspirantur bedurfte der Zustimmung des übergeordneten Leiters. 

Eine Teil p·rantur (§ 14) von einem halben Jahr bis zu zwei Jahren kam für Kandidaten in 

Frage, die bereits Forschungsergebnisse vorweisen konnten. Durch die volle Konzentration 

auf die wissenschaftliche Arbeit am Dissertationsthema sollte der Abschluß der Promotion be

schleunigt werden. 
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Die Teilaspirantur wurde auch von Hochschulmitarbeitern und außerplanmäßigen Aspiranten 

genutzt. Teilaspiranten erhielten ebenfalls ein Stipendium. 

Die Aufnahme einer Auslandsaspirantur (§ 15) erfolgte ausschließlich über das MHF. 

Vorausgesetzt wurden eine Delegierung der Einrichtung, mit der ein Arbeitsverhältnis bestand 

und entsprechende Sprachkenntnisse. 

Die Stipendiengewährung war in einer speziellen Anordnung geregelt. /58/ Gewährt wurde 

neben einem Valuta-Stipendium ein Stipendium in Höhe von 50 Prozent (Ledige) bzw. 65 

Prozent (Verheiratete) des durchschnittlichen Nettoeinkommens der letzten 12 Monate in M. 

Ais Mindestsumme wurden 300 M bzw. 390 M gezahlt. Die Obergrenze einschiieß!ich mög

licher Zuschläge lag bei 600 bzw. 780 M. Während eines vorübergehenden DDR-Aufenthaltes 

galten die Bestimmungen für planmäßige Aspiranten in der DDR. Verheiratete Aspiranten 

konnten eine monatliche Unterstützung für ihre in der DDR verbleibende Familie beantragen 

(250 bis 350 M), wenn der Ehegatte bedingt durch Kinderbetreuung die Berufstätigkeit 

unterbrechen mußte. 

3.3.2. Außerplanmäßige Aspirantur 

Die außerplanmäßige Aspirantur (§§ 17 und 18) erstreckte sich über vier Jahre. Sie war in 

der Regel an eine Deiegierung durch die Einrichtung, an der der Kandidat tätig war, gebun

den. Frauen, die infolge familiär oder gesundheitlich bedingter Berufsunterbrechung in keinem 

Arbeitsverhältnis standen, konnten ohne Delegierung in die außerplanmäßige Aspirantur 

aufgenommen werden. 

Die wissenschaftliche Qualifizierung erfolgte in enger Verbindung mit der beruflichen Tätigkeit, 

ohne diese zu unterbrechen. 

Außerplanmäßige Aspiranten wurden bei Geha!tsweiterzah!ung 70 Arbeitstage pro Jahr von 

der Arbeit freigestellt. Der Gesetzgeber sah in der Rege! einen Tag pro Woche plus vier 

Wochen Arbeitsurlaub vor. Frauen mit besonderer familiärer Beiastung konnten bis zu 100 

Arbeitstagen von ihrer beruflichen Tätigkeit freigestellt werden. Die Entscheidung hierüber traf 

die delegierende Einrichtung. 

Trotz dieser erweiterten Freistellungsmöglichkeit nahmen Frauen die außerplanmäßige 

Aspirantur nicht in gleichem Maße wahr wie Männer. Nur wenige Frauen (1989: 40 Ab

schlüsse) nahmen die Mehrfachbelastung von beruflicher Tätigkeit, Familie und Promotion auf 

sich. 
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Eine Femaspirantur (§ '19) stand sowohl DDR-Bürgern ais auch Ausländern offen. Für erstere 

wurde sie eingerichtet, wenn die Betreuung durch einen Wissenschaftler aus dem sozialisti

schen Ausland erforderlich war. Der Abschluß des Promotionsverfahrens im Ausland war 

möglich. 

Die Fernaspirantur für ausländische Büiger erstreckte sich über vier Jahre. Die Anfertigung 

der Dissertation erfolgte im Heimatland, Jährlich wurde ein Aufenthalt bis zu zwei Monaten 

in der DDR gestattet. 
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4. Hochschulpolitischer Kontext

Das Hochschulwesen der DDR war Bestandteil des gesellschaftlichen Systems mit seinen 

politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Zielsetzungen. Seine zentrale Planung und 

Steuerung basierte auf Grundsatzentscheidungen der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch

lands (SED), der in allen Fragen des gesellschaftlichen Lebens die führende Rolle zukam43
• 

Wichtige gesetzliche Regelungen, wie das Gesetz über das einheitliche sozialistische 

Bildungssystem nt oder die Volkswirtschaftspläne /6/ bezogen sich auf Programm, Partei

tagsdokumente und Beschlüsse der staatstragenden Partei. Gleiches galt auch auf der Ebene 

zentraler hochschulpolitischer Konferenzen, deren Themen und Zielstellungen stets im 

Kontext parteipolitischer Aussagen standen. 

Richtungsweisend für die Entwicklung des DDR-Hochschulwesens in den 80er Jahre war der 

Beschluß des Politbüros des Zentralkomitees der SED vom März 1980 "Aufgaben der 

Universitäten und Hochschulen in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft'' /10/. 

Generell zielte der Beschluß in Richtung der Flexibilisierung des Studiums (z. B. Arbeit mit 

individuellen Studienplänen, Differenzierung des Studienablaufs, Unterstützung des zeitweili

gen Hochschulwechsels und des Studiums von Zweitfächem, Angebot von Teilstudien im 

Ausland, Ausbau interdisziplinärer Studiengestaltung) und der erhöhten Eigenverantwortung 

der Studierenden bei gleichzeitig konsequenter Anwendung des Leistungsprinzips. Die 

selbständige wissenschaftliche Arbeit der Studierenden, ihre Einbeziehung in die Forschung 

sollte gefördert, das Wechselverhältnis von Lehre, Forschung und gesellschaftlicher Praxis 

auf hohem Niveau ausgestaltet werden. 

In den Aussagen zur Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses spiegelt sich der 

beschriebene allgemeine Trend in Richtung Flexibilisierung und Leistungsorientierung wider. 

Gefordert wurde die Übertragung anspruchsvoller wissenschaftlicher Aufgaben, die Bewäh

rungssituationen schaffen, die die Ausprägung von Talenten und Begabungen ermöglichen 

und deren Realisierung Leistungsbereitschaft voraussetzt. Gleichzeitig sollte eine deutliche 

Verkürzung der Promotionsdauer durchgesetzt werden. Dies hoffte man u. a. mit Hilfe einer 

verbesserten Abstimmung von wissenschaftlicher Ausbildung, pädagogisch-methodischer 

Befähigung und politischer Qualifizierung zu erreichen. 

Vgl. hielZIJ Verfassung, Artikel 1 /2/, in der die DDR wie folgt charakterisiert wird: 
"(1) Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei.• 

53 



Grundaussagen und Forderungen dieses SED-Beschlusses bildeten die Basis der nach

folgend dargestellten zentralen hochschulpolitischen Konferenzen: 

V. Hochschulkonferenz im Jahr 1980, auf der generelle und langfristige Leitlinien der

weiteren Entwicklung des Hochschulwesens zur Diskussion standen, 

Zentrale Arbeitsberatung zur Entwicklung und Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses im Jahr 1985 sowie 

in Vorbereitung des kommenden Studienjahres stattfindende Jahreskonferenzen der 

Rektoren. 

Bei diesen Konferenzen handelte es sich nicht um - der Westdeutschen Hochschulrektoren

konferenz vergleichbare - institutionalisierte Formen der Selbstorganisation der Hochschulen. 

Die Konferenzen fanden unter Federführung des MHF und unter Mitwirkung gesellschaftlicher 

Organisationen (SED, FDGB, FDJ) statt. Sie stellten im wesentlichen Podien der staatlichen 

Hochschulpolitik dar, auf denen von of
f

izieller Seite Bilanz gezogen und Grundsatzentschei

dungen vorgestellt wurden. Des weiteren dienten sie dem (gelenkten) Meinungsaustausch 

über aktuelle Probleme und der Beratung möglicher Lösungsansätze. 

4.1. V. Hochschulkonferenz 1980

In Umsetzung des im März 1980 gefaßten SED-Beschlusses zur Hochschulentwicklung fand 

im September 1980 die V. Hochschulkonferenz44 statt. Vor dem Hintergrund des steigenden 

Hochschullehrerersatz- und -erweiterungsbedarfs behandelte der Minister die Nachwuchs

frage in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung des Lehrkörpers /70, S. 79 - 84/. 

Die 1977 auf einer gemeinsamen Nachwuchskonferenz des MHF, des Zentralrats der FDJ 

und des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Wissenschaft erarbeiteten Positionen und 

Aufgabenstellungen /71//72/ wurden auf der V. Hochschulkonferenz bestätigt. 

Die Hauptwege der Promotion - Assistenz, Forschungsstudium und Aspirantur - sollten grund

sätzlich beibehalten werden. Vorgeschlagen wurde eine Reihe partieller Veränderungen, die 

vor allem auf eine Beschleunigung der wissenschaftlichen Qualifizierung und bessere Aus

schöpfung der gesetzlichen Regelungen zur Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen 

zielten. 

Die IV. Hochschulkonferenz fand am 2. und 3.2.1967 in Berlin statt. Die V. Hochschulkonferenz 1980 war die letzte 

zu DDR-Zeiten stattfindende zentrale Hochschulkonferenz. 
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Gestützt auf individuelle Studienpläne soilten wissenschaftlich besonders begabte Studenten 

gezielt vorbereitet und möglichst frühzeitig in das Forschungsstudium übernommen werden. 

Im Rahmen der Aspirantur wurde eine intensivere Betreuung der Promovenden zu Beginn der 

Qualifizierung angestrebt. Die Hochschulen wurden aufgefordert, ihre Verantwo11ung zur 

(Rück-)Gewinnung der besten Hochschulabsolventen nach erfolgreicher Praxistätigkeit 

verstärkt wahrzunehmen. Besonderes Augenmerk wurde auf den Ausbau der Hochschulkon

takte zu den Betrieben gelegt, um die Anzahl der Betriebsdelegien.mgen zur planmäßigen und 

außerplanmäßigen Aspirantur zu erhöhen. 

Die Assistenz sollte so gestaltet werden, daß der Abschluß von Forschungsvorhaben und 

der A- oder B-Promotion eine erkennbare Einheit bildeten. 

Generell wurde eine engere Verflechtung von Kaderentwicklungsprogrammen45 und Wissen

schaftskonzeptionen angestrebt, um zu sichern, daß das Wissenschaftlerpotentiai den Anfor

derungen der Zukunft genügt. 

An Hochschullehrer, Rektoren und Wissenschaftliche Räte der Hochschulen wurde der Appell 

gerichtet, Formalismus und Schematismus bei der Durchführung von Promotionsverfahren 

abzubauen. Neue Wege müßten durch den Rat für Akademische Grade (vgl. 2.1.) gefördert 

und propagiert werden. Nicht ausschließlich traditionelle Dissertationsschriften seien anerken

nenswert, sondern auch hervorragende Forschungs!eistungen oder wissenschaftliche Ergeb„ 

nisse, die in anderer Form als einer speziellen Dissertationsschrift vergegenständlicht sind 

(Forschungsberichte, Projekte, Erfindungen}. 

Angesprochen wurde die Notwendigkeit einer wirkungsvolleren Frauenförderung und einer 

stärkeren Berücksichtigung der sozialen Belange junger Wissenschaftler. Letzteres bezog 

sich insbesondere auf die Versorgung mit angemessenem Wohnraum im Rahmen der staatli

chen Wohnraumvergabe. 

4.2. Zentrale Nachwuchskonferenz 1985 

Fünf Jahre später fand in Dresden die Zentrale Arbeitsberatung zur Entwicklung und Förde

rung des wissenschaftlichen Nachwuchses statt. Sie war die Nachfolgekonferenz der 1977 

ebenfalls in Dresden einberufenen Konferenz über Aufgaben bei der Heranbildung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses '71/. 

Der Minister zog eine kritische Bilanz. Einerseits war es gelungen, die jährliche Anzahl der 

Promotionen A und B seit der letzten Nachwuchskonferenz 1977 erheblich zu steigern. Im 

Grundsätze und Schwerpunk:ta der Artleit mit Kadern wurden in Beschlüssen des Zentralkomitees, der SED fa�.tg&legt 
fo.J!e st.aatlichen und wiitschaftsleitanden Organe s owie Leitungen ck,r Massenorganisationen halten fGr ihren Ver
antwortungsbereich Programme für die planmäßige Entwickiung der Kader auszuarbeiten. /12, S. 255! 



Ergebnis war ein höheres Quaiitikationsniveau des wissenschaftlichen Personals zu ver

zeichnen (MHF-Bereich - Oberassistenten: 96 Prozent Promotion A, 20 Prozent Promotion 

B; unbefristete Assistenten 66 Prozent Promotion A; befristete Assistenten 11 Prozent 

Promotion A). Andererseits lag die Anzahl abgeschlossener Promotionen A in bestimmten 

Wissenschaftsgebieten noch immer unter dem zu Beginn der 70er Jahre erreichten Stand 

(vgl. Tab. 2)46. 

Die Hochschulen mußten sich während der Konferenz den Vorwurf mangelhafter Leitungs

tätigkeit gefallen lassen, die Hochschullehrer den einer unzureichenden Wahrnehmung ihrer 

Verantwortung. Der Minister kündigte die Einfühnmg einer exakteren Abrechnung der Plan

erfüllung, eine aussagekräftigere Statistik sowie auf ministerieller Ebene die regelmäßige 

Auswertung der Hochschullehrer-Leistungsnachweise unter dem Gesichtspunkt der Nach

wuchsbetreuung an, 

Differenziert nach Quaiifizierungswegen zeichnete die Dresdner Konferenz Mitte der 80er 

Jahre folgendes Bild vom Stand der Nachwuchsförderung: 

Bezogen auf die Promotion A war die .Assistenz der Hauptweg der wissenschaftlichen 

Qualifizierung. Weit mehr als die Häifte der A-promovierten Hochschulangehörigen 

hatte den akademischen Grad a!s befristeter Assistent erworben,

Der seit Anfang der 70er Jahre zu verzeichnende Rückgang des Anteils befristeter 

Assistenten bei den wissenschaftlichen Mitarbeitem konnte gestoppt werden. Er 

stabilisierte sich bei rund 26 Prozent Für die kommenden Jahre wurde ein Anteil von 

mindestens 30 Prozent anvisiert. Damit wurde die ursprüngliche Zielgröße von 40 

Prozent nach unten korregiert. 

Das Forschungsstudium wies eine positive Wachstumsrate auf. Die geplanten 800 

jährlichen Neuzulassungen wurden überboten. 

Die vorgesehene Neuaufnahme von 600 planmäßigen Aspiranten pro Jahr konnte da

gegen nicht realisiert werden. 

Für Studenten der Medi.zin und Stomatologie (Zahmnedizini stand das Diplom a!s Studienziel erst ab fä73 in den Aus• 
bilct.mgsdokumenten. Bis Enda 1972 war der Erwero des Diploms nicht verblnd!k:h gefordert und im ailgemeinen auch 
nur schwer möglich. Dia Zulassung zur Promotkm war nicht an aln Dlplom gebunden. /33! Mit der Neuordnung der 
Ausbildung 1,;r, .. m.:!e dar bi& dahin übliche Doktorgrad als Abschlußgraduierung durch den Gmd Dipi. med. ersetzt 
Während Hl70 :n der Medizin noch 2.205 Promotiooon A ausgewiesen wurden, wamn es 1971 nur noch ,20„ E;; 
dauerte (lber ein Jahrzehnt bis die Anzahl der Pmmofü:men in der Medizin wieder die Tausend ilbertraf.. Der Stand von 
1969/70 wurde aber nicht mehr erreicht 1909 ki:!mcn auf 100 Medizinabsolventen mit Diplom 75 abgeschlossene 
Pn:,mütionen l\ .. Damit war die Medizin dar Wissl'lnechaftszweig mit dar höchsten Promctionslntamlltät 
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Trotz zentraler Auflagen und vielfältiger Bemühungen der Hochschulen und des MHF 

entwickelten sich die Delegierungen zur Direkt- bzw. Fernaspirantur im sozialistischen 

Ausiand nicht wie vorgesehen. Die Planeriüliung lag bei 50 bis 60 Prozent der ur

sprünglich angesetzten i05 Delegierungen pro Jahr. Ein weiterer Rückgang auf etwa

40 De!egierungen war absehbar. Als Hauptursachen galten persönliche und soziale 

Probleme der Nachwuchswissenschaftler sowie mangelnde Bereitschaft und fehlendes 

Interesse, Schwierigkeiten bei der Themenfindung, geringe Wertschätzung der Aus

landsa�piranten an DDR-Hochschulen und unzureichende Anwendung kombinierter 

Formen der Qualifizierung (Kombination von Direkt- und Fernaspirantur, Inlands- und 

Auslandsaspirantur). 

Bewährt hatte sich die Teilaspirantur. Jährtich nutzten u. a. 200 befristete Assistenten 

diese Möglichkeit, sich auf die Fertigstellung der Dissertation zu konzentrieren. 

Mit jährlich etwa 650 Aufnahmen in die außerplanmäßige Aspirantur wurde nach 

ministerielier Einschätzung weder das Leistungsvermögen der Hochschulen ausge

schöpft noch der Qualifizierungsbedarf der Praxis gedeckt. Betriebe und Einrichtungen 

zeigten nur geringes Interesse und Engagement in puncto Weiterbildung ihrer Kader. 

Probleme bereitete nach wie vor die Gewährteistung des Pmmotionsabschlusses 

innerhalb der gesetzlich fixierten Frist. Fristüberschreitungen waren der Regelfall. Nur 

rund zwei Drittel der Forschungsstudenten, 40 Prozent der planmäßigen Aspiranten 

und etwa ein Drittel der außerplanmäßigen Aspiranten hielten den Tenninp!an ein. Die 

Erfolgsquote blieb hinter den Erwartungen zurück. 

Der Altersdurchschnitt zum Zeitpunkt der Er1angung des ersten Doktorgrades lag bei 

33,6 Jahren. Der Abstand zwischen Hochschulabschluß und Promotion betrug durch

schnittlich 8 Jahre. Weitere 8 � 1 O Jahre vergingen bis zurn Abschluß der Promotion 

B.47 Aus Untersuchungen des Zentralinstituts für Hochschulbildung geht hervor, daß

es zwischen Erwerb der Promotion A und der Inangriffnahme der Promotion B in der

Regel zu einer mehrjährigen Unterbrechung der wissenschaftlichen Qualifizierung

kam. /931/94/

Bei Zugrundelegung dieser zeillichen Abstände zwischen dem Erwero d'\lr akaoomioohen Grade ergibt sich für 1985 
eine Promo!:ionsintemiität (DDR-Bürger, ainsch!ieß!ich Medizin und Pädagogik) von 23 Promotonen A je 100 Ab
&llventen das Hochschu!direklstudiums bzw. von 25 Promotiomm B je 100 Promotionen ft„ 
Zum Vergleich Angaben zur S!rualkm in den alten Btmdesländam: 
Dia Promotionsinter:s!tät verringerte sich im l.aitm.um 1980 bis 199·; von 25,�1 auf 22,5 Promotionen je 100 abgelegte 
Diplom-, Magister- und Staatsprüfungen (ohne Lehramtsabschlül'!.sa, einschiießfü::h Medizin). Der Wissenschaftsrat hat 
für das Jahr 1985 eina Habilitationsin!ensitäi vun 8,6 HabiHta!:ion,rm je, 100 Pr<imotionen fünf ,Jahre zuvor bemchnet. 
F!lr 1900 und 1991 ergaben sich unter Berücksichtigung des auf 6 b2w. 7 ,Jahre gestiegenen Abstandes zur Promotion 
fast oockungsg!eiche Werte .. (vgl. Benz, W.: Die Zukunft des wissenachaftiichan Nachwuchses. • In: Forschung & 
Lehre. - Haft 5, ·1994_ • S. 166/-i67) 
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Für den Zeitraum 1991 bis 1995 wurde von einer Verdreifachung der altersbedingt freiwer

denden Hochschuilehrerstellen (rd. 1.000 freiwerdende Lehrstühle und 2.000 Dozenturen) 

ausgegangen. Da der Hochschu!lehrerbestand in der bisherigen Größenordnung beibehalten 

werden sollte, stand ein sprunghafter Anstieg des Ersatzbedarfs bevor. 

Die Bilanzierung mit dem vorhandenen berufungsfähigen Nachwuchspotential machte 

deutlich, daB für einige Wissenschaftsgebiete die Ersatzbedarfsdeckung nur über Sonder

maßnahmen zu erreichen sein würde. Trotzdem wurde grundsätzlich am bisher gültigen 

Konzept der Nachwuchsförderung festgehalten. Die Forderungen der 77er Nachwuchs

konferenz und der V. Hochschulkonferenz wurden in aktualisierter Form fortgeschrieben. 

Flexible Gestaitung der Promotionswege, Anerkennung eines breiten Spektrums wissen

schaftlicher Leistungen, möglichst frühzeitige Förderung des Promovenden sowie seine 

Einbindung in das Wissenschaftlerkollektiv, intensive Kontakte zwischen Nachwuchswissen

schaftlern und betreuenden Hochschullehrern, spezielle Betreuung in der Anfangsphase der 

Promotion, ständige Kontrolle des Arbeitsfortschritts etc. standen auch weiterhin auf der 

Tagesordnung. 

An einer der Ursachen für die kritische Situation im Nachwuchsbereich wurde nicht gerührt -

das defizitäre System karrieretördemder Anreize biieb - von punktuellen Veränderungen 

abgesehen - bestehen. 

4.3. Jährliche Rektorenkonferenzen 

Neben zentralen Konferenzen, auf denen längerfristige Orientierungen für die Entwicklung 

des Hochschulwesens zur Diskussion standen, fand zur Vorbereitung des Studienjahres je

weiis Ende Juni/Anfang Juli jeden Jahres unter Leitung des MHF die Konferenz der Rektoren 

der Universitäten und Hochschuien statt. 

Die nachfolgende Auswertung von Konferenzmaterialien aus den 80er Jahren soll einen 

Einblick in das Verhältnis von Problemsicht, Forderungs- und Maßnahmenkatalog einerseits 

sowie dem tatsächlich Erreichten andererseits geben. 

Auf den Rektorenkonferenzen wurden 

die zentralen Beschlüsse und Empfehlungen konkretisiert und aktualisiert, 

jahresleistungsbilanzen gezogen und der erreichte Stand kritisch beleuchtet, 
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Orientierungen und Zielsetzungen für das kommende Studienjahr erörtert (Sie lagen 

zum Zeitpunkt der Konferenz bereits fest und waren z. T. in der jeweiis Mitte Juni 

erlassenen Studienjahresdirektive enthaiten.) sowie 

Erfahrungsberichte einzelner Hochschulen zu ausgewählten Problemkreisen diskutiert. 

Leitlinien der weiteren Entwicklung wurden über das einleitende Grundsatzreferat ailen 

Hochschulen als verbindlicher Handlungsmaßstab vorgegeben. Dieses Referat, das regelmä

ßig in der Septemberausgabe der Zeitschrift "Das Hochschulwesen" veröffentlicht wurde, hielt 

in der Regel der Minister. 

In Vorbereitung bzw. Auswertung des XI. Parteitages der SED sprach auf den Rektorenkon

ferenzen 1985 und 1986 Kurt Hager, Mitglied des Politbüros und für das Bildungswesen 

zuständiger Sekretär des Zentralkomitees der SED. Er legte die Auffassung der Parteiführung 

über das Geleistete und die anstehende Arbeit aus Sicht der gesellschaftlichen Gesamtstrate

gie dar. /86, S. 231/ Hierbei dürfte es sich aber eher urn einen symbolischen Akt der Aner

kennung gehandelt haben und weniger um einen Ausdruck zunehmender Fremdbestimmung. 

Was nicht heißen soll, daß sich das Hochschulwesen unbeeinflußt von parteipolitischen Ent

scheidungen entwickeln konnte. Nur fand die grundsätzliche politisch-ideoiogische Abstim

mung von Parteiinteressen und Hochschulaufgaben bereits im Vorleid zentraler Veranstaltun

gen statt. Auseinandersetzungen - falls es sie gegeben hat - wurden nicht öffentlich ausgetra

gen. 

In den Grundsatzreferaten der Jahre ·!981 bis 1989 wurden in der Regel folgende The-· 

menkomplexe behandelt: 

1 . Schwerpunkte der politisch-ideologischen Arbeit an den Hochschulen 

2. Aufgaben bei der weiteren Erhöhung des Niveaus und der Effektivität von Erziehung,

Aus- und Weiterbildung

3. Beitrag der Universitäten und Hochschulen auf dem Gebiet der Forschung und

Wissenschaftsentwicklung; die Intensivierung der wissenschaftlichen Arbeit und der

Forschungskooperation mit der Praxis

4. Aufgaben in der medizinischen Betreuung

5. Entwicklung des Lehrkörpers und Fragen der Heranbildung des wissenschaftlichen

Nachwuchses; die besondere Verantwortung des Hochschullehrers für Lehre, For

schung und Nachwuchsbetreuung

6, Fragen der Qualifizierung von Leitung und Planung im Hochschulwesen

7. Maßnahmen zur Erschließung und rationellen Nutzung personeller, finanzieller und

materiell-technischer Ressourcen.

59 



Die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehörte zu den durchgängig themati

sierten Schwerpunkten. Die Erörterung fand stets im Zusammenhang mit der Entwicklung des 

Lehrkörpers (Hochschullehrerbestand, Erweiterungs- und Ersatzbedarf, Berufungsgeschehen) 

statt. Wie schon auf der V. Hochschu!konferenz und der Zentralen Nachwuchskonferenz 

wurde vor allem die Deckung des altersbedingt ansteigenden Hochschullehrerersatzbedarfs 

problematisiert. 

Eine Erweiterung der Professuren und Dozenturen war aufgrund der im internationalen Maß

stab bereits sehr guten Betreuungsrelation Hochschullehrer : Studenten nicht vorgesehen. 

Dagegen bestand die Absicht, im Rahmen der Neuberufungen erforderliche Verändemngen 

im fachlichen Profil des Hochschu!lehrerbestandes vorzunehmen. Zusätzlich wurde eine 

Verjüngung angestrebt. Der Frauenanteil soilte erhöht bzw. zumindest gehalten werden. 

Über die Heranbildung des wissenschaftiichen Nachwuchses sollte ein Kaderrese;voire 

geschaffen werden, das bei der Besetzung von Professuren und Dozenturen eine Auswahl 

unter mehreren Bewerbern ennöglichen würde. Angestrebt wurden Zweier- oder Dreiervor

schläge. Aber noch 1988 waren von den 232 Berufungsvorschlägen der Hochschulen ledig

lich 36 Mehrfachvorschläge. Dies war nicht ausschließlich in einer zu dünnen Nachwuchs

decke begründet. Die Hochschulen gestaiteten die Berufungsvorschläge im Interesse der 

Durchsetzung ihrer Personalpolitik. Der Minister war - wenn nicht grundsätzliche Einwände 

gegen den Kandidaten bestanden � an die Vorschläge der Hochschulen gebunden. 

Die Umsetzung der Vorschläge für eine erfolgreichere Nachwuchsförderung bereitete Proble

me. Diese ziehen sich wie ein roter Faden durch die Materialien der Rektorenkonferenz. 

Planzahlen für die Neuaufnahme der Qualifizierung wurden real nicht erreicht. Dies betraf 

speziell die planmäßigen Aspiranturen von Praxiskadern. 

Die Ertolgsquoten blieben hinter den Erwartungen zurück. Bei außerplanmäßigen Aspiran

turen iag der Anteil der Abgänge mit Promotion 1987 nur bei 40 Prozent. 

Promotionen wurden häufig mit Terminverzug abgeschlossen. Kritisiert wurde die unzurei·· 

chende Termintreue der Promovenden - Promotionszeiten von 5 bis 6 Jahren waren keine 

Seltenheit l 50 Prozent der Forschungsstudenten und Aspiranten überschritten die Qualifizie

rungsfrist - und der Zeitverzug von der Verfahrenseröffnung bis zur Verteidigung bzw. 

Urkundenüberreichung. Der große zeitliche Abstand zwischen Promotion A und B führte zu 

einer weiteren Ertlöhung des Durchschnittsalters bei Berufungen (1982: 46,3 Jahre bei 

Professoren; 42,5 Jahre bei Dozenten). 

Der Minister konstatierte eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung der Verantwortung für die 

Nachwuchsbetreuung irn Vergleich der Hochschullehrer, der Hochschulen und ihrer Struktur

einheiten. 
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Als negative Einf!ußfaktoren wurden neben Betreuungsdefiziten u. a, benannt: zu breit 

angelegte Tnemen, Themenveränderungen, Mängel in der Bereitstellung von Materialien, 

technischen Geräten und Literatur, fehlende Rechnerkapazität, unzureichende Abstimmung 

von Forschungs- und Promotionsvorhaben, Überschreitung der vorgesehenen Drei-Monate

Frist für die Erstellung von Gutachten. 

Die nachfolgende Auflistung macht deutlich, daß die Aussagen der Rektorenkonferenzen und 

die aus ihnen abgeleiteten Maßnahmen im Grundsatz nicht über die bereits auf den Hoch

schul- und Nachwuchskonferenzen erhobenen Forderungen hinausgingen: 

Bei der Durchführung von Promotionsverfahren wurde auf die Überwindung von 

Formalismus und Schematismus sowie den Abbau bürokratischer Hemmnisse gesetzt. 

Die kreativsten und leistungsstärksten Nachwuchswissenschaft!er sollten den Doktor

grad auch auf unkonventionellen Wegen erwerben können. 

Für sinnvoil wurde eine mögiichst frühzeitig einsetzende Nachwuchsförderung gehal

ten. Bereits während des Studiums soilten wissenschaftsmethodische Feitigkeiten und 

ein ergebnisorientierter Arbeitsstil trainiert werden. 

Genereil wurden eine stärkere Individualisierung der Förderung und eine größere 

Vielfalt der Ergebnisformen befürwortet. Die gesetzlichen Bestimmungen hierfür galten 

als ausreichend. Reserven sah man einerseits in der Ausschöpfung des gebotenen 

Spielraums, andererseits aber auch in einer konsequenteren Durchsetzung gesetzli

cher Bestimmungen. Letzteres betraf z. B. die Festlegungen der Mitarbeiterverordnung 

i64/. Danach war die befristete Assistenz für die Promotion A zu nutzen, unbefristete 

Assistenten sollten in der Regel A-promoviert sein. 

In diesem Punkt waren Erfolge zu verzeichnen: waren 1982 nur 54 Prozent der 

unbefiisteten Assistenten A-promoviert, so stieg ihr Anteil auf 67 Prozent im jahr 

1985. Das bedeutet, daß es 1985 rd. 1.400 mehr A-promovierte unbefristete Assisten

ten gab als 1982. In diesem Dreijahreszeitraum diente somit jede elfte A-Promotion 

der Erhöhung des Qualifikationsniveaus dieser Beschäftigtengruppe im Hochschulwe

sen. 

Ab Mitte der 80er Jahre rückte die Nachwuchsgewinnung auf innovationsbestimmen

den Gebieten ins Blickfeid. Der geplante Aufbau von Leistungszentren auf solchen 

Gebieten sollte mit Zentren der Nachwuchsentwick!ung vorbunden werden. 
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Wiederholt wurde die Notwendigkeit einer engeren Kooperation mit der Praxis betont. 

Dies sei die Voraussetzung der Gewinnung von Praxiskadern für die planmäßige Aspi

rantur. Die Hochschulen wurden beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kombinaten 

für eine Neugestaltung der Aspirantur zu sorgen, wobei Rücksicht auf betriebliche 

Funktion und das künftige Einsatzziea des Aspiranten genommen werden sollte. 

Zur Erweiterung des Erfahrungsho,izontes der Promovenden und der Erfüllung von 

Berufungsvoraussetzungen sollte der zeitweilige Einsatz von Nachwuchswissen

schaftlern an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und in der Praxis forcier1 wer

den. 

Der Wunsch, die Promotionsphase zu verkürzen, fand seinen Ausdruck in der Forde

rung, Promotionsverfahren noch stärker in die Forschungsaufgaben der Hochschulen 

und Sektionen einzubinden. Die Einheit von Forschung und Promotionsvorhaben 

sollte sich nicht auf den thematischen Zusammenhang beschränken, sondern auch 

Arbeitsschritte, zeitliche Abfolge, Ergebnisform und Verteidigung einschließen. 

In bezug auf die Erarbeitung von Kaderentwickiungsprogrammen wurde auf die 

Notwendigkeit einer engeren Verbindung von prognostischen Vorstellungen zur Wis

senschaftsentwicklung und Nachwuchsförderung hingewiesen. 

Die Kontrolle der Planmäßigkeit von Qualifizierungsvorhaben durch die Leitungs

gremien sollte verschärft werden. Die Rektoren erhielten den Auftrag, die Nachwuchs

entwicklung, darunter speziell die Frauenförderung, unter persönliche Kontrolle zu 

nehmen und jährtich abzurechnen. 

Hochschullehrer, die die Hauptverantwortung für die Nachwuchsbetreuung trugen, 

wurden zu konkreter Leistungsabrechnung und Rechenschaftslegung aufgefordert. 

Noch zu oft wären falsche FWcksichtnahme und Schönfärberei an der Tagesordnung. 

Kriterien der Nachwuchsbetreuung wurden Bestandteil des 1983 eingeführten ein

heitlichen statistischen Jahresleistungsnachweises der Hochschullehrer. Zentral wurde 

er alle zwei Jahre durch das MHF ausgewertet. 

Als weiterer Lösungsansatz wurde eine wirkungsvollere moralische und materielle 

Stimulierung der Leistungen von Betreuern und Doktoranden benannt. 

Die Vergabe von Leistungsstipendien an Forschungsstudenten sollte konsequenter als 

bisher in Abhängigkeit von wissenschaftlicher Leistung und Termintreue e1io!gen, 
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Ab Mitte der 80er Jahre wurde der f rauenförderung größere Aufmerksamkeit gewidmet. Den 

besonderen familiären Problemen weiblicher Kandidaten sollte u. a. durch die Arbeit mit 

individuellen Studienplänen Rechnung getragen werden. 

lm Zusammenhang mit der bevorstehenden Emeritierungswelle war ein absoluter Rückgang 

der Anzahl der Hochschuilehrerinnen absehbar. Dies solite verhinderte werden, um den 

Widerspruch zur offiziellen Proklamation einer immer besseren Durchsetzung der Gleichbe

rechtigung von Frauen im real existierenden Sozialismus nicht noch zu vert.iefen. Außerdem 

war die personelle Lage im Berufungsgeschehen so angespannt, daß Frauen als potentielle 

Bewerberinnen um eine Dozentur/Professur "entdeckt" wurden.

In der Folge war eine Zunahme frauenspezifischer Aktivitäten zu verLeichnen: 

Im Herbst 1987 beauftragte der Minister die Rektoren, eine Kaderreserve geeigneter 

Wissenschaftierinnen zu benennen, die gezielt auf eine Berufung vorbereitet werden 

sollten. Diese Benennung wurde von den Hochschulen teilweise ais formaler Akt ge

sehen, denn wie spätere Nachfragen ergaben, waren die betroffenen Frauen z. T. 

nicht informiert, oder es fehlten klare Einsatzperspektiven. 

Im Januar 1988 führte die Arbeiter- und Bauerninspektion des MHF eine Untersu„ 

chung zur beruflichen Förderungen von Wissenschaftlerinnen an 14 Hochschulen 

durch. 

Ende desselben .Jahres veranstaltete das Ministerium gemeinsam mit dem Zentral

vorstand der Gewerkschaft Wissenschaft einen Erfahrungsaustausch zur Entwicklung 

und Förderung von Frauen zu Hochschuilehrerinnen. 

+ 

Die auf den Rektorenkonferenzen im Verlauf der 80er Jahre zunehmend kritisch werdende 

Bilanz der Nachwuchsentwicklung und die sich jährlich wiederholende Anmahnung einer 

konsequenten Umsetzung unterbreiteter Verbesserungsvorschläge machen deutlich, daß die 

Problembewältigung mir in Ansätzen gelang. Die Gesamtsituation änderte sich - trotz partiel

ler Fortschritte - kaum. 

63 



Die von zentraler Stelle wiederholt initiierte Handlungskette Analyse-Forderung-Kontrolle

Auswertung-Kritik konnte die generellen Schwächen des Anreiz- und Sanktionssystems nicht 

kompensieren. Letztendlich blieb es bei Appeilen an die Hochschulen, von denen unter 

Aufrechterhaltung der hohen staatlichen Regelungs- und Vorgabendichte unkonventionelles 

und eigenverantwortliches Handeln erwartet wurde. Die Überwindung der Diskrepanz von 

erforderlicher Flexibilität und verordneter Starre wurde nie ernsthaft in Angriff genommen. 

Prinzipiell strebte die staatiiche Seite eine Verbesserung der Gesamtsituation unter Beibehal

tung des bestehenden Systems der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses an, 

Neue Förderformen standen nicht zur Diskussion. D:e geltenden gesetzlichen Regelungen 

blieben im wesentlichen unverändert. Ergänzungen bzw. Überarbeitungen betrafen nur 

Detailfragen. 
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5. Schlußbemerkung

Zentraiismus versus Föderalismus, Planung versus Marktwirtschaft, Plikaz versus Demokratie 

- diese genereilen Ost-West-Gegensätze werden auch im Vergleich beider deutscher Hoch

schu!systeme deutlich, Eine unreflektierte Bewertung der Förderung des wissenschaftlichen

Nachwuchses in der DDR aus heutiger Sicht würde deshalb zu Feh!urtei!en fühmn. Einze!ne

f-ördennaßnahmen, die zu DDR-Zeiten erfolgreich waren, würden unter den gegenwärtigen

Bedingungen eher kontraproduktiv wirken oder sogar den Grundsätzen der Freiheit von

Forschung und Lehre widersprechen. In diesem Sinne dürfen die nachfolgend noch einmal

in komp1imierter Form aufgelisteten Spezifika ostdeutscher Förderpraxis nicht ais Empfehlung

zur schematischen Übertragung von DDR-Erfahnmgen mißverstanden werden, Sie sollen

lediglich Denkanstöße für die aktuelle Diskussion um eine Erneuerung der Nachwuchs

förderung im vereinten Deutschland geben.

Nachwuchförderung gehörte zu den von der Hochschule für die Gesellschaft und die 

eigene personelle Reproduktion zu erbringenden Leistungen. Bei der Entscheidung 

hierüber wurde eine weitestgehende Übereinstimmung von gesellschaftlichem Bedarf 

(Plan) und individuellen Bedürfnissen angestrebt. Damit wurde einerseits gesichert, 

daß dem Hochschulwesen bzw. anderen Vo,kswirtschaftsbereichen das benötigte 

hochqualifizierte Personal zur Verfügung stand. Andererseits konnte der Doktorand 

relativ sicher sein, nach Promotionsabschluß einen qualifikationsgerechten Arbeits

platz zu finden. Der Hochschule bzw. dem Betreuer kam dabei eine vermittelnde 

Funktion zu. 

In bezug auf den ersten Doktorgrad umfaßte die Promotionsphase nicht nur die in 

Fonn einer Dissertation zu erbringende Forschungsleistung, sondern außerdem die 

Ausbildung des Doktoranden (Fremdsprachen, Marxismus-Leninismus, Hochschulpä

dagogik). Bei der Promotion B trat der Ausbildungsaspekt weiter in den Hintergrund -

hier ging es eher um die Vervollkommnung bereits erworbener Kenntnisse und 

Fähigkeiten. 

Promotionsleistungen waren in der Regel auch Leistungen der Hochschule. Dement

sprechend ordneten sich Promotlonsvorhaben in größere, kollektive Forschungsvorha

ben der Hochschule/Sektion ein. Dies eröffnete dem Doktoranden tt a, die motiva

tionsfördernde Chance, an der späteren Erprobung und Überführung von Forschungs

ergebnissen in die Praxis mitzuwirken und sein Forschungsthema auch nach Ab

schluß der Promotion weiterzuführen. 
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Die Promotionsphase absolvierte der Doktorand üblicherweise integriert in ein Lehr

und Forschungskollektiv. Er nahm am wissenschaftlichen Leben der Hochschule teil, 

steilte seine Ergebnisse zur Diskussion, übte sich im wissenschaftlichen Meinungs

streit, erhielt Einbiick in andere Forschungsvorhaben usw. An der Hochschule stand 

ihm ein breites Spektrum an Beratungs- und Kontaktangeboten offen. 

Der betreuende Hochschullehrer trug Mitverantwortung für die Arbeitsfortschritte 

seiner Doktoranden. Er war dem Rektor hierüber rechenschaftspflichtig. Die Betreuung 

von Doktoranden und deren erfolgreiche Promotion gehörten zu den vorn MHF zentral 

abgefragten Kriterien der Hochschu!iehrer-Leistungsbewertung. 

Die Wege zur Erlangung höherer akademischer Grade waren vielfältig, so daB der 

konkreten Lebenssituation des Doktoranden entsprochen werden konnte. Sie reichten 

vom Promotionsstudium für jüngere Nachwuchskräfte - das noch vor Erwerb des 

Hochschulabschlusses aufgenommen werden konnte und einen frühzeitigen Abschluß 

ermöglichte - bis hin zu individueller Erarbeitung und Einreichung der Promotions

schritt als Externer. 

Die Aspirantur konnte zum einen a!s planmäßige, stipendiengeförderte Aspirantur 

durchgeführt werden, während der das bestehende Arbeitsverhältnis lediglich ruhte. 

Der Arbeitsplatz blieb erhalten und über die berufliche Perspektive nach Abschluß der 

Qualifizierung bestand Klarheit. 

Zum anderen ermöglichte die auf Abstimmung zwischen Hochschule und Arbeitgeber 

basierende außerplanmäßige Aspirantur eine wissenschaftliche Qualifizierung ohne 

Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit. 

Mit der Frauensonderaspirantur stand ein Promotionsweg offen, der der spezifischen 

Situation von Wissenschaftlerinnen Rechnung trug. 

Ein hoher Anteil der Qualifizierung (bei B-Promotionen fast ausschiießlich) erfolgte auf 

Stellen, und zwar auf Vol!zeitste!lan. Dies hatte positive Auswirkungen aut die sozia!e 

Absicherung, die Anrechnung von Beschäftigungszeiten und die spätere Altersver

sorgung. 

Besonderer Wert wurde auf die frühzeitige Heranführung der Nachwuchswissen

schaftler an die Lehre gelegt. Dabei ging es nicht um die Aufstockung der Lehrka

pazität oder um die Entlastung der Hochschullehrer, sondern um die Bemfsbefähigung 

der Nachwuchskräfte. Die gesetzlich verankerte Begrenzung der zu leistenden lehr-· 

stunden und die Beschränkung auf bestimmte Lehrveranstaltungsformen sicherten 
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ausreichend Zeit für die eigene Forschungsarbeit und verhinderten Überlastung. Theo

retische und anwendungsorientie11e Kenntnisse wurden über den hochschulpädagogi

schen Einführungskurs und das postgraduale Studium der Hochschulpädagogik 

vermittelt. Hochschulpädagogische Qualifizierung und Lehrtätigkeit waren selbstver

ständlicher Bestandteil der Na.chwuchsförderung. 

in den 80er Jahren gab es zunehmend Bemühungen, Formalismus und Schematis

mus bei der Durchführung von Promotionsverfahren abzubauen. Dazu zählte die 

Möglichkeit, mehrere Leistungen gleicher oder ähnlicher Thematik oder auch erfinderi-· 

sehe Leistungen als Dissertation anzuerkennen ebenso wie die bei herausragenden 

Leistungen des Kandidaten mögliche Überführung eines Promotionsverfahrens A in 

ein B-Verfahren. 
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6. Statistische Übersicht zu Umfang und Struktur des wissenschaft

lichen Nachwuchses
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Akademien 1989 nach Ländern und Einrichtungen � DDR-Bürger 

Komplex C: Qualifizierungswege M Promotion A und B 

Tabeiie i 1: 

Tabelle 12: 

Tabelle 13: 

Tabelle 14: 

Tabelie '15: 

Tabelle 16: 

Tabelle 17: 

Tabelle 18: 

Erfolgreich abgeschlossene Promotionen A an DDR-Hochschulen und 
Akademien nach Qualifizierungswegen 1989 

Eriolgreich abgeschlossene Promotionen B an DDR-Hochschulen und 
Akademien nach Qualifizierungswegen 1989 

Assistenten an DDR-Hochschulen (ohne Medizin) 1980 bis 1989 

Forschungsstudium (Promotion A) an DDR-Hochschulen - Neuaufnahmen und 
Abgänge 1980 bis 1989 

Absolventen des Forschungsstudiums (Promotion A) an DDR-Hochschulen 
nach Wissenschaftszweigen 

Forschungsstudenten (Promotion A) an DDR-Hochschuien nach Studienjahren 
·1980, 1985, 1989

Planmäßige Aspiranturen (Promotion A und B) � Studierende, Neuzulassungen 
und Absolventen • nach Qualifizierungswegen und Wissenschaftszweigen
1988

Außerplanmäßige Aspiranturen (Promotion A und B) ·· Studierende, Neuzulas
sungen und Absolventen - nach Qualifizienmgswegen und Wissenschafts
zweigen 1988 

Quellen/Berechnungsgrundlagen: 

Hochschulstatistik. Studierende und wissenschaftlicher Nachwuchs.- Jahrgänge 1970 bis 

1989.·· Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen bzw. Ministerium für Bildung,- Ber1in, 

Magdeburg 

Ergebnisse der Hochschulstatistik. Jahrgänge 1970 bis 1975/76.- Ministerium für Hoch- und 

Fachschulwesen.- Berlin 

Statistisches Jahrbuch des Hochschulwesens der DDR.- jahrgänge 1977 bis 1989.- Ministeri

um für Hoch- und Fachschulwesen.·· Beriin, Zwickau 

DDR- und ausländische Bürger im Studium zum Erwerb höherer akademischer Grade an den 

Universitäten, Hochschulen und wissenschaftlichen Akademien der Deutschen Demokrati

schen Repubiik 1967 „ 1975.- Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen.- Berlin, 1976 
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1 

l 
1 

1 

1 
i 

1 

1 

Erfolgreich abgeschlossene Promotionen A an DDR-Hochschulen und 

Akademien 1970 bis 1989 

,Jahr 1,---- Abgeschlossene Promotionen A (in Pers.) 

DDR-Bürger Ausländer 

1 
ges. i weibt 1 Frauemu1't (in%) ges. 1 'll'lelbl. 

1 

1970 4 . .726 1.443 30,3 109 2 

1971 2.760 329 ·11,9 1i6 1 

1972 3.000 449 15,0 129 10 
1 

1973 3.307 587 17
$
8 

1974 3.301 673 20,4 141 13 

1970" 1974 II H.130 1 3.481 
1 

20,3 
11 l 

1975 3,,420 728 21,3 125 20 

1976 3.181 688 21,6 145 i7 
'

1977 2.815 639 2" 7 1 1 1 
,25 t::,,f. 

1978 3.094 7!:K3 ,.," (:. 
c:. ... ,,,.., 

1 
! 

203 23 

1979 i 
3.009 824 27,4 1 149 31 

1 

II 1 
! 

II 1 
uns� 1s1s 15.519 3.672 1 23,7 793 116 

11 
--il 

-·· 

11980 3.285 1.000 30,4 164 27 

1981 3.210 1.024 31,9 163 21 

1982 3.524 1.170 33,2 177 29 
-·-

1983 4�022 1.347 33,5 180 37 

1984 4.473 U557 34,8 193 34 

r 
i 1980 � 1984 11 HUi'!4 6.098 32,9 877 148 

l ' 

1985 4.393 1.612 36,7 1 232 30 

1986 4.310 'l.557 36,1 1 213 50 

1987 4.317 1.590 36,8 1 229 28 

1988 <'t230 1 .. 589 37,G 300 42 

1989 .:t517 1.697 37,6 490 54 

21.767 

71 

1 

1 

1 
1 

l 



"T=l\,,,ffi,UA 2: 

,t,co,:;,t,::,_ U. 

Erfotgraich abgeschlossene Promotionen A an DDR-Hochschulen 

und Akademien nach Wissenschaftszweigen - DDR-Bürger (in Personen) 

wbl. 

19115 

776 125 

520 12 

2.205 I 1.114 

i 45 

334 I 

267 i 42 

201 l 34 

824 160 

830 

312 133 

271 

390 76 

3[:10 93 

88 

608 

558 

843 

190 

232 

261 

87 

151 742 

40 876 

397 ! 1.251 

I 270 

46 I 282 

1 327 

25 I 89 

225 61 

84 918 

670 I 1.565 

89 I 269 

95 1 260 

'147 i 329 

40 I 88 

171 1 

89 

2 

100 

92 

38 

11--------�------11---------------1-- -+---------+------1------1-----1------11 

102 49 75 121 68 113 70, 1 80 
11c-----------n-----+- --1--- ---1 ·----+-----+�----1----+-----+-----1----11 

Kunst 10 5 0 0 0 0 0 0 0 
11---------------..,_ ____ ,, _____ _,, -------------t---�- ----------1 

� 385 143 4,t.1,.3 192 353 71 

lnsgesa�t --==j�62 1 1.443 j ::t434 
,..rns-nmnrem gesonderfer'.Aüiwe1s des W1ss8nschaftszweiges Pi!aagog1 

128 �t285 1.000 i 4.517 1.697 



Abb.1 Promotionen A 1970 bis 1989 (DDR-Bürger) 

Abschlüsse (Tausend) 
16.---------------------------

14 ···································•··················· · · · · ... · ............... · ... · ... .

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Abb. 2 

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 

Fachliche Struktur der Promotionen A 1989 (DDR-Bürger) 

Agrarwiss. 
Wirt.wiss.6% 

6% 

Ma/Nat.wiss. 
14% 

PhiVStaat/Rechtsw. 
7% 

Medizin 
35% 

73 

Techn.Wiss. 
20% 

Kult/Ku/Sportw. 
2% 

PädJLehrer 
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Tabelle 3: Erfolgreich abgeschlossene Promotionen A an DDR-Hochschulen nach Ländern 
1989 

Land DDR-Bürger Ausländer insgesamt Frauen-
(in Pers.) (in Pers.) (In Pers.) anteil 

weibl. weibl. weibl. 
(in%) 

ges. ges. ges. 

Berlin-Ost 664 281 83 6 747 287 38,4 

Brandenburg 79 21 2 0 81 21 25,9 

Mecklenburg- 516 219 42 11 558 230 41,2 

Vorpommern 

Sachsen 1.465 416 213 23 1.678 439 26,1 

Sachsen-Anhalt 622 275 72 6 694 281 40,4 

Thüringen 480 181 63 6 543 187 34,4 

Hochschulen 

1 
3.826

1 

1.
393

1 

47
5

1 521 

U011 1.445! =:J insges. 

außerdem: 691 304 15 2 706 306 

□ Akademien 

Tabelle 4: Regionale Struktur der erfolgreich abgeschlossenen Promotionen A an DDR
Hochschulen 1989 

1 

Land 

1 

Landesanteil Ausländeranteil 
(in%) (in%) 

Berlin-Ost 17,4 11,1 

Brandenburg 1,9 2,5 

Mecklenburg- 13,0 7,5 

Vorpommern 

Sachsen 39,0 12,7 

Sachsen-Anhalt 16,1 10,4 

Thüringen 12,6 11,6 

1 · Hochschulen insges. II . 100,01 11,0 1 
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Erfolgreich abgeschlossene Promotionen A an DDR-Hochschulcan tmd 
Akademien 1989 nach Ländern und Einrichtungen - DDR-Biirger 

Mecklenburg.Yor

pommem 

Einrichtung 

Humboldt-Univ. zu Berlin 

IHS Berlin-Wartenberg 

HS für Ökonomie Berlin 

l 1 Hochsclu1len ges. 
! 
j Akademie der Wiss. 

Akademie der Land
wirt.wiss. 

Bauakademie 

Akademie für Ärztl. Fortbild. 

Akademie der Päd. Wiss. 

Zentraiinst t Hochschul
bildung 

1, 

1 Akademie für Staats- u.
' Rechtswiss .. Potsdam 

Päd. HS Potsdam 

Wi!helm--Pieck-Universität 
Rostock 

Emst-Morltz-Amdl--Univ. 
Greifswald 

! 
{in Pers.) 

1 
604 

20 

40 1 

664 1 
1 

107 1 

85 

11 

441 

42 

5 

-
691 1

1.355 f

15 

47 

17 

287 

155 

264 

2. 

15 

281 1 

25 

29 

226 

19 

4 

3041

585
1 

3 

16 

118 

77 

(in%) 

43,7 

10,0 

37,5 

42,3 1 

23,4 

9,•i ,1 

45,2 

80,0 

43,21 

20,0 

34,0 '
l 

11 8 ! 
' 1 

26,6 1 

41, 1 

49,7 

1 

.,__T
_
.H
_
,
_
w
_
1
_
s
_
rr�1a

_
r 
_

__
___

__ 
l _______ �_�a ______ 1� ____ 2_s_,

o

_
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r 
Bundesland 1 EinricM1:mg Pm1T10tion A Frauer1antaiil 

i (in Pers.) (in%) 

L ge.s. 
1

weiht ! 
! 

HS Seefahrt i 8 0 0 

Warnemünde-Wustrow 

Päd. HS Güstrow 28 17 60,7 

1 
Insgesamt 

1
516 

1
219 l 42,4 11 

i 1 
Sachsen i 

! 
Kar!-Marx-Univ. Leipzig 407 172 42,3 

TU Dresden 369 56 15,2 

Bergakademie Freiberg 103 18 17,5 

TU Karl-Marx-Stadt 106 23 21,7 

HS für Verkehrswesen Dre- 94 i 1 11,7 
sden 

TH Leipzig 53 3 5,7 

TH Zittau 30 3 10,0 

IHS Mittweida 18 0 0 

TH Zwickau �38 7 18,4 

Mod. Akademie Dresden 117 59 50,4 

Handelshochschule Leipzig 19 'lO 52.6 

Deut. HS für Körperkultur 24 11 45,8 

Leipzig 

HS für Land\virt 4 2 50,0 

Produktionsgen. Maißen 

Päd. HS Dresden 33 13 39,4 

Päd. HS Leipzig ,,7 1, 14 82,4 

Päd. HS Zwicka.u 33 14 42,4 

1 hu.igesarnt 1 1,,465 
1 

416 
1 

28,4 1 1 i 

Sach:sen-Anh�!t Martin-Luther-Univ. Halle 266 1 130 48,9 1 1 

TU Magdeburg �a 1 :;;; 9 16;1 

TH Leuna-Merseburg 66 19 28,8 
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1 Buncl�filnd 11 Ehnichtimg Promotion A 

1
Fram,,na;nteil 1 

(in Pers.) (in%) 

ges" weib!. 
1 

TH Köthen 26 g 34,6 

Med. Akademie Magdeburg 121 66 54,5 

HS für Landwirt. und NGW 10 3 30,0 

Bernburg 

Päd. HS Magdeburg 35 18 51,4 

Päd. HS Halle-Köthen 42 21 50,0 

! Insges.arm 1 622 1 :275 1 44,2 

_,_,,., __

Thüringen Friedrich-Schi!ler-Univ. Jena 195 75 38,5 

TH Ilmenau 88 10 11,4 

HS für Architektur und Bau- 28 4 14,3 

wesen Weimar

Mad. Akademie Erfurt 134 71 53,0 

Päd. HS Erfurt/ 35 21 60,0 

Mühlhausen

1 lnsgesarm 1 480 1 181 ! 37,7 i 
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Tabelle 6: Erfolgreich abgeschlossene Promotionen B an DDR-Hochschulen und 
Akademien 1970 bis 1989 

" 

' 
• 
i 

1 
li 

1 

--

! 

,.., 

--· 

I[ 

,Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 
1 

1970 w 1974 Jl 
1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

ums� 1979 i! 
1980 

1981 

1982 

1983 
l 

1984 
J 

1980 � 1984 il 
1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1ea� � 1ea9 - II • D 
� ! 

ges. 1 

485 

226 

1r·o7'""' 

264 

279 

1.451 " 

! 

324 

462 

453 

556 

653 

2.448 1 
i 

707 

648 

661 

735 

832 

3.583 i 
1 

852 

928 

870 

824 

925 

! 
4.399 ! 

1 

Abgeschlossene Pmmotion�m B (in Pers.) 

DDR-Bürger Ausländer 

! 
V'Jeibl. 

!
Frauemmt. (in o/.) ges. 1 weibl.' 

2.1 5,6 1 0 

10 4,4 3 0 

9 4,6 10 1 

21 sn •" 5 

21 7,5 2 0 
r 

! l 1
1 

88 

1 
6� 1 21 

1 ! l 

18 5,6 6 1 

38 8,2 3 0 

49 10,8 3 0 

51; ' � 9,9 5 0 

61 9,3 4 0 

1 
1 i 

1 221 9,0 1 20 

i
1 

! ! 
1 

97 13,7 8 0 

86 13,3 7 0 
-

16 11,5 22 0 

76 10,3 6 3 

98 1 i ,8 15 0 ! 

433 
1 

1::2,0 1 58 1 12 1' 

112 13,1 8 0 

138 14,9 17 
1 

1 

115 ·1s,2 25 2 

127 15,4 40 

142 15,4 26 7 ' 
! 1 1 11 634 1 14,4 ' 116 1 11 ' 
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Tabt'il!e 

Wiesen-

Erfolgreich abgeschlossene Promotionen B an DDR-Hochschulen 1.md Akademien 

nach Wieaonschefü,zweigen � DDR-Bürger (in Personen) 

1970 1976 1980 1985 

schaftezweig 
geii„ 'Wb!. ges. 1 wbl. ges. wbl. ges. wbt 

Math./Nat wiss. 131 7 72 

T echn., Wiss. 52 1 43 

Medizin• 127 12 72 

Agrarw. 54 23 

-·

Wirtwiss. }28 1 27 

PhH.-hist.Wiss., 4t) 3 49 
Staats- u. Rechtsw. 
--

Kult.-, Kunst•, 27 0 23 

Sportw. 

Ut.-, Sprachw. 20 3 15 
--

PädAehrerausb. 

L�1sgesam� II 485 27 . 3241 
'"Dis 'f975 kein Qesonda'ft�sensclialtszwe 

0 156 '13 182 14 

0 92 3 162 4 

10 135 23 136 21 

1 49 6 50 4 
--· 

2 63 10 95 H, 

4 96 19 97 15 

1 31 2 23 6 

0 28 9 30 12 
-

* 57 12 77 20 

18 707 97 852 1 112
1 

- ·-

iges 1-·aaagog :uno 

1989 

ges. 1 wbt 

228 15 

160 4 

i32 30 

62 8 

91 16 

127 34 

1 

18 4 

:52 17 

75 14 

925 142 



Abb.3 Promotionen B 1970 bis 1989 (DDR-Bürger) 

Abschlllsse (Tausend) 
4

! 

3� 

1 
2 

r-

1 
0 L_ 

1970-'1974 
:zJ·-----·--

1975-1979 1980--1984 1985-1989 

Abb.4 Fachliche Struktur der Promotionen B 1989 (DDR-Bürger} 

Ma/Nat.wiss. 
25% 

Phil/Staat/Rechtsw. 
14'·%, 

80 

Kult/Ku/Sportw. 
2% 

PädJLehrer 
8% 



Tabelle 8: 

Land 

!'.'.'.!,�··"·-
..,,.,,m 

Brandenburg 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Sachsen 

Erfolgreich abgeschlossene Promotionen B an DDR-Hochschulen nach Ländern 

·H)89

DDR-Bürger Ausländer insgesamt 

(in Pers.) (in Pers.) (in Pers.} antell 

1ges. waibl. ges. 1 weibl. ges. weibl. 
---

162 35 6 1 168 36 

if1,ri 
,:;,;,) 4 0 0 23 4 

1 
1 

1
90 16 4 1 94 17 

1 
·1

1 
260 39 10 5 270 1 44 

Sachsen-Anhalt 130 21 3 () 133 21 

Thüringen "102 13 0 0 102 13 

. .- ' 

1 

767

1 

128

1 

2
3

1 71 

7
9

0

1 

1351
[:] 

!1/i!?'lld''W'l>Jll�-!\l'!Viill,'�"' 

·-·�----,,,-:i:i;--• ! 
i 

"----' ··--

1 

158
1 

1
4

1 31 

0

1 

161 

1 

1
41

n 

,,..,.,,\.11:l'il! 

A 
., 

·- '""''' 

81 



Tabelle 9: Regionale Struktur der er1olgreich abgeschlossenen Promotionen B an DDR� 
Hochschulen 1989 

1 
land 

1 
Berlin-Ost 

Brandenbuig 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

1 Thüringen

f Hochschulen Insges,
L 

1 

11 

" 
-

• '"""'""'"" 1 
1 

., A., , .. -""""'"'""-& .\:':ll 

:u,n�n 

21,3 3,4 

1 02,9 1! .. 

11,9 1 4,3 

1 

34,2 3,7 

16,8 2,3 

12,9 0 

100,0 1 
! 

1 2,.9 1 
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Tabelle ·10: 

Berlin fl Ost 

1 

Erfolgreich abgeschlossene Promotionen B an DDR-Hochschulen und 
Akademien 1989 nach Ländern und Einrichtungen� DDR-Bürger 

Einrichtung 

Humboidt-Univ. zu Berlin 

IHS Berlin-Wertenberg

HS für Ökonomie Berlin 

1 Hochschulen ges.

Akademie der Wiss. 

Akademie der Land
wirt. wiss. 

Bauakademie 

Akademie für Ätztl. Fortbild. 

Akademie de; Päct Wiss. 

1 Akademien ges. 

Akademie für Staats- u. 
Rechtswiss. Potsdam 

Päd. HS Potsdarn 

Promotionen B 
(in 

1
1 

143 

4 

182 
1 

99 

21 

5 

158 i 
1 
'

320 1 
10 

weibt 

0 

3 

6 

0 

4 

3 

14 I
1 49 1 

2 

2 

22,4 

0 

20,0 

21,6 1 

6,1 

4,8 

0 

23,5 

18,8 

15,3 I 

20,0 

15,4 

···-- ·-·- ,,,.,.,, l<;I Wi!helm-Pieck-Univ. 
Rostock 

49 10 
·--•--.. --1J.-----�:�., 

20,4 

���7 
11•------------+-------------------11 

Emst-Moritz-Amdt-Univ. 
Greifswald 

TH Wismar 

HS für Seefahrt 
WarnemCmde-Wustrow 

Päd. HS Güstrow 

83 

30 

4 

2 

5 

90 

5 16,7 

0 0 

0 0 

1 
20 ,0 1
,<".f 8 ' i 1, 



Bundesland Einrichtung 1 Prorri0tionen 1B Fra1Je1u;1nteil ·1

(in Pers.) (in%) 

ges. ! weibL
!

Sachsen Kari-Marx-Univ. Leipzig 
1 

81 22 27,2 

TU Dresden 60 4 fl7 

1 Bergakademie Freiberg HI 2 11,1 

TU Karl-Marx-Stadt 31 2 6,4 

1 
HS für Verkehrswesen Dre- 10 1 10,0 

sden 

TH Leipzig 16 0 0 

TH Zittau 3 1 33,3 

!HS Mittweida 1 0 0 

TH Zwickau 4 0 0 

Med. Akademie Dresden 8 1 12,5 

Handelshochschule Leipzig 7 < 14,3 

Deut HS für Körperkultur 4 1 25,0 

Leipzig 

HS für Landwirt 6 i 16,7 

1 
Produktionsgen. Meißen 

Päd. HS Dresden 2 1 50,0 

Päd. HS Leipzig 4 1 25,0 

Päd. HS Zwickau 5 1 20,0 

1 l 
f 

r insgesamt 260 1 39 15,0 l 1 '

Sschser;.,Anhalt Martin-Luther-Univ. Ha!la 58 13 22,4 

TU Magdeburg 22 0 0 

TH Leuna-Meiseburg 23 2 8,7 

TH Köthen 3 0 0 
, 

Med. Akademie Magdebmg 11 3 27,3 

j HS für Landvi!irt und NGW 1 3 0 0 
ll 

Bernburg 1 ' 
II 1 ! 
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' 

-- .. 

Eh.1 ndesl:sind 

11 -·---.. ----

-- .
-···· ·~··--"ij

1 Päd. HS "'·. "! 

1-
! Päd. HS Halle-Köthen 1 

1 
1 lnsgesanrt 

1 
Friedrich-Schiiler-Univ .. Jena

TH Ilmenau 

HS für Architektur und Bau-
wesen Weimar 

Med. Akademie Erfurt 

Päd. HS Erfurt/ 
Mühlhausen 

' 1 

1 im11gesamt 1 

""- i::�-· '" , .. � ., . ..,�-- ,_ . .--,

ges. 1 \'!leib!. 

6 

4 0 0 

! 1 1 130 21 16,2 
1 1 11

59 1,9 

6 1 

0 0 

2 2 1 

14 3 21,4 

102 t 1 ·12 7 113 ' 1··----'



Tabelle 11: Erfolgreich abgaschlossene Promotionen A an DDR-Hochschulen und 

Akademien nach Qualifizierungswegen 1989 

Qualifizierungs
weg" 

Promotione11 
(in Pers.) 

ge�. j weibl. 

11111111a1i1:11111:111:111111ii:
1 planmäßige 190 98 

,j außerplanmäßige 
!1 Aspirantur •! 

1 ndustrieasp. 

Forschungsstud. 

T eilaspirantur 

Promotion durch 
Mitarbeiter der 
Hochschule/ 
lm,1itution 

externe Promotion 

lnageearnt 

Aspirantur 

außerplanmäßige 
Aspirantur bzw. 
Fernasp., externe 
Aspirantur 

lnsgeeamt 

261 40 

10 4 

776 284 

25 12 

1.170 390 

2.085 869 

4.517 1.697 

32 8 

490 I 
!

54 

Anteil des Qualif.weges 
(in%) 

92 4,2 

221 5,8 

6 0,2 

492 17,2 

13 0,6 

780 25,9 

1.216 46,2 

2.820 100,0 

24 6,5 

435 

weibl. mannt

5,6 3,3 

2,4 7,8 

0,2 0,2 

16,7 17,4 

Of7 0,5 

23,0 27;6 

51,2 43;1 

100,0 100,0 

14,8 5" . ,_;;) 

Frauen� 
anteil 
{in%) 

51,6 

15,3 

40,0 

36,6 

48,0 

33,3 

41,7 

37,6 

11,0 

l! 

Die statistisch ausgewiesenen Qualifiziarungsformen 'Promotion duroh Mitarbeiter der Hochschu!e/lnsfüuUon' und 
"Exteme Promotion' ooinhaltan den erfolgreichen Abschluß ehemaiige.- Forschungsstudenten und ehemaliger 
Aspiranten. Vgl. hierzu: Rk,ti!Jinie zur Hochs,:hulstaiistik i9c fH969. Studierem:le und ,,issam,chaftlicher fü1ct',vr.,1chs 
(Jahroshauptstatialik) / Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Hoch„ und Fachschul
wesen.• Berlin, 1981. - S .. 43 • 46 
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'Tabelle 12: Erlolgreich abgeschlossene Promotionen B an DDR-Hochschulen und 

Akademien nach Quaiifizierungswegen 1989 

Qualifizierungsweg0 

planmäßige Aspirantur 

außerplanmäßige 

! Aspirantur

Promotion durch Mitarb.

der Hochschule/Institution

exteme Promotion

vgi. Fußnote Tabelle 11 

Promotionen B 

(in Pers.) 

ges. 

58 23 35 

18 3 15 

611 79 532 

238 37 201 

87 

Anteil des Qualif.weges 

(in%) 

6,3 16,2 4,5 

1,9 2,1 1,9 

66,1 55,6 67,9 

25,7 26,1 25,7 

Frauen- -

i 
enteil 

(in%) 

39,7 

16,7 

12,9 

15,5 



Abb.5 Promotionen A nach Qualifizierungswegen ·19a9 (DDR-Bürger) 

" * ;, (' o;, \ ,-,.ri.e1i ,n ,o, 
:50 �--------·----

40 

30 

0 -

Externe Mitaro. Fo.stud. aplm.Asp. plm. Asp. Teilasp. lnd.asp. 

Status bei Abschluß 

Abb.6 Promotionen B nach Qualifizierungswegen ·1989 (DDR-Bürger) 

Anteil (in %) 
70 ,---------------------------� 
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Tabelle 13: Assistenten an DDR-l-lochschulen (ohne Medizin} 1980 bis 198950 

1 

·-
. 

,= ___ 

' ·---, ..-

' 

antell anteH 
-

--·---· 

Frauen ' ' .. ,...,, 1 

1980 5.026 1.666 33,1 11.4-56 2.451 21,4 
-

1981 4.998 1.789 35,8 11.675 2.770 23,7 

1982 5.039 1.867 37;! 11.552 2.792 24,2 

1983 5.000 1.759 �35,2 11.619 

1984 4.932 1.636 33,2 11.693 

1985 5 .. 104 1.692 33,2 11.557 
1 

1986 5.062 1.807 36,0 11.513 

1987 5.197 1.816 35,0 11.464 

·-

1988 5.264 1.831 34,8 11.663 

1989 5.392 
i 

un4 35,5 
1 

Dia DDR-Hochschulstat!sllk welst die Personalangaben für den Hochschu!bereich ohne Me.::fü::n und oori &reich 
Medizin !n unterschiedllcher Differenzierung aus. F=ür den Bereich Medizin stehen keine Angaben übar dls Anzah! 
befristeter und unbefristeter Assistenten zur Varlilgung. Eimitte!bar wäre lediglich die Anzahl der wissenschaft!ichen 
Mitarbeiter lnsgeaamt Ab dem BarichlS!ahr 1983 wurde für den Hochschuibere1ch ohne Moo1zin auf einen gasom::lerten 
Ausweis der weiblichen i.mbelrlswten Assistenten verzk;htet 

Laut Haushaltssystematik wu�n ir, dieser Gruppe der wiss-enoohafllit.t;en Mitamelta, wissenschaftliche und kOnst
!erische Assistenten im unbefristeten Arbeitsrechtsverhältnis, wissenschaftliche und künstlerische Oberassistenten, 
wisoonoohaffl!che Sekretäre, 1·1erarzte, wir.isenscha!"diche Mitarbeltflr in Organisations- und Rechenzentren, Av;hivara, 
Kustoden, Mu$00logen u. ä. zusammengefaßt. Es kann von einem etwa 70prozentigen Anteil unbefristeter A&l!;,tenk'.n 
ausgegangen werden. 
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Abb.7 Regionale Struktur der Promotionen A un B 1989 (DDR-Bürger) 

Landesanteil (in%) 
120�-------------------------,

Abb. 8 

Promotion A Promotion B 

Frauenanteil an den Promotionen A und B nach Wissenschafts

zweigen 1989 {DDR-Bürger) 
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Tabelle 14: Forschungsstudium an DDR-Hochschulen� Neuaufnahmen und Abgänge 1980 

bis '1989 

1980 

1981 
' 

1982 

1983 

984 

1985 

"1986 

987 

1988 

1989 

Neuaufnahmen Absol- Abbrecher62 Rückgang 

venten in das 

Direktstudi-

um
63 

ges. weibl. Frauen- (in Pers.) 

(in Pers.) (in Pers.) ar.teil 

(in%) 

! 

801 313 39,1 335 9 87 1 
• 

-

832 334 40,1 351 26 85 

825 ��o 43,6 414 25 158 

807 325 40,3 582 24 196 

812 311 38,3 601 17 243 
. 

834 325 40,0 660 20 192 

965 373 38,7 571 22 168 

1.087 411 37,8 640 18 149 

1.428 559 39,1 6�,2 41 14�? 

1.376 523 38,0 776 61 212 

statistische Erfassung der ehamaligen Studierenden, die aus dem Studium ausm.:heiden, ohne das jeweilige Aus
bildungsziel ermicht zu haben und cle auch nicht das Studirnn in einer ande!'6n Hochs(:hule/Fact1richwngtStuclienform 
unmittelbar fo1tsetzen, d. h. die exmatrikuliert w,1rden ohne Aboci!vent zu sein 

stati/i¾tische Erfaasung der Forschungsstudenten, die das planmäßige Studienziel, dis Promofon, nid1t erreichen und 
die Hochschule mit Dipl,:,m (Ausnahmsfall: Hochschulabschluß} verlassen 
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Tabelle 15: Absolventen des Forschungsstudiums an DDR-Hochschulen nach Wissen

schaftszweigen (in Personen) 

Wissenschafts- 1980 1985 1989 

zweig 
ges. weibl. ges. weibl. ges. weibl. 

Math/Naturwiss. 91 39 152 46 165 58 

Techn. Wiss. 48 6 148 23 245 31 

Medizin 0 0 3 0 0 0 

Agrarwiss. 36 16 71 26 92 42 

Wirt.wiss. 15 10 55 31 50 35 

Phil.-hist. Wiss., 63 29 71 41 92 40 

Staats- u. Rechtsw. 

Kult.-, Kunst- u. 18 3 33 16 33 19 

Sportwiss. 

Lit. u. Sprachwiss. 22 19 34 26 34 22 

Kunst 0 0 0 0 0 0 

Pädagogik 42 28 93 58 65 37 

j 1nsgesamt II 335
1

1501
6601

2671
n6j 2841

Tabelle 16: Forschungsstudenten an DDR-Hochschulen nach Studienjahren 1980, 1985, 1989 

(in Personen) 

Jahr Studienjahr lnsge-

samt 
1. 2. 3. 4. 5.und

weitere 

1980 763 599 423 191 38 2.014 

1985 755 n0 688 260 56 2.537 

1989 1.323 1.346 978 239 64 3.950 
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'"""'"-•· - 17: Planmäßige Aspiranturen � Studierende (S), Neuzulassungen (N) und Absolventen (A) - nach Qualifizierungswegen und Wissen

schaftszweigen 1988 (in Personen) 

Wissenschafts� 11 

planm. Asp. 

DDR-Bürger 

S ! N 

Promotion A 

A 

im·ei!:l,asp. Im 
sc1z. Au11I.

s 

• A1.1s
li111der 

N A S N A 

Math./Nat wiss. 
i _ __j 

s l±Jl s I tJ I A IL_�J I A I L-,-
r-- 1 1 s II ,_=:;==::::::;::====:; 

200 72 31 25 56 15 12 32 8 280 46 48 37 11 6 

1. ---1----------1-----· 1 1 1 1 1---1-----------11----11----+------l 
T achn. Wies. 106 38 2 31 ! 26 I 17 61 1 18 1 488 93 84 22 2 

Medizin 2 1 1 2 1 1 - 1 1 ·121 �i6 33 5 4 
l1----------,11�----11------1----1:i----i----i-----l,__ _____ ___.l-----i--+·--l1------+-----1----11---+----11----1I 

Agrarwiss. 5 5 1 1 8 2 141 34 35 rn 3 

21 15 1 0 4 1 4 1 32 24 30 12 4 
1 

14 

19 
1-----1--+---ll 

1 1 1 ,

1
I 1 1 II 1 1 1 

Phil.-hist./Staats
u. Rechtswioo. 

! 74

1 

"II 7 0 5 2 91 19 23 81 3:-1 5 

li----- ·---l�-------1---�1------,..---l--�1----+--+--.......... I- 1 1 ·· II 1 1 ---fi----4---+---it 
Kult./Ku./Sportw. �P• 

,;.O 9 61 27 6 7 4 

:�-'-· u. '�""'""'""' 'l_---� 1
9 

3

�

12 

�

1 8 -;-r=PR-. . IT-f] 
� 1 9 1 

5 

I[ 
37 

1 
14 

1 • 1: Kunst 1 1 1 1 · - · · · · � · · · · · · . , l 

480 I 68 

! Insgesamt l 1.2351 455

" 
� 24 7 6 74 39 4 

44 11 56 J 1 s ! 13 11131 1 321 -� Jl 1.381 1 2821 ·-� .1 303 1129 ] 40 1
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Tabelle 18: 

Wissen-

schafts-

zweig 

MathJNat.-

wiss. 

Techn. 

Wiss. 

Medizin 

Agrarwiss. 

Wirt.wiss. 

Phil.-histJ-

Staats/-

Rechtsw. 

Kult.-, 

Kunst- u. 

Sportwiss. 

Lit.- u. 

Sprachwi-

ss. 

Pädagogik 

Insgesamt 

Außerplanmäßige Aspiranturen - Studierende (S), Neuzulassungen (N) und 

Absolventen (A) - nach Qualifizierungswegen und Wissenschaftszweigen 1988 

(in Personen) 

Promotion A Promotion B 

außerplanm. Asp. - außerplanm. Asp. Fernasp. im soz. außerplanmäßige 

DDR-Bürger -Ausländer Ausland • DDR- Asp. - DDR-Bürger 

Bürger 

s N A s N A s N A s N A 

422 107 43 12 2 3 15 2 1 31 4 6 

1.220 290 93 69 23 11 29 4 3 55 12 6 

27 5 2 12 2 4 2 - - 2 - -

209 63 19 19 3 7 4 - - 10 4 5 

521 150 45 53 6 4 13 - - 30 8 2 

378 96 26 49 4 4 2 - 1 43 11 4 

103 28 6 10 1 - - - - 9 5 -

75 19 4 22 4 2 3 - - 5 1 -

377 107 37 10 3 2 1 - - 20 2 1 

3.332 865 275 256 48 37 69 6 5 205 47 24 
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/53/ Anordnung (Nr. 1) über das Forschungsstudium vom 29. 12. 1978. - In: Gesetzblatt
der Deutschen Demokratischen Republik : Teil I Nr. 3. - Berlin, 18. 1. 1979

/54/ Anordnung (Nr. 2) über das Forschungsstudium vom 1. 7. 1981. - In: Gesetzblatt der
Deutschen Demokratischen Republik : Teil I Nr. 24. - Berlin, 6. 8. 1981

7. Aspirantenordnungen

/55/ Anordnung zur Qualifizierung von wissenschaftlich ausgebildeten Frauen in einer
Frauen-Sonderaspirantur an Universitäten und Hochschulen der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 16. 9. 1968. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen
Republik : Teil II Nr. 101. - Berlin, 27. 9. 1968

/56/ Anordnung über die wissenschaftliche Aspirantur - Aspirantenordnung - vom 22. 9.
1972. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil II Nr. 60. - Ber
lin, 13. 10. 1972

/57/ Anordnung Nr. 2 über die wissenschaftliche Aspirantur - Finanzielle Regelungen - vom
29.4.1974. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil I Nr. 28. -
Berlin, 13. 6. 197 4
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/58/ Anordnung zur Stipendienzahlung bzw. Vergütung der zur Aus- und Weiterbildung in 
andere Staaten delegierten Bürger der DDR vom 13. 5. 1974. - In: Gesetzblatt der 
Deutschen Demokratischen Republik: Teil I Nr. 28. - Berlin, 13. 6. 1974 

8. Hochschullehrenrerordnungen

/59/ Verordnung über die Berufung und Stellung der Hochschullehrer an den wissen
schaftlichen Hochschulen - Hochschullehrerberufungsverordnung (HBVO) - vom 6. 11. 
1968. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil II Nr. 127. -
Berlin, 13. 12. 1968 

/60/ Anordnung über die Erteilung und den Entzug der Facultas docendi (Lehrbefähigung) 
vom 1. 12. 1968. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil II Nr. 

127. - Berlin, 13. 12. 1968

/61/ Verordnun g über die Vergütung der Hochschullehrer an den wissenschaftlichen 
Hochschulen - Hochschullehrervergütungsordnung (HVO) - vom 6. 11. 1968. - In: 
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik: Teil II Nr. 127. - Berlin, 13. 12. 
1968 

/62/ zweite Verordnung über die Berufung und die Stellung der Hochschullehrer an den 
wissenschaftlichen Hochschulen - Hochschullehrerberufungsverordnung (HBVO) - vom 
16. 8. 1973. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil I Nr. 38. -
Berlin, 27. 8. 1973 

/63/ Dritte Verordnung über die Berufung und die Stellung der Hochschullehrer an den 
wissenschaftlichen Hochschulen - Hochschullehrerberufungsverordnung (HBVO) - vom 
8. 4. 1981. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil I Nr. 11. -
Berlin, 22. 4. 1981

/64/ Vierte Verordnung über die Berufung und die Stellung der Hochschullehrer an den 
wissenschaftlichen Hochschulen - Hochschullehrerberufungsverordnung (HBVO) - vom 
19.2.1985. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil I Nr. 7. -
Berlin, 15. 3. 1985 

9. Mitarbeiterverordnungen

/65/ Verordnung über die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den wissenschaftlichen Hoch
schulen - Mitarbeiterverordnung (MVO) - vom 6. 11. 1968. - In: Gesetzblatt der Deut
schen Demokratischen Republik: Teil II Nr. 127. - Berlin, 13. 12. 1968 

/66/ Verordnung über die Vergütung der wissenschaftlichen Mitarbeiter an den wissen
schaftlichen Hochschulen - Mitarbeitervergütungsordnung (MVO) - vom 6. 11. 1968. -
In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik: Teil II Nr. 127. - Ber1in, 13. 
12. 1968

101 



/67/ Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die wissenschaftlichen Mit
arbeiter an den wissenschaftlichen Hochschulen (MVO) - Verleihung von Titeln - vom 
1. 12. 1968. - In: Gese

t

zblatt der Deutschen Demokratischen Republik : Teil II Nr. 
127. - Berlin, 13. 12. 1968

10. Hochschulkonferenzen

/68/ Prinzipien zur weiteren Entwicklung der Lehre und Forschung an den Hochschulen 
der Deutschen Demokratischen Republik. Willenserklärung der IV. Hochschulkon
ferenz an den VII. Parteitag der SED / Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschul
wesen. - Berlin, 1967 

/69/ Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik: Die Weiterführung 
der 3. Hochschulreform und die Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975 vom 
3. 4. 1969. - In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik: Teil I Nr. 3. -
Berlin, 21. 4. 1969

/70/ V. Hochschulkonferenz der Deutschen Demokratischen Republik am 4. und 5. 9. 1980
in Berlin / Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. - Zwickau, 1980

1 0. Nachwuchskonferenzen 

/71/ Aufgaben bei der Heranbildung eines qualifizierten und politisch gefestigten wissen
schaftlichen Nachwuchses. Referat des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen der 
DDR auf der Nachwuchskonferenz am 4. und 5. 5. 1977 in Dresden. - In: Das Hoch
schulwesen. - Berlin 25(1977)7. - S. 162 - 175 

/72/ Maßnahmeplan zur weiteren Auswertung der Konferenz zu Fragen der Förderung und 
Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses / Ministerium für Hoch- und Fach
schulwesen. - Berlin, 1978 (internes Arbeitsmaterial) 

/73/ Aufgaben bei der Entwicklung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Zentrale Arbeitsberatung des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, des 
Zentralrates der Freien Deutschen Jugend, des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft am 22. und 23. 2. 1985 in Dresden. - In: Das Hochschulwesen / Ministe
rium für Hoch- und Fachschulwesen (Hrsg.). - Zwickau, 1985 (als Manuskript ge
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/74/ Entwicklung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Plenarberichte der 
Arbeitsgruppen auf der Zentralen Arbeitsberatung am 22. und 23. 2. 1985 in Dres
den. - In: Das Hochschulwesen. - Berlin 33(1985)8. - S. 214 - 220 

11. Studienjahresdirektiven (soweit im Fundus der Projektgruppe vorhanden)

/75/ Direktive für das Studienjahr 1982/83 an den Universitäten und Hochschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik / Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. -
Zwickau, 1982 (internes Arbeitsmaterial) 
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Deutschen Demokratischen Republik/ Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. -
Zwickau, 1984 (internes Arbeitsmaterial) 

/77/ Direktive für das Studienjahr 1986/87 an den Universitäten und Hochschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik/ Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. -
Zwickau, 1986 (internes Arbeitsmaterial) 
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Zwickau, 1988 (internes Arbeitsmaterial) 
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/82/ Zur Einschätzung des Standes der Verwirklichung der Beschlüsse des X. Parteitages 
im Hochschulwesen und zu den weiteren Aufgaben der Universitäten und Hoch
schulen. Referat des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen der DDR auf der 
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31(1983)9. - s. 256 - 2 80 

i84/ Guie Bilanz der Universitäten und Hochschulen zum 35. Jahrestag der DDR - stabile 
Basis für weiteren Leistungsanstieg. Aus dem Referat des Ministers für Hoch- und 
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Gesellschaftlichen Räte der Universitäten und Hochschulen am 2. und 3. 7. 1984 in 
Dresden. -· In: Das Hochschulwesen. - Berlin 32(1984)9. - S. 2 2 5  - 2 42 
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/85/ Ziele und Aufgabenstellungen des Hochschulwesens auf dem Wege zum XI. Parteitag 
der SED. Referat des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen der DDR auf der 
Konferenz der Rektoren der Universitäten und Hochschulen der DDR am 1. und 2. 7. 
·1995 in Weimar. � In: Das Hochschulwesen. - Ber1in 33(1985)9. •· S. 254 - 266
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Anlage 1 Auszüge aus Gesetzen und Beschlüssen 

Verfassung der DDR (1968, in der ergänzten und veränderten Fassung von 1974) /2/ 

Artikel 17 

(2j Mit dem einheitlichen sozialistischen Biidungssystem sichert die Deutsche Demokrati
sche Republik al!en Bürgen, eine den ständig steigenden geseilschaftlichen Erforder
nissen entsprechende hohe Bildung .. , 

Artikel 25 

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das gleiche Recht auf
Bildung. Die Bildungsstätten stehen jedermann offen. Das einheitliche sozialistische
Bildungssystem gewährleistet jedem Bürger eine kontinuiertiche sozialistische Erzie
hung, Bildung und Weiterbiidung.

Artikel 26 

(•i) Der Staat sichert die Mögiichkeit des Übergangs zur nächsthöheren Bildungsstufe bis 
zu den höchsten Bildungsstätten, den Universitäten und Hochschuien, entsprechend 
dem Leistungsprinzip, den gesellschaftlichen Erfordernissen und unter Berücksichti
gung der sozialen Struktur der Bevölkerung. 

Arbeitsgesetzbuch ( i 977) /5/ 

1. Kapitel Grundsätze des sozialistischen Arbeitsrechts

§ 1 Aufgaben des Arbeitsrechts

(2) Das Arbeitsrecht gestaitet die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte, wie das
Recht auf Arbeit, auf Mitbestimmung und Mitgestaltung, auf Lohn nach Qualität und
Quantität der Arbeit, auf Bildung, auf Freizeit und Erholung, auf Teilnahme am kultu
rellen Leben ... , für die werktätigen weiter aus. Es fördert die verantwortungsbewußte
Wahrnehmung der Gnmdrechte und der ehrenvollen Pflicht zur Leistung gesellschaft
lich nützlicher Tätigkeit durch die Werktätigen.

Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem (1965) /7/ 

§ 61

(2) Das Bildungs- und Erziehungsziel für den wissenschaftlichen Nachwuchs ist ent
sprechend den neuen und voraussehbaren wissenschaftlichen, volkswirtschaftiichen
und gesellschaftlichen Anforderungen zu bestimmen ...
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(3) Die Auswahl für den wissenschaftlichen Nachwuchs muß frühzeitig erfolgen. Durch
individuelle Maßnahmen, durch die Konzentration der Ausbildung an besonders
geeigneten Instituten und die Bildung von Aspirantengruppen, durch die Entwicklung
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit sind die Nachwuchskräfte zielstrebig zu
fördern. Die wissenschaftliche Aspirantur ist verstärkt zur Ausbildung des wissen
schaftlichen Nachwuchses zu nutzen.

(4) Der Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen erläßt die Grundsätze für die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und für d\e Verieihung akademi
scher Grade.

Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Programm der SED ( 1976) 

"Dle sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird weiterhin der Vervollkommnung 
des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens und im besonderen der kommunisti
schen Erziehung der jungen Generation ihre Aufmerksamkeit widmen .... 
Das Hoch- und Fachschulwesen ist weiter auszubauen. Die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands hält es für notwendig, Ausbildung, Erziehung und Forschung in 
ihrer Einheit mit hoher Qualität und Effektivität zu gestalten." /8, S. 66 und 69/ 

Beschluß des Politbüros des ZK der SED "Aufgaben der Universitäten und Hochschulen in 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft" (1980) 

"Die Leistungsentwicklung der Universitäten und Hochschulen verlangt die weitsichti
ge, an den Eriordemissen der Gesellschafts- und Wissenschaftsentwicklung orientier
te Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Den jungen Nachwuchskräften sind anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgaben zu 
stellen, die ihre Fähigkeiten und ihre Leistungsbereitschaft voll fordem, Bewährungs-· 
situationen schaffen und die Ausprägung ihrer Talente und Begabungen verlangen. 
Dabei tragen sie eine hohe Verantwortung für das immer tiefere Eindringen in die 
Wissenschaft und ihre Vorbereitung auf eine schöpferische und hochqualifizierte 
Tätigkeit im Beruf. 
Die wissenschaftliche Ausbildung, die pädagogisch-methodische Befähigung und die 
politische Qualifizierung und Erziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind so 
zu verbinden, daß ein hohes Qualifikationsniveau erreicht und die Zeiträume für die 
Ertangung wissenschaftlicher Grade verkürzt werden." tlO, S. 381/ 

Direktive des XI. Parteitages der SED (1986) 

"Die Universitäten, Hoch- und Fachschulen haben die Ausbildung der Studenten und 
des wissenschaftlichen Nachwuchses so weiterzuentwickeln, daß die Aneignung 
fundierter, den fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkenntnissen und perspektivi
schen gesellschaftlichen Anforderungen entsprechender Kenntnisse mit einer gründli
chen politischen und weltanschaulichen Bildung auf der Grundlage des Marxismus
Leninismus einhergeht." /11, S. 104/ 
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Gesetz über den Fünfjahrplan 1986 bis 1990 

"Im Hoch- und Fachschulwesen ist die Ausbildung der Studenten so weiterzuentwik
keln, daß die Aneignung fundierter, den fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkennt
nissen und perspektivischen gesellschaftlichen Anforderungen entsprechender Kennt
nisse mit einer gründlichen politischen und weltanschaulichen Bildung auf der Grund
lage des Marxismus-Leninismus einhergeht. 
Die stürmische Entwicklung von Wissenschaft und Technik und ihre Anwendung in der 
Volkswirtschaft veriangt, durch das Hoch- und Fachschulwesen den notwendigen 
Bildungsvorlauf zu schaffen." /6, S. 462/ 

109 



Anlage 2 Bezeichnung der akademischen Grade in der DDR 

Doktor eines Wissenschaftszweiges /36/ 

doctor agriculturarum 
doctor juris 
doctor medicinae 
doctor medicinae veteiinariae 
doctor rerum milita,ium 
doctOi paedagogicae 
doctor philosophiae 
doctor rerum naturalium 
doctor oeconomicae 
doctor rerum po!iticarum 
doctor remm silvaticarum 
doctor theologiae 
Doktor-Ingenieur 

Doktor der Wissenschaften /37/ 

doctor scientiae agriculturarum 
doctor scientiae juris 
doctor scientiae medicinae 
doctor scientiae medicinae veterinariae 
doctor scientiae militarium 
doctor scientiae paedagogicae 
doctor scientiae philosophiae 
doctor scientiae naturalium 
doctor scientiae oeconomicae 
doctor scientiae politicarum 
doctor scientiae silvaticarum 
doctor scientiae theo!ogiae 
doctor scientiae technicarum 

(Dr. agr.) 
(Dr. jur.) 
(Dr. med.) 
(Dr. med. vet.) 
(Dr. rer. mit.) 
(Dr. paed.) 
(Dr. phil.) 
(Dr. rer. nat.) 
(Dr. oec.) 
(Dr. rer. pol.) 
(Dr. rer. silv.) 
(Dr. theol.) 
(Dr.-ing.) 

(Dr. SC. agr.) 
(Dr. sc. jur.) 
(Dr. SC. med.) 
(Dr. sc. med. vet.) 
(Dr. SC. mil.} 
(Dr. SC. paed.) 
(Dr. sc. phil.) 
(Dr. sc. nat.) 
(Dr. sc. oec.) 
(Dr. SC. pol.) 
(Dr. SC. silv.) 
(Dr. SC. theol.) 
(Dr. sc, techn.) 

Mit der Verordnung von 1968 wurden die Regelungen aus dem Jahr 1956 (Gb!. der DDR, Teil 
i, Nr. 83 vom 25. 9. 1956) aufgehoben. Der akademische Grad Doktor habilitatus (Dr. habil.) 
wurde nach sowjetischem Vorbild durch den akademischen Grad Doktor der Wissenschaften 
(Dr. sc.) ersetzt. Die Verleihung des Dr. habil. war in begründeten Ausnahmefäiien bis zum 
31. 1. 1970 gestattet.
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Anlage 3 Berufungsvoraussetzungen 

Gesetzliche Regelung in der DDR - Hochschullehrerberufungsverordnung /59/ 

;111. 

Die Voraussetzungen der Berufung zum Hochschullehrer 

§6
Allgemeine Voraussetzungen 

(1) Zum Hochschullehrer kann berufen werden:

wer bereit und fähig ist, den Aufgaben, Rechten und Pflichten eines Hochschulletirers 
gemäß § 1 nachzukommen und 
wem die Facultas docendi (Lehrbefähigung) gemäß §7 erteilt wurde. 

§ 7
Die Facultas docendi (Lehrbefähigung) 

(1) Die Facultas docendi (Lehrbefähigung) ist der Nachweis der Befähigung für eine Tätigkeit
als Hochschullehrer auf einem bestimmten Fachgebiet...

(2) Voraussetzungen der Erteilung der Facultas docendi sind:

die Fähigkeit des Bewerbers zur Festigung und Entwicklung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins der Studenten 
die pädagogische und fachliche Fähigkeit des Bewerbers zur Vermittlung der theore
tischen und methodischen Grundlagen des entsprechenden Fachgebietes sowie ihrer 
Anwendung in der Praxis 
der Nachweis hoher wissenschaftlicher Leistungen 
im Regeifall eine wissenschaftliche Tätigkeit bzw. ein Studienau'fenti1alt in sozialisti
schen Ländern, insbesondere in der SoYt'.jetunion 
Erfahrungen in der Praxis des soziaiistischen Aufbaus und in der wissenschaftlichen 
Forschung und 
eine im Regelfall mindestens zweijährige erfolgreiche Lehrarbeit an einer Einrichtung 
des Hochschulwesens." 
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11§44

Einstellungsvoraussetzungen für Professoren 

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren sind neben den allgemeinen dienstrecht
lichen Voraussetzungen mindestens

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre oder Aus

bildung nachgewiesen wird,
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Quali

tät einer Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer
Arbeit
und

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle
a) zusätzliche wissenschaftliche (Absatz 2) oder zusätzliche künstlerische Lei

stung
oder

b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen
Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs
ausgeübt worden sein müssen.

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a werden
in der Regel durch eine Habilitation nachgewiesen. In Fächern, in denen eine Habilitation
nicht üblich ist, bei Berufungen aus dem Ausland oder in Ausnahmefällen erfolgt der Nach
weis durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb
des Hochschulbereichs erbracht sein können."
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